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Schöne Atmosphäre beim
Sternenfest im Casino
Im Einsatz für den Schutz von Kindern und Frauen - Rotarier backten
Waffeln für Frauen helfen Frauen e. V. im Kreis Euskirchen

Rotarier backten beim Sternenfest im CASINO Waffeln für Frauen in NotRotarier backten beim Sternenfest im CASINO Waffeln für Frauen in NotRotarier backten beim Sternenfest im CASINO Waffeln für Frauen in NotRotarier backten beim Sternenfest im CASINO Waffeln für Frauen in NotRotarier backten beim Sternenfest im CASINO Waffeln für Frauen in Not
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Stuchtey, Ingrid Thenhaus-Jakobi, Kalika Wagner-Gillen, Stefan Sirren-Stuchtey, Ingrid Thenhaus-Jakobi, Kalika Wagner-Gillen, Stefan Sirren-Stuchtey, Ingrid Thenhaus-Jakobi, Kalika Wagner-Gillen, Stefan Sirren-Stuchtey, Ingrid Thenhaus-Jakobi, Kalika Wagner-Gillen, Stefan Sirren-Stuchtey, Ingrid Thenhaus-Jakobi, Kalika Wagner-Gillen, Stefan Sirren-
berg, Daniela Züll). Foto: Rita Wittberg, Daniela Züll). Foto: Rita Wittberg, Daniela Züll). Foto: Rita Wittberg, Daniela Züll). Foto: Rita Wittberg, Daniela Züll). Foto: Rita Witt

Bericht auf Seite 26Bericht auf Seite 26Bericht auf Seite 26Bericht auf Seite 26Bericht auf Seite 26



Rundblick Euskirchen | 16. Jahrgang | Nr. 25 | Freitag, 20. Dezember 2024 | Kw 51/52 | rundblick-euskirchen.de/e-paper2

16. Jahrgang I Freitag, den 20. Dezember 2024 I Nummer 25 / Woche 51/5216. Jahrgang I Freitag, den 20. Dezember 2024 I Nummer 25 / Woche 51/5216. Jahrgang I Freitag, den 20. Dezember 2024 I Nummer 25 / Woche 51/5216. Jahrgang I Freitag, den 20. Dezember 2024 I Nummer 25 / Woche 51/5216. Jahrgang I Freitag, den 20. Dezember 2024 I Nummer 25 / Woche 51/52

Öffentliche Bekanntmachung
Bezirksregierung KölnBezirksregierung KölnBezirksregierung KölnBezirksregierung KölnBezirksregierung Köln
-Ländliche Entwicklung, Bodenordnung-
Dezernat 33
Zeughausstr. 2-8
50667 Köln
Telefon: 0221 / 147-2033
Köln, 19.11.2024
Flurbereinigungsverfahren Liersbachtal & Flurbereinigungsverfahren Liersbachtal & Flurbereinigungsverfahren Liersbachtal & Flurbereinigungsverfahren Liersbachtal & Flurbereinigungsverfahren Liersbachtal & Auf der HeideAuf der HeideAuf der HeideAuf der HeideAuf der Heide
Az.: 33.42 - 5 14 05 -
FFFFFeststellung der Ergebnisse der eststellung der Ergebnisse der eststellung der Ergebnisse der eststellung der Ergebnisse der eststellung der Ergebnisse der WWWWWertermittlungertermittlungertermittlungertermittlungertermittlung
Im Flurbereinigungsverfahren Liersbachtal & Auf der Heide werden
hiermit gemäß § 32 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der
Fassung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794), die Ergebnisse der
Wertermittlung für die dem Flurbereinigungsverfahren auf Grund des
Einleitungsbeschlusses vom 15.12.2014 sowie der Änderungsbeschlüsse
vom 29.05.2014, 14.12.2017 und 05.03.2024 unterliegenden Flurstü-
cke so festgestellt, wie sie vom 14.10.2024 bis zum 25.10.2024 bei der
Bezirksregierung Köln, Dienstgebäude Scheidtweilerstr. 4, 50933 Köln
ausgelegen haben und von den Bediensteten der Bezirksregierung
Köln in dem Anhörungstermin am 29.10.2024 erläutert worden sind.
GründeGründeGründeGründeGründe
Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist gemäß § 32
FlurbG zulässig und gerechtfertigt.
Damit alle Teilnehmer im Flurbereinigungsverfahren Liersbachtal & Auf
der Heide mit Land von gleichem Wert abgefunden werden können, ist
der Wert der von ihnen in das Verfahren eingebrachten alten Grund-
stücke in der Weise zu ermitteln, dass der Wert der Grundstücke jedes
Teilnehmers im Verhältnis zum Wert aller Grundstücke des Flurberei-

nigungsgebietes zu bestimmen ist (§ 27 ff. FlurbG).
Die Nachweise über die Ergebnisse der Wertermittlung der dem Flur-
bereinigungsverfahren aufgrund des Einleitungsbeschlusses und der
Änderungsbeschlüsse unterliegenden Flurstücke haben zur Einsicht-
nahme für die Beteiligten ausgelegen und sind von Bediensteten der
Bezirksregierung Köln erläutert worden.
Einwendungen gegen die Bewertung sind von den Beteiligten nicht
erhoben worden.
RechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats Widerspruch
unter Angabe des Aktenzeichens erhoben werden bei der
Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50667 Köln.Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50667 Köln.Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50667 Köln.Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50667 Köln.Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50667 Köln.
Hinweis:
Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden
sollte, würde deren Verschulden der vollmachtgebenden Person zuge-
rechnet werden.
Im Auftrag
gez. Meul
Regierungsvermessungsdirektor
Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird ebenfalls auf der Internet-
Seite der Bezirksregierung Köln veröffentlicht unter:
https://url.nrw/flurbereinigungsverfahren
Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der
Bezirksregierung Köln sowie Informationen zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden un-
ter:
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/flurbereinigungsverfahren.
Auf Wunsch werden diese Informationen gerne auch barrierefrei zur
Verfügung gestellt.

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung nach § 2 Bekanntmachung nach § 2 Bekanntmachung nach § 2 Bekanntmachung nach § 2 Bekanntmachung nach § 2 Absatz 1 i.Absatz 1 i.Absatz 1 i.Absatz 1 i.Absatz 1 i.     VVVVV..... m. m. m. m. m. § 1  § 1  § 1  § 1  § 1 Absatz 8 des Baugesetz-Absatz 8 des Baugesetz-Absatz 8 des Baugesetz-Absatz 8 des Baugesetz-Absatz 8 des Baugesetz-
buches (BauGB) über die 42. Flächennutzungsplanänderungbuches (BauGB) über die 42. Flächennutzungsplanänderungbuches (BauGB) über die 42. Flächennutzungsplanänderungbuches (BauGB) über die 42. Flächennutzungsplanänderungbuches (BauGB) über die 42. Flächennutzungsplanänderung
undundundundund
Bekanntmachung über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nachBekanntmachung über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nachBekanntmachung über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nachBekanntmachung über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nachBekanntmachung über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach
§ 1 § 1 § 1 § 1 § 1 Absatz 8 i.Absatz 8 i.Absatz 8 i.Absatz 8 i.Absatz 8 i.     VVVVV..... m. m. m. m. m. § 3  § 3  § 3  § 3  § 3 Absatz 1 BauGB in FAbsatz 1 BauGB in FAbsatz 1 BauGB in FAbsatz 1 BauGB in FAbsatz 1 BauGB in Form der öffentlichenorm der öffentlichenorm der öffentlichenorm der öffentlichenorm der öffentlichen
EinsichtnahmeEinsichtnahmeEinsichtnahmeEinsichtnahmeEinsichtnahme
Der Ausschuss für Umwelt und Planung hat in seiner Sitzung am 27.11.2024
im Ortsteil Euskirchen für einen Bereich zwischen der Generalmajor-
Freiherr-von-Gersdorff-Kaserne und An der Katzenhecke (Berufsbildungs-
zentrum Euskirchen) beschlossen:
42. Flächennutzungsplanänderung/Ortsteil Euskirchen42. Flächennutzungsplanänderung/Ortsteil Euskirchen42. Flächennutzungsplanänderung/Ortsteil Euskirchen42. Flächennutzungsplanänderung/Ortsteil Euskirchen42. Flächennutzungsplanänderung/Ortsteil Euskirchen
Das im beigefügten Übersichtsplan dargestellte Plangebiet befindet sich
am westlichen Rand der Kernstadt und grenzt im Süden an die Kommer-
ner Straße / B56. Westlich wird das Plangebiet durch die Straße „An der
Katzenhecke“ begrenzt, im Osten durch die Generalmajor-Freiherr-von-
Gersdorff-Kaserne. Nördlich des Plangebietes befinden sich landwirt-
schaftlich genutzte Flächen. Insgesamt umfasst das Plangebiet eine
Fläche von 4,1 ha.
Der Ausschuss für Umwelt und Planung hat in seiner Sitzung am 27.11.2024
beschlossen, die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Absatz
1 BauGB in Form einer zweiwöchigen Einsichtnahme durchzuführen. Der
interessierten Öffentlichkeit wird mit der Auslegung die Möglichkeit
gegeben, den Vorentwurf der Planung einzusehen und zu erörtern.
Der Planentwurf liegt in der Stadtverwaltung Euskirchen, 53879 Euskir-
chen, Kölner Straße 75, Neubau, 2. Obergeschoss, Zimmer 273,
vom 06.01.2025 bis einschließlich 20.01.2025vom 06.01.2025 bis einschließlich 20.01.2025vom 06.01.2025 bis einschließlich 20.01.2025vom 06.01.2025 bis einschließlich 20.01.2025vom 06.01.2025 bis einschließlich 20.01.2025
zu folgenden Zeiten aus:
montags, mittwochs und freitagsmontags, mittwochs und freitagsmontags, mittwochs und freitagsmontags, mittwochs und freitagsmontags, mittwochs und freitags

von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr
dienstags und donnerstagsdienstags und donnerstagsdienstags und donnerstagsdienstags und donnerstagsdienstags und donnerstags
von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 16.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 16.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 16.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung hat die interes-
sierte Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich über die allgemeinen Ziele,
Zwecke und voraussichtlichen Auswirkungen der Planung zu informie-
ren.
Der Inhalt dieser ortsüblichen Bekanntmachung und der Planentwurf zur
42. Flächennutzungsplanänderung/OT Euskirchen mit dazugehöriger
Begründung ist zusätzlich auf der Homepage der Stadt Euskirchen unter
dem Pfad https://www.euskirchen.de/wirtschaft-bauen/planen-und-bau-
en/planungsrecht/bauleitplaene-im-verfahren einzusehen. Ferner sind
die Bekanntmachung und die Planunterlagen auch über das Landespor-
tal NRW unter dem Pfad https://bauleitplanung.nrw.de oder https://
bauportal.nrw einsehbar.
Stellungnahmen und Anregungen zu den Planungsabsichten können
während der oben angegebenen Frist schriftlich oder zur Niederschrift
bei der Planungsabteilung der Stadt Euskirchen, Kölner Straße 75,
53879 Euskirchen eingereicht werden. Stellungnahmen können auch
per eMail auf der Homepage der Stadt Euskirchen über den Pfad https:/
/www.euskirchen.de/wirtschaft-bauen/planen-und-bauen/planungsrecht/
aktuelle-buergerbeteiligungen/ oder an bauleitplanung@euskirchen.de
übersandt werden. Auch die Übermittlung der Stellungnahme per Telefax
(02551/1458-414) ist möglich. Die vollständige Adresse ist immer anzu-
geben. Stellungnahmen, die nach der Frist der Einsichtnahme eingehen,
können nicht mehr berücksichtigt werden.
Rechtsgrundlagen:
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
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November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert
worden ist.
Hinweis zum Datenschutz:
Ihre personenbezogenen Daten sowie Ihre Stellungnahme werden ge-
mäß Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nur im Rah-
men der Öffentlichkeitsbeteiligung und Abwägung innerhalb des Plan-
verfahren 42. Flächennutzungsplanänderung im Ortsteil Euskirchen ge-
speichert und verarbeitet. Mit der Einreichung Ihrer Stellungnahme
stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus-
drücklich zu. Grundsätzlich besteht gegenüber dem Verantwortlichen
vorbehaltlich anderweitiger Rechtsbestimmungen das Recht auf Aus-
kunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Be-
richtigung, Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung sowie
eines Widerspruchs gegen die Verarbeitung und auf Datenübertragbar-
keit (Erläuterung abrufbar unter https://www.euskirchen.de/datenschutz).
Sofern Ihre Daten ausschließlich auf Grund einer Einverständniserklä-
rung verarbeitet werden, kann diese vorbehaltlich anderweitiger Rechts-
bestimmungen jederzeit, mit der Wirkung für die Zukunft, widerrufen
werden.
Bei der Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragte für den Datenschutz NRW)

besteht ein Beschwerderecht. Im Sinne einer schnellstmöglichen Bear-
beitung Ihres Anliegens können Sie sich jedoch auch direkt an die
Datenschutzbeauftragte der Stadt Euskirchen (Frau Cordes,
acordes@euskirchen.de, 02251/14-359) wenden.
Euskirchen, den 04.12.2024
Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Wolfgang Honecker
Technischer Beigeordneter

Öffentliche Bekanntmachung
Der Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen macht durch An-
schlag an den Bekanntma-chungstafeln der Stadt Euskirchen im
Rathaus, Kölner Straße 75, sowie im Alten Rathaus, Baumstraße
2, folgendes bekannt:
Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes desFeststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes desFeststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes desFeststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes desFeststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes des
„Stadtbetriebes „Stadtbetriebes „Stadtbetriebes „Stadtbetriebes „Stadtbetriebes TTTTTechnische Dienste Euskirchen“ zum 31.12.2023echnische Dienste Euskirchen“ zum 31.12.2023echnische Dienste Euskirchen“ zum 31.12.2023echnische Dienste Euskirchen“ zum 31.12.2023echnische Dienste Euskirchen“ zum 31.12.2023
Der Jahresabschluss kann während der allgemeinen Dienstzeiten
in den Geschäftsräumen des Stadtbetriebes Technische Dienste

Euskirchen, Von-Siemens-Straße 17, bis zur Feststellung des fol-
genden Jahresabschlusses eingesehen werden.
Der Text der Bekanntmachung kann auch im Internet unter
www.euskirchen.de in der Rubrik „Bekanntmachungen“ abgeru-
fen werden.
Euskirchen, den 11.12.2024
Ottmar Zwicker
Betriebsleiter
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Öffentliche Bekanntmachung
Öffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche Bekanntmachung
betreffend die Feststellung über die Ersatzbestimmung von Frau Dsha-betreffend die Feststellung über die Ersatzbestimmung von Frau Dsha-betreffend die Feststellung über die Ersatzbestimmung von Frau Dsha-betreffend die Feststellung über die Ersatzbestimmung von Frau Dsha-betreffend die Feststellung über die Ersatzbestimmung von Frau Dsha-
mila Swirschuk als Nachfolgerin für Frau Claudia Hegelermila Swirschuk als Nachfolgerin für Frau Claudia Hegelermila Swirschuk als Nachfolgerin für Frau Claudia Hegelermila Swirschuk als Nachfolgerin für Frau Claudia Hegelermila Swirschuk als Nachfolgerin für Frau Claudia Hegeler
Das Ratsmitglied Claudia Hegeler hat ihr Mandat mit Ablauf des
31.12.2024 niedergelegt.
Gemäß § 45 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes vom 30.06.1998
(GV.NRW.S.454) in der zur Zeit gültigen Fassung habe ich festgestellt,
dass
Frau Dshamila Swirschuk, geb. 1989 in Frankfurt am Main,
Kastanienweg 7,
53879 Euskirchen,
aufgrund ihrer Benennung im Wahlvorschlag für die Reserveliste
der Partei Die Linke als nächste mögliche Listenanwärterin mit
Wirkung zum 01.01.2025 in den Rat der Kreisstadt Euskirchen
gewählt ist.

Diese Feststellung gebe ich hiermit gemäß § 45 Abs. 6 Kommunalwahl-
gesetz öffentlich bekannt.
Gegen diese Feststellung können
a) jede/r Wahlberechtigte des Wahlgebietes,
b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und

Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben sowie
c) die Aufsichtsbehörde

binnen eines Monats nach Bekanntgabe dieser Entscheidung Ein-
spruch erheben.

Der Einspruch ist bei dem Unterzeichner, Rathaus, Zimmer 111, Kölner
Straße 75, 53879 Euskirchen, schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift zu erklären.
Euskirchen, den 11.12.2024
Reichelt
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Genehmigungs- und BekanntmachungsvermerkGenehmigungs- und BekanntmachungsvermerkGenehmigungs- und BekanntmachungsvermerkGenehmigungs- und BekanntmachungsvermerkGenehmigungs- und Bekanntmachungsvermerk
Der Rat der Stadt Euskirchen in seiner Sitzung am 08.10.2024, der Rat
der Gemeinde Weilerswist am 07.11.2024 sowie der Kreistag des
Kreises Euskirchen in seiner Sitzung am 02.10.2024 haben gem. § 27
Abs. 6 i. V. m. Abs. 4 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsar-
beit (GkG NRW) in der zur Zeit geltenden Fassung (SGV NRW 202)
übereinstimmend die Änderung der Anstaltssatzung der „LEP-Fläche
Euskirchen/Weilerswist AöR“ beschlossen.
Die Änderung der Anstaltssatzung wird hiermit gemäß § 27 Abs. 4 Satz

3 i. V. m. § 29 Abs. 1 Satz 2 und § 27 Abs. 5 Satz 1 GkG NRW
aufsichtsbehördlich genehmigt und öffentlich bekannt gemacht.
Die Änderung der Anstaltssatzung tritt am Tage nach der Veröffentli-
chung in diesem Amtsblatt in Kraft.
Köln, den 29.11.2024
Bezirksregierung Köln
Az.: 31.1.5.4
Im Auftrag
gez. Steireif

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung nach § 3 Bekanntmachung nach § 3 Bekanntmachung nach § 3 Bekanntmachung nach § 3 Bekanntmachung nach § 3 AbsAbsAbsAbsAbs..... 2 des Baugesetzbuches (BauGB) über die 2 des Baugesetzbuches (BauGB) über die 2 des Baugesetzbuches (BauGB) über die 2 des Baugesetzbuches (BauGB) über die 2 des Baugesetzbuches (BauGB) über die
wiederholte öffentliche wiederholte öffentliche wiederholte öffentliche wiederholte öffentliche wiederholte öffentliche Auslegung des Entwurfes zum BebauungsplanAuslegung des Entwurfes zum BebauungsplanAuslegung des Entwurfes zum BebauungsplanAuslegung des Entwurfes zum BebauungsplanAuslegung des Entwurfes zum Bebauungsplan
NrNrNrNrNr..... 5 im Ortsteil  5 im Ortsteil  5 im Ortsteil  5 im Ortsteil  5 im Ortsteil WißkirchenWißkirchenWißkirchenWißkirchenWißkirchen
Der Ausschuss für Umwelt und Planung der Stadt Euskirchen hat am
21.09.2021 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 5 Orts-
teil Wißkirchen gefasst. Aufgrund formeller Korrekturen und inhaltlicher
Änderungen hat der Ausschuss für Umwelt und Planung der Stadt Euskir-
chen in seiner Sitzung am 27.11.2024 beschlossen, die nachstehend
aufgeführte Bauleitplanung wiederholt öffentlich auszulegen:
Bebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan Nr..... 5/Ortsteil  5/Ortsteil  5/Ortsteil  5/Ortsteil  5/Ortsteil WißkirchenWißkirchenWißkirchenWißkirchenWißkirchen
Das im Übersichtsplan dargestellte Plangebiet mit einer Größe von ca.
14,6 ha befindet sich westlich des Ortes Wißkirchen zwischen der B 266
(Kommerner Straße), der L 178 (Theudebertstraße) und der Bundesauto-
bahn A1. Die Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich ausfolgendem
Kartenausschnitt:

Mit dem Bebauungsplan Nr. 5/Ortsteil Wißkirchen soll Planrecht für die
Entwicklung eines Gewerbegebietes geschaffen werden. Die verkehrliche
Erschließung des geplanten Gewerbestandorts wird annähernd mittig der

südlichen Plangebietsabgrenzung an die B266 erfolgen.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung, der Planentwurf zum Bebauungsplan Nr.
5/Ortsteil Wißkirchen mit dazugehöriger Begründung, einschließlich Um-
weltbericht und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen werden in der Zeit

vom 02.01.2025 bis einschließlich 07.02.2025vom 02.01.2025 bis einschließlich 07.02.2025vom 02.01.2025 bis einschließlich 07.02.2025vom 02.01.2025 bis einschließlich 07.02.2025vom 02.01.2025 bis einschließlich 07.02.2025
im Internet auf folgender Homepage der Stadt Euskirchen veröffentlicht:
https://www.euskirchen.de/wirtschaft-bauen/planen-und-bauen/planungs-
recht/bauleitplaene-im-verfahren
Zusätzlich liegen die vorgenannten Unterlagen auch in der Stadtverwal-
tung Euskirchen, 53879 Euskirchen, Kölner Straße 75, Neubau, 2. Oberge-
schoss, Zimmer 274, aus und können zu folgenden Dienstzeiten eingese-
hen werden:
montags, mittwochs und freitagsmontags, mittwochs und freitagsmontags, mittwochs und freitagsmontags, mittwochs und freitagsmontags, mittwochs und freitags
von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr
dienstags und donnerstagsdienstags und donnerstagsdienstags und donnerstagsdienstags und donnerstagsdienstags und donnerstags
von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 16.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 16.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 16.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Zusätzlich werden der Inhalt dieser Bekanntmachung und die vorgenann-
ten Planunterlagen auch über zentrale Internetportal des Landes NRW
unter dem Pfad https://bauleitplanung.nrw.de/?lang=de veröffentlicht.
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Dauer der
Veröffentlichungsfrist abgegeben werden können. Stellungnahmen sollen
elektronisch per eMail auf der Homepage der Stadt Euskirchen über den
Pfad https://www.euskirchen.de/wirtschaft-bauen/planen-und-bauen/pla-
nungsrecht/aktuelle-buergerbeteiligungen/ oder an
bauleitplanung@euskirchen.de übermittelt werden. Bei Bedarf können
Stellungnahmen auch schriftlich oder zur Niederschrift in der Planungsab-
teilung der Stadt Euskirchen, Kölner Straße 75, 53879 Euskirchen abgege-
ben werden. Auch die Übermittlung der Stellungnahmen per Telefax (02251/
1458-435) ist möglich.
Es wird gemäß § 3 Abs. 2 S. 4 Nr. 3 BauGB darauf hingewiesen, dass nicht
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fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.
Folgende Artenumweltbezogener Informationen sind verfügbar:
Schutzgut Schutzgut Schutzgut Schutzgut Schutzgut TTTTTiereiereiereiereiere,,,,, Pflanzen und biologische  Pflanzen und biologische  Pflanzen und biologische  Pflanzen und biologische  Pflanzen und biologische VVVVVielfaltielfaltielfaltielfaltielfalt
Tiere
• Informationen zu potenziell vorkommenden planungsrelevanten und

sonstigen Tierarten sowie zur Bewertung der Auswirkungen auf diese
durch die Planungen,

• Informationen zu sonstigen schutzwürdigen Tierarten und zu gefähr-
deten Tierarten,

• Informationen zu potenziellen Lebensräumen planungsrelevanter Tier-
arten im Plangebiet,

• Informationen zu Kompensationsmaßnahmen.
Pflanzen
• Informationen zu Vorkommen verschiedener, teils geschützter Pflan-

zenarten sowie zur Bewertung der Beeinträchtigung dieser durch die
Planungen,

• Informationen zur potenziellen natürlichen Vegetation im Plangebiet.
Biotope
• Informationen zum Schutz von übergreifenden Biotopverbünden,
• Informationen zu Biotopverbundräumen und Auswirkung auf diese

durch die Planungen.
Schutzgut Boden und FlächeSchutzgut Boden und FlächeSchutzgut Boden und FlächeSchutzgut Boden und FlächeSchutzgut Boden und Fläche
Boden
• Informationen zu Bodentypen, Bodenfunktionen und Bodenwertig-

keit,
• Informationen zum Bodenschutz und der Inanspruchnahme von Bo-

den,
• Informationen zu naturräumlichen Einheiten und zur Geologie,
• Informationen zur allgemeinen Erdbebengefährdung.
Flächennutzungen /Fläche
• Informationen zur Flächennutzung im Plangebiet und zur Flächenbi-

lanzierung,
• Informationen zum schonenden Umgang mit Grund und Boden, zum

Flächenverbrauch,
• Informationen zu übergeordneten Planungen im Freiraum
Altlasten
• Informationen zu Altlasten und Abfällen
Schutzgut Schutzgut Schutzgut Schutzgut Schutzgut WWWWWasserasserasserasserasser
Überschwemmungsgebiete
• Informationen zu Hochwasserrisikogebieten und deren Auswirkungen

auf die Planungen,
• Informationen zu festgesetzten Überschwemmungsgebieten und Über-

schwemmungsbereichen und deren Auswirkungen auf die Planungen.
Gewässer
• Informationen zu Fließ- und Oberflächengewässern und deren Auswir-

kungen der Planungen.
Grundwasser
• Informationen zum Grundwasser, zur Beeinflussung des Grundwasser-

spiegels und zu dessen Qualität,
• Informationen zur Versickerung von Niederschlagswasser,
• Informationen zu Wasserschutzzonen bzw. Wasserschutzgebieten und

die Auswirkungen der Planungen auf diese.
Schutzgut Klima und LuftSchutzgut Klima und LuftSchutzgut Klima und LuftSchutzgut Klima und LuftSchutzgut Klima und Luft
Klimaschutz und Klimaanpassung
• Information zur Förderung des Klimaschutzes und der Klimaanpas-

sung
Klimatische Verhältnisse
• Informationen zum gesamtstädtischen und kleinräumigen Klima im

Plangebiet und zu den Auswirkungen der Planungen auf das Klima,
• Informationen zur Kaltluftproduktion.
Luft
• Informationen zu luftverunreinigenden Stoffen.
Erneuerbare Energien
• Informationen Photovoltaikanlagen.
Schutzgut Landschaft und ErholungSchutzgut Landschaft und ErholungSchutzgut Landschaft und ErholungSchutzgut Landschaft und ErholungSchutzgut Landschaft und Erholung

Landschaftsbild
• Informationen zum Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes im Plange-

biet,
• Informationen zur Topographie, zur Geologie und zur Prägung der

Landschaft,
• Informationen zu Landschaftsräumen im Plangebiet,
• Informationen zu Veränderungen des Orts- und Landschaftsbildes

durch die Planung.
Landschafts- und Naturschutz
• Informationen zur Darstellung von festgesetzten Flora-Fauna-Habitat

(FFH-), zu Natur- und Landschaftsschutzgebieten, sowie zu den Zielen
des Naturschutzes und deren Schutzfunktionen,

• Informationen zum Landschaftsplan und den beinhalteten Entwick-
lungszielen,

• Informationen zur Beanspruchung von Landschafts- und Naturschutz-
gebieten oder gesetzlich geschützten Gebieten durch die Planungen.

Erholung
• Informationen zur Erholungseignung der Freiräume.
Schutzgut Mensch und BevölkerungSchutzgut Mensch und BevölkerungSchutzgut Mensch und BevölkerungSchutzgut Mensch und BevölkerungSchutzgut Mensch und Bevölkerung
Gesundheit
• Informationen zur Verträglichkeit der unterschiedlichen Flächennut-

zungen,
• Informationen zu sonstigen Vorbelastungen, Gefährdungen und Risi-

ken,
• Informationen zur Gefährdung durch Hochwasserereignisse,
• Informationen zu Schadstoffbelastungen im Boden.
Verkehr
• Informationen zu Be- und Entlastungen im Zusammenhang mit über-

geordneten Verkehrsinfrastrukturentwicklungen sowie allgemeine Ver-
kehrsbelastungen durch die Planungen.

Lärm und Immissionen
• Informationen zu bestehenden und zukünftigen Lärmbelastungen.
Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige SachgüterSchutzgut kulturelles Erbe und sonstige SachgüterSchutzgut kulturelles Erbe und sonstige SachgüterSchutzgut kulturelles Erbe und sonstige SachgüterSchutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter
Denkmalschutz
• Informationen zur Darstellung von Bau- und Bodendenkmälern sowie

deren Auswirkungen auf die Planungen
Rechtsgrundlagen:
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist.
Hinweis zum Datenschutz:
Ihre personenbezogenen Daten sowie Ihre Stellungnahme werden gemäß
Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nur im Rahmen der
Öffentlichkeitsbeteiligung und Abwägung innerhalb des Planverfahren
Bebauungsplan Nr. 5 im Ortsteil Wißkirchen gespeichert und verarbeitet.
Mit der Einreichung Ihrer Stellungnahme stimmen Sie der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten ausdrücklich zu. Grundsätzlich besteht
gegenüber dem Verantwortlichen vorbehaltlich anderweitiger Rechtsbe-
stimmungen das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezo-
genen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung oder auf Einschränkung
der Verarbeitung sowie eines Widerspruchs gegen die Verarbeitung und
auf Datenübertragbarkeit (Erläuterung abrufbar unter https://
www.euskirchen.de/datenschutz). Sofern Ihre Daten ausschließlich auf
Grund einer Einverständniserklärung verarbeitet werden, kann diese vor-
behaltlich anderweitiger Rechtsbestimmungen jederzeit, mit der Wirkung
für die Zukunft, widerrufen werden.
Bei der Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragte für den Datenschutz NRW)
besteht ein Beschwerderecht. Im Sinne einer schnellstmöglichen Bearbei-
tung Ihres Anliegens können Sie sich jedoch auch direkt an die Daten-
schutzbeauftragte der Stadt Euskirchen (Frau Cordes,
acordes@euskirchen.de, 02251/14-359) wenden.
Euskirchen, den 11.12.2024
Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Klaus Schmitz
Stadtkämmerer
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Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung nach § 3 Bekanntmachung nach § 3 Bekanntmachung nach § 3 Bekanntmachung nach § 3 Bekanntmachung nach § 3 AbsAbsAbsAbsAbs..... 2 des Baugesetzbuches (BauGB) über 2 des Baugesetzbuches (BauGB) über 2 des Baugesetzbuches (BauGB) über 2 des Baugesetzbuches (BauGB) über 2 des Baugesetzbuches (BauGB) über
die öffentliche die öffentliche die öffentliche die öffentliche die öffentliche Auslegung des Entwurfes zur 49.Auslegung des Entwurfes zur 49.Auslegung des Entwurfes zur 49.Auslegung des Entwurfes zur 49.Auslegung des Entwurfes zur 49. Flächennutzungs- Flächennutzungs- Flächennutzungs- Flächennutzungs- Flächennutzungs-
planänderung im Ortsteil Euskirchenplanänderung im Ortsteil Euskirchenplanänderung im Ortsteil Euskirchenplanänderung im Ortsteil Euskirchenplanänderung im Ortsteil Euskirchen
Die Auslegung der nachstehenden Bauleitplanung (Parkhaus) wurde in
der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Planung am 27.11.2024
beschlossen.
49. Flächennutzungsplanänderung/Ortsteil Euskirchen49. Flächennutzungsplanänderung/Ortsteil Euskirchen49. Flächennutzungsplanänderung/Ortsteil Euskirchen49. Flächennutzungsplanänderung/Ortsteil Euskirchen49. Flächennutzungsplanänderung/Ortsteil Euskirchen
Das im beigefügten Übersichtsplan dargestellte Plangebiet im Bereich
City Süd liegt westlich des Pützbergrings und nördlich der Straße „An
der Vogelrute“.
Im Rahmen der Entwicklung der City Süd, südlich der Bahngleise, soll
östlich des neu zu errichtenden City-Forums ein neues fünfgeschossiges
Parkhaus - davon ein Untergeschoss - mit ca. 700 Stellplätzen errichtet
werden. Das Gelände der 49. Flächennutzungsplanänderung im Ortsteil
Euskirchen hat eine Gesamtgröße von ca. 6.730 m². Die Abgrenzung des
Plangebietes ergibt sich ausfolgendem Kartenausschnitt:

Die 49. Flächennutzungsplanänderung/OT Euskirchen und der Bebau-
ungsplan Nr. 156/Ortsteil Euskirchen werden im Parallelverfahren
durchgeführt. Der Bebauungsplan Nr. 156/ Ortsteil Euskirchen wird als
vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß §12 BauGB durchgeführt.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung, der Planentwurf zur 49. Flächen-
nutzungsplanänderung/Ortsteil Euskirchen mit dazugehöriger Begrün-
dung, einschließlich Umweltbericht und den nach Einschätzung der
Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stel-
lungnahmen werden in der Zeit

vom 02.01.2025 bis einschließlich 07.02.2025vom 02.01.2025 bis einschließlich 07.02.2025vom 02.01.2025 bis einschließlich 07.02.2025vom 02.01.2025 bis einschließlich 07.02.2025vom 02.01.2025 bis einschließlich 07.02.2025
im Internet auf folgender Homepage der Stadt Euskirchen veröffent-
licht:
https://www.euskirchen.de/wirtschaft-bauen/planen-und-bauen/pla-
nungsrecht/bauleitplaene-im-verfahren
Zusätzlich liegen die vorgenannten Unterlagen auch in der Stadtver-
waltung Euskirchen, 53879 Euskirchen, Kölner Straße 75, Neubau, 2.
Obergeschoss, Zimmer 273, aus und können zu folgenden Dienstzei-
ten eingesehen werden:
montags, mittwochs und freitagsmontags, mittwochs und freitagsmontags, mittwochs und freitagsmontags, mittwochs und freitagsmontags, mittwochs und freitags
von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr
dienstags und donnerstagsdienstags und donnerstagsdienstags und donnerstagsdienstags und donnerstagsdienstags und donnerstags
von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 16.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 16.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 16.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Zusätzlich werden der Inhalt dieser Bekanntmachung und die vorge-
nannten Planunterlagen auch über zentrale Internetportal des Landes
NRW unter dem Pfad https://bauleitplanung.nrw.de/?lang=de veröf-
fentlicht.
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Dauer
der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden können. Stellungnah-
men sollen elektronisch per eMail auf der Homepage der Stadt Euskir-
chen über den Pfad https://www.euskirchen.de/wirtschaft-bauen/pla-
nen-und-bauen/planungsrecht/aktuelle-buergerbeteiligungen/ oder an
bauleitplanung@euskirchen.de übermittelt werden. Bei Bedarf kön-
nen Stellungnahmen auch schriftlich oder zur Niederschrift in der
Planungsabteilung der Stadt Euskirchen, Kölner Straße 75, 53879

Euskirchen abgegeben werden. Auch die Übermittlung der Stellung-
nahmen per Telefax (02251/1458-265) ist möglich.
Es wird gemäß § 3 Abs. 2 S. 4 Nr. 3 BauGB darauf hingewiesen, dass
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.
Es wird gemäß § 3 Abs. 3 BauGB ergänzend darauf hingewiesen, dass
eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) in der derzeit gültigen Fassung in
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs.
3 Satz 1 UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie
im Rahmen der Auslegungs- bzw. Veröffentlichungsfrist nicht oder
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen
können.
FFFFFolgende olgende olgende olgende olgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:
• Erhaltungsziel und Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete und

FFH-Gebiete
• Oberflächenwasser und Grundwasser
• Erneuerbare Energien und sparsame und effiziente Nutzung von

Energien
• Luft/Ventilation und Klima
• Landschaftspläne
• Landschafts-/Ortsbild,
• Landschaft und Erholung
• sonstige Umweltbelage
• Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt und Artenschutz
• Vermeidung von Emissionen und der sachgerechte Umgang mit

Abfällen und Abwässern
• Mensch und seine Gesundheit sowie Einwirkungen auf die Bevöl-

kerung insgesamt
• Boden und Fläche
• Kulturgüter und sonstige Sachgüter
• Wirkungsgefüge und Wechselwirkung
Rechtsgrundlagen:
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist.
Hinweis zum Datenschutz:
Ihre personenbezogenen Daten sowie Ihre Stellungnahme werden
gemäß Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nur im
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung und Abwägung innerhalb des
Planverfahren zur 49. Flächennutzungsplanänderung im Ortsteil Eus-
kirchen gespeichert und verarbeitet. Mit der Einreichung Ihrer Stel-
lungnahme stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten ausdrücklich zu. Grundsätzlich besteht gegenüber dem Verant-
wortlichen vorbehaltlich anderweitiger Rechtsbestimmungen das Recht
auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie
auf Berichtigung, Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung
sowie eines Widerspruchs gegen die Verarbeitung und auf Datenüber-
tragbarkeit (Erläuterung abrufbar unter https://www.euskirchen.de/
datenschutz). Sofern Ihre Daten ausschließlich auf Grund einer Einver-
ständniserklärung verarbeitet werden, kann diese vorbehaltlich an-
derweitiger Rechtsbestimmungen jederzeit, mit der Wirkung für die
Zukunft, widerrufen werden.
Bei der Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragte für den Datenschutz
NRW) besteht ein Beschwerderecht. Im Sinne einer schnellstmögli-
chen Bearbeitung Ihres Anliegens können Sie sich jedoch auch direkt
an die Datenschutzbeauftragte der Stadt Euskirchen (Frau Cordes,
acordes@euskirchen.de, 02251/14-359) wenden.
Euskirchen, den 11.12.2024
Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Klaus Schmitz
Stadtkämmerer
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Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung nach § 3 Bekanntmachung nach § 3 Bekanntmachung nach § 3 Bekanntmachung nach § 3 Bekanntmachung nach § 3 AbsAbsAbsAbsAbs..... 2 des Baugesetzbuches (BauGB) 2 des Baugesetzbuches (BauGB) 2 des Baugesetzbuches (BauGB) 2 des Baugesetzbuches (BauGB) 2 des Baugesetzbuches (BauGB)
über die öffentliche über die öffentliche über die öffentliche über die öffentliche über die öffentliche Auslegung des Entwurfes zum vorhabenbe-Auslegung des Entwurfes zum vorhabenbe-Auslegung des Entwurfes zum vorhabenbe-Auslegung des Entwurfes zum vorhabenbe-Auslegung des Entwurfes zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan Nrzogenen Bebauungsplan Nrzogenen Bebauungsplan Nrzogenen Bebauungsplan Nrzogenen Bebauungsplan Nr..... 156 im Ortsteil Euskirchen 156 im Ortsteil Euskirchen 156 im Ortsteil Euskirchen 156 im Ortsteil Euskirchen 156 im Ortsteil Euskirchen
Die Auslegung der nachstehenden Bauleitplanung (Parkhaus) wur-
de in der Ratssitzung am 10.12.2024 beschlossen.
VVVVVorhabenbezogenen Bebauungsplan Nrorhabenbezogenen Bebauungsplan Nrorhabenbezogenen Bebauungsplan Nrorhabenbezogenen Bebauungsplan Nrorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr..... 156/Ortsteil Euskirchen 156/Ortsteil Euskirchen 156/Ortsteil Euskirchen 156/Ortsteil Euskirchen 156/Ortsteil Euskirchen
Das im beigefügten Übersichtsplan dargestellte Plangebiet im
Bereich City Süd liegt westlich des Pützbergrings und nördlich
der Straße „An der Vogelrute“.
Im Rahmen der Entwicklung der City Süd, südlich der Bahngleise,
soll östlich des neu zu errichtenden City-Forums ein neues fünf-
geschossiges Parkhaus - davon ein Untergeschoss - mit ca. 700
Stellplätzen errichtet werden. Das Gelände des Bebauungspla-
nes Nr. 156 im Ortsteil Euskirchen hat eine Gesamtgröße von ca.
7.020 m². Für die Realisierung wird ein Sondergebiet festgelegt
und ausgewiesen.
Die Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich ausfolgendem Kar-
tenausschnitt:

Die 49. Flächennutzungsplanänderung/OT Euskirchen und der Be-
bauungsplan Nr. 156/Ortsteil Euskirchen werden im Parallelver-
fahren durchgeführt. Der Bebauungsplan Nr. 156/ Ortsteil Euskir-
chen wird als vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß §12
BauGB durchgeführt.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung, der Planentwurf zum vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 156/Ortsteil Euskirchen mit
dazugehöriger Begründung, einschließlich Umweltbericht und den
nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorlie-
genden umweltbezogenen Stellungnahmen werden in der Zeit
vom 02.01.2025 bis einschließlich 07.02.2025vom 02.01.2025 bis einschließlich 07.02.2025vom 02.01.2025 bis einschließlich 07.02.2025vom 02.01.2025 bis einschließlich 07.02.2025vom 02.01.2025 bis einschließlich 07.02.2025
im Internet auf folgender Homepage der Stadt Euskirchen veröf-
fentlicht:
https://www.euskirchen.de/wirtschaft-bauen/planen-und-bauen/
planungsrecht/bauleitplaene-im-verfahren
Zusätzlich liegen die vorgenannten Unterlagen auch in der Stadt-
verwaltung Euskirchen, 53879 Euskirchen, Kölner Straße 75, Neu-
bau, 2. Obergeschoss, Zimmer 273, aus und können zu folgenden
Dienstzeiten eingesehen werden:
montags, mittwochs und freitagsmontags, mittwochs und freitagsmontags, mittwochs und freitagsmontags, mittwochs und freitagsmontags, mittwochs und freitags
von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr
dienstags und donnerstagsdienstags und donnerstagsdienstags und donnerstagsdienstags und donnerstagsdienstags und donnerstags
von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 16.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 16.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 16.30 Uhrvon 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Zusätzlich werden der Inhalt dieser Bekanntmachung und die
vorgenannten Planunterlagen auch über zentrale Internetportal
des Landes NRW unter dem Pfad https://bauleitplanung.nrw.de/
?lang=de veröffentlicht.
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der
Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden können. Stel-
lungnahmen sollen elektronisch per eMail auf der Homepage der
Stadt Euskirchen über den Pfad https://www.euskirchen.de/wirt-
schaft-bauen/planen-und-bauen/planungsrecht/aktuelle-buerger-

beteiligungen/ oder an bauleitplanung@euskirchen.de übermit-
telt werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch schriftlich
oder zur Niederschrift in der Planungsabteilung der Stadt Euskir-
chen, Kölner Straße 75, 53879 Euskirchen abgegeben werden.
Auch die Übermittlung der Stellungnahmen per Telefax (02251/
1458-265) ist möglich.
Es wird gemäß § 3 Abs. 2 S. 4 Nr. 3 BauGB darauf hingewiesen,
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben
können.
FFFFFolgende olgende olgende olgende olgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:
• Erhaltungsziel und Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete und

FFH-Gebiete
• Oberflächenwasser und Grundwasser
• Erneuerbare Energien und sparsame und effiziente Nutzung

von Energien
• Luft/Ventilation und Klima
• Landschaftspläne
• Landschafts-/Ortsbild,
• Landschaft und Erholung
• sonstige Umweltbelage
• Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt und Artenschutz
• Vermeidung von Emissionen und der sachgerechte Umgang

mit Abfällen und Abwässern
• Mensch und seine Gesundheit sowie Einwirkungen auf die

Bevölkerung insgesamt
• Boden und Fläche
• Kulturgüter und sonstige Sachgüter
• Wirkungsgefüge und Wechselwirkung
Rechtsgrundlagen:Rechtsgrundlagen:Rechtsgrundlagen:Rechtsgrundlagen:Rechtsgrundlagen:
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)
geändert worden ist.
Hinweis zum Datenschutz:
Ihre personenbezogenen Daten sowie Ihre Stellungnahme wer-
den gemäß Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
nur im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung und Abwägung in-
nerhalb des Planverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan
Nr. 156 im Ortsteil Euskirchen gespeichert und verarbeitet. Mit
der Einreichung Ihrer Stellungnahme stimmen Sie der Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten ausdrücklich zu. Grund-
sätzlich besteht gegenüber dem Verantwortlichen vorbehaltlich
anderweitiger Rechtsbestimmungen das Recht auf Auskunft über
die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichti-
gung, Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung sowie
eines Widerspruchs gegen die Verarbeitung und auf Datenüber-
tragbarkeit (Erläuterung abrufbar unter https://www.euskirchen.de/
datenschutz).
Sofern Ihre Daten ausschließlich auf Grund einer Einverständnis-
erklärung verarbeitet werden, kann diese vorbehaltlich ander-
weitiger Rechtsbestimmungen jederzeit, mit der Wirkung für die
Zukunft, widerrufen werden.
Bei der Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragte für den Datenschutz
NRW) besteht ein Beschwerderecht. Im Sinne einer schnellst-
möglichen Bearbeitung Ihres Anliegens können Sie sich jedoch
auch direkt an die Datenschutzbeauftragte der Stadt Euskirchen
(Frau Cordes, acordes@euskirchen.de, 02251/14-359) wenden.
Euskirchen, den 11.12.2024
Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Klaus Schmitz
Stadtkämmerer
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8. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur
Verwaltungsgebührensatzung der Kreisstadt Euskirchen
vom 17.10.2003
in Fassung der Änderungen vom 16.12.2005, 16.12.2009, 16.10.2013, 17.12.2014,
16.03.2018, 19.12.2018, 29.03.2019 und 13.12.2019
Auf Grund folgender gesetzlicher Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung
- § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666)
- §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712)
hat der Rat der Kreisstadt Euskirchen am 10.12.2024 folgende Änderungssatzung beschlossen:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I

Gebührentarif 

zur Verwaltungsgebührensatzung der Kreisstadt Euskirchen 
_________________________________________________________________________________
________ 
 
Tarif  Nr. Gegenstand Gebühr 

in Euro 
_________________________________________________________________________________
________ 
 
 
1. Für individuell zusammengestellte Auszüge aus Schrif tstücken oder 

Dateien wird eine Gebühr nach dem Zeitaufwand erhoben, der bei 
durchschnittlicher Arbeitsleistung zur Herstellung benötigt wird.  

Die Gebühr beträgt je angefangene 15 Minuten 12,00 
 

 
2. Beglaubigungen und Zeugnisse 
 

2.1 Beglaubigungen von Unterschrif ten oder Handzeichen 3,00 
2.2 Beglaubigungen von Abschrif ten, Auszügen, Ablichtungen 

Zeichnungen, Plänen je Seite 5,50 
2.3 Beglaubigungen von Schulzeugnissen und sonstigen Zeugnissen 

und Zertif ikaten zur Vorlage an Hochschulen oder zu Bewerbungs- 
zwecken für die Ausbildung sind ausschließlich für Einwohner/innen 
von Euskirchen gebührenfrei. 

2.4 Inhaber/innen des EU-Passes sind von der Gebührenzahlung  
gemäß Zif fer 2 befreit. 

(bei mehrfachen Beglaubigungen derselben Vorlage ermäßigt sich 
die Gebühr ab der zweiten Beglaubigung um 50%) 

 
3. Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheide, Ausnahmebewilligungen 

und Bescheinigungen, soweit nicht eine andere Gebühr oder 
Gebührenfreiheit vorgeschrieben ist 

 
3.1 je angefangene halbe Stunde 31,00 
3.2 Selbstauskunf t Steuer-ID 0,00 

 
4. Erteilung von Zweitausfertigungen von Bescheinigungen, etc. 4,00 
5. Ersatz für verlorene oder unbrauchbar gewordene 

Hundesteuermarken 6,00 
 
6.  Feststellungen aus Konten und Akten 
 

je angefangene halbe Stunde 31,00 
 
7. Auszug aus dem Kassenkonto für ein Rechnungsjahr 5,00 
 
8. Genehmigung und Überwachung von Arbeiten, die für 

Rechnung Dritter von Unternehmen an Straßen, Plätzen 
Kanälen und sonstigen Anlagen ausgeführt werden 

 
je angefangene halbe Stunde 31,00 

 
9. Feststellungen, Besichtigungen, Gutachten, Bauleitungen, 
 Auszüge, technische Arbeiten, Vorarbeit Akteneinsicht und zwar für 
 

9.1 Büroarbeiten je angefangene halbe Stunde 31,00 
9.2 Außenarbeiten je angefangene halbe Stunde 31,00 
9.3 Gehilfenstunden zur Vorhaltung und Beförderung 
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von Geräten je angefangene halbe Stunde 25,00 
 
10.  nicht belegt 
 
11.  Lichtpausen und Plots 
 

11.1 DIN A 4 10,50 
11.2 DIN A 3 11,00 
11.3 DIN A 2 13,00 
11.4 DIN A 1 15,00 
11.5 DIN A 0 17,00 

 
Für transparente Lichtpausen und farbige Ausdrucke 
per Plotter wird jeweils die doppelte Gebühr erhoben. 

 
12.  Bereitstellung von Dateien per E-Mail oder Datenträger 
 

je angefangene 15 Minuten 11,00 
 
13.  Auskunf t zu gespeicherten personenbezogenen Daten 

nach dem Landesdatenschutzgesetz NRW 0,00 
 
14.  Schrif tliche Aufnahme eines Antrages, eines Gesuches oder 

einer Erklärung im privaten Interesse des Antragstellers 
durch städtische Bedienstete 0,00 

 
15.  Gebühren für Anträge auf  Informationszugänge nach dem 

Informationsfreiheitsgesetz des Landes Nordrhein- Westfalen 
bzw. dem Umweltinformationsgesetz NRW werden anhand der 
Gebührenordnung des IFG NRW erhoben. 

 
16.  nicht belegt 
 
17.  Fachbereich 2  Finanzen, SG Liegenschaf ten 
 

17.1 Erteilung von Vorrangseinräumungen, Löschungsbewilligungen, 
Freigabeerklärungen und sonstige Erklärungen für das Grundbuch 32,00 
 

17.2 Gesetzliche Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen 25,50 
 
17.3 Zweitausfertigungen zu 17.1 13,00 

und 17.2  5,00 
 
 
18.  Fachbereich 4  Recht und Ordnung, SG Personenstand 
 

18.1 Zurückstellung der Registrierung von Sterbefällen wegen 
fehlender Unterlagen 23,00 

 
 
18.2 Durchführung der Eheschließung im Standesamt 
außerhalb der Öffnungszeiten an Freitagen 92,00 
 
18.3 Durchführung der Eheschließung im Standesamt 
außerhalb der Öffnungszeiten an Samstagen 115,00 
 
18.4 Durchführung der Eheschließung an einem externen Trauort  150,00 
 
18.5 Gebühr für die Bereitstellung des Ratssaales zu einer Eheschließung  
pauschal 178,00 
 
18.6 Erstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses für einen Deutschen unter 

Beachtung des ausländischen Rechts des anderen Ehepartners 76,00 
 
18.7 Gebühr für die Einleitung und Durchführung eines gerichtlichen 
Berichtigungsverfahrens aufgrund ursprünglich falscher Angaben 
des Urkundeninhabers je Berichtigungsfall 29,00 
 
18.8 Tarif  Nr. 18.7 in Verbindung mit der Möglichkeit einer Strafanzeige 
wegen Urkundenfälschung je Berichtigungsfall 58,00 
 
18.9 Feststellung der Gültigkeit einer ausländischen Scheidung 
für den deutschen Rechtsbereich durch den Standesbeamten 29,00 
 
18.10 Gebühr für Versand per Einschreiben, Einwurf  von Anmeldeunterlagen 

zur Eheschließung an das die Eheschließung durchführende 
Standesamt oder von Ehefähigkeitszeugnissen an den 
betreffenden Antragsteller, pauschal 6,00 
 
18.11 Nachbeurkundung einer Eheschließung oder einer Begründung einer 
Lebenspartnerschaf t im Ausland, wenn einer der Brautleute oder der  
Lebenspartner ausländischer Staatsangehöriger ist 66,00 
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Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.
Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser
Satzung kann nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache

bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Euskirchen, den 11.12.2024
gez. Sacha Reichelt
Bürgermeister

 
18.12 Nachbeurkundung einer Geburt im Ausland, wenn einer der Elternteile 
ausländischer Staatsangehöriger ist oder für Namensführung,  
Abstammungserklärung oder Sorgerechtsfeststellung ausländisches 
Recht zu beachten ist 66,00 

 
 
19.  Fachbereich 1  Allgemeine Verwaltung, SG Archiv 
 

Archivnutzung 
Für die Nutzung des städtischen Archivs gilt die 

-  
 
 
20.  Fachbereich 6 - Schulen, Generationen und Soziales, SG SGB XII, AsylbLG 
 

20.1 Ausstellung von Ersatzausfertigungen von 
Vertriebenenausweisen bzw. Spätaussiedlerbescheinigungen 20,00 

20.2 Ausstellung von Negativbescheinigungen 20,00 
 
21. Sonstige Amtshandlungen 
 

Sonstige Amtshandlungen und Verwaltungsleistungen, für die keine 
andere Tarifstelle vorgesehen ist und die nicht einem der Kreisstadt  
Euskirchen wahrzunehmenden Interesse dienen,  
je angefangene halbe Stunde 31,00 

 

Öffentliche Bekanntmachungen
7.7.7.7.7. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Satzung über die  Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Satzung über die  Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Satzung über die  Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Satzung über die  Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Satzung über die Abfall-Abfall-Abfall-Abfall-Abfall-
entsorgung in der Stadt Euskirchen vom 27.06.2012 in der Fassungentsorgung in der Stadt Euskirchen vom 27.06.2012 in der Fassungentsorgung in der Stadt Euskirchen vom 27.06.2012 in der Fassungentsorgung in der Stadt Euskirchen vom 27.06.2012 in der Fassungentsorgung in der Stadt Euskirchen vom 27.06.2012 in der Fassung
der Änderungssatzungen vom 27.11.2013, 16.12.2015, 15.12.2017,der Änderungssatzungen vom 27.11.2013, 16.12.2015, 15.12.2017,der Änderungssatzungen vom 27.11.2013, 16.12.2015, 15.12.2017,der Änderungssatzungen vom 27.11.2013, 16.12.2015, 15.12.2017,der Änderungssatzungen vom 27.11.2013, 16.12.2015, 15.12.2017,
19.12.2018, 15.12.2021 und 24.06.202219.12.2018, 15.12.2021 und 24.06.202219.12.2018, 15.12.2021 und 24.06.202219.12.2018, 15.12.2021 und 24.06.202219.12.2018, 15.12.2021 und 24.06.2022
Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der jeweils geltenden
Fassung
- §§ 7, 8, 9 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen - GO NRW - in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV NRW S. 666),

- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I 2012,
S. 212 ff.)

- §§ 5 und 9 des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen - LKrWG NRW - vom 01.02.2022 (GV NRW
2022, S. 136 ff.),

- § 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 18.04.2017 (BGBl. I 2017,
S. 896 ff.)

- § 89 Abs. 1 Nr. 5 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
- BauO NRW vom 21.07.2018 (GV NRW 2018, S. 421),

- § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten - OWiG vom
19.02.1987 (BGBl. I 1987, S. 602),

- Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die um-
weltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten
(Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG) vom 20.10.2015
(BGBI. I 2015, S. 1739 ff.)

- Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die um-

weltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren
(Batteriegesetz - BattG) vom 25.06.2009 (BGBI. I 2009, S. 1582)

- Art. 1 des Gesetzes zur Fortentwicklung der haushaltsnahen Ge-
trennthaltung von wertstoffhaltigen Abfällen (Verpackungsgesetz
- VerpackG) vom 05.07.2017 (BGBI. I 2017, S. 2234 ff.)

hat der Rat der Stadt Euskirchen in seiner Sitzung am 10.12.2024
folgende Satzung beschlossen:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I
1. In § 2 - Abfallentsorgungsleistungen der Stadt - Abs. 3, Satz 1 wird

das Wort „des“ durch das Wort „der“ und das Wort „Systemens“
durch das Wort „Systeme“ ersetzt.

2. § 4 - Sammeln von gefährlichen Abfällen, CD’s, Naturkorken,
Altbatterien sowie Elektro- und Elektronik-Altgeräten -Abs. 5,
Satz 4 und 5 wird wie folgt neu gefasst:
„(3)Die Stadt nimmt Altbatterien an Sammelfahrzeugen an. Die
Termine und Standorte der Sammelfahrzeuge werden von der
Stadt rechtzeitig bekannt gegeben.“

3. In § 5 - Verwertung von Abfällen - Abs. 5, Satz 3 werden hinter das
Wort „Grundstücken“ die Worte „in haushaltsüblichen Mengen“
eingefügt.

4. In § 13 - Abfallbehälter und Abfallsäcke, Anzahl und Größe der
Abfallbehälter - Abs. 2, Buchstabe a) wird hinter das Wort „von“
die Zahl „60 l“ eingefügt.

5. § 13 Abs. 2, Sätze 3 und 4 werden wie folgt neu gefasst:
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„Die gebührenpflichtigen 60 l, 80 l, 120 l und 240 l grauen Abfallbe-
hälter für Restmüll und die 0,66 cbm, 0,77 cbm, 1,1 cbm Umleerbe-
hälter für Restmüll müssen mit einem Transponder-Chip versehen
sein. Nur so ausgestattete Abfallbehälter für Restmüll und Umleer-
behälter für Restmüll werden entleert.“

6. In § 13 Abs. 7 wird die Zahl „120“ durch die Zahl „80“ und die Zahl
„80“ durch die Zahl „60“ ersetzt.

7. In § 14 - Benutzung der Abfallbehälter - Abs. 1, Satz 1 wird die
Bezeichnung „Abs. 3“ durch die Bezeichnung „Abs. 4“ ersetzt.

8. In § 14 Abs. 4 wird die bisherige Aufzählung a) bis f) wie folgt neu
gefasst:

9. In § 15 - Durchführung der Abfallentsorgung - Abs. 1, Buchstabe b),
Satz 1 wird das Wort „Ende“ durch das Wort „Anfang“ und das
Wort „Anfang“ durch die Worte „ca. Mitte“ ersetzt.

10. In § 22 - Ordnungswidrigkeiten - Abs. 1 werden in der alphabeti-
schen Auflistung nach dem Buchstaben „k“ die folgenden Buch-
staben l) und m) eingefügt:
„l) entgegen § 5 Abs. 5 dieser Satzung Einweg-Verpackungen aus
Papier, Pappe und Karton sowie Altpapier von anderen als von den
an die Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt angeschlossenen
Grundstücken in die Depotcontainer für Altpapier einfüllt.
m) mehr als die gem. § 5 Abs. 5 dieser Satzung zugelassene Menge
an Einweg-Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton sowie
Altpapier in die Depotcontainer einfüllt.“

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.
Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es
wird ausdrücklich bestätigt, dass der beschlossene Satzungstext mit
dem bekannt gemachten Satzungstext übereinstimmt.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen
der Satzung kann nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Euskirchen, den 11.12.2024
Sacha Reichelt
Bürgermeister

10. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Gebühren-satzung zur10. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Gebühren-satzung zur10. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Gebühren-satzung zur10. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Gebühren-satzung zur10. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Gebühren-satzung zur
Satzung über die Satzung über die Satzung über die Satzung über die Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Euskirchen vomAbfallentsorgung in der Stadt Euskirchen vomAbfallentsorgung in der Stadt Euskirchen vomAbfallentsorgung in der Stadt Euskirchen vomAbfallentsorgung in der Stadt Euskirchen vom
16.12.2015 in der Fassung der Änderungssatzungen vom 14.12.2016,16.12.2015 in der Fassung der Änderungssatzungen vom 14.12.2016,16.12.2015 in der Fassung der Änderungssatzungen vom 14.12.2016,16.12.2015 in der Fassung der Änderungssatzungen vom 14.12.2016,16.12.2015 in der Fassung der Änderungssatzungen vom 14.12.2016,
15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020, 15.12.2021,15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020, 15.12.2021,15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020, 15.12.2021,15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020, 15.12.2021,15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020, 15.12.2021,
24.06.2022, 14.12.2022 und 13.12.202324.06.2022, 14.12.2022 und 13.12.202324.06.2022, 14.12.2022 und 13.12.202324.06.2022, 14.12.2022 und 13.12.202324.06.2022, 14.12.2022 und 13.12.2023

Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der jeweils geltenden
Fassung
- §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-

len - GO NRW - in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV NRW S. 666),

- der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen - KAG NRW - vom 21.10.1969 (GV NRW S.
712),

- § 9 des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen - LKrWG NRW vom 01.02.2022 GV NRW 2022, S.
136 ff.),

- § 21 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Euskirchen
vom 27.06.2012

hat der Rat der Stadt Euskirchen in seiner Sitzung am 10.12.2024
folgende Satzung beschlossen:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I
In § 3 - Gebührenmaßstab und Gebührensatz - wird der Absatz 2 wie
folgt neu gefasst:
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In § 3 - Gebührenmaßstab und Gebührensatz - wird in Absatz 4
der 1. Spiegelstrich wie folgt neu gefasst:
„- die zweiwöchentliche, bzw. von ca. Anfang April bis ca. Mitte
November wöchentliche, Biomüllabfuhr,“
der 10. Spiegelstrich wie folgt neu gefasst:
„- die Annahme von Korken und CD´s an Sammelstellen,“

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.
Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es
wird ausdrücklich bestätigt, dass der beschlossene Satzungstext mit
dem bekannt gemachten Satzungstext übereinstimmt.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen
der Satzung kann nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Euskirchen, den 11.12.2024
Sacha Reichelt
Bürgermeister

16. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Gebühren-satzung zur16. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Gebühren-satzung zur16. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Gebühren-satzung zur16. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Gebühren-satzung zur16. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Gebühren-satzung zur
Entwässerungssatzung vom 15.12.2010 in der Fassung der Ände-Entwässerungssatzung vom 15.12.2010 in der Fassung der Ände-Entwässerungssatzung vom 15.12.2010 in der Fassung der Ände-Entwässerungssatzung vom 15.12.2010 in der Fassung der Ände-Entwässerungssatzung vom 15.12.2010 in der Fassung der Ände-
rungssatzungen vom 16.12.2011, 04.10.2012, 12.12.2012,rungssatzungen vom 16.12.2011, 04.10.2012, 12.12.2012,rungssatzungen vom 16.12.2011, 04.10.2012, 12.12.2012,rungssatzungen vom 16.12.2011, 04.10.2012, 12.12.2012,rungssatzungen vom 16.12.2011, 04.10.2012, 12.12.2012,
06.03.2013, 27.11.2013, 17.12.2014, 16.12.2015, 14.12.2016,06.03.2013, 27.11.2013, 17.12.2014, 16.12.2015, 14.12.2016,06.03.2013, 27.11.2013, 17.12.2014, 16.12.2015, 14.12.2016,06.03.2013, 27.11.2013, 17.12.2014, 16.12.2015, 14.12.2016,06.03.2013, 27.11.2013, 17.12.2014, 16.12.2015, 14.12.2016,
15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020, 15.12.2021,15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020, 15.12.2021,15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020, 15.12.2021,15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020, 15.12.2021,15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020, 15.12.2021,
23.12.2022 und 13.12.202323.12.2022 und 13.12.202323.12.2022 und 13.12.202323.12.2022 und 13.12.202323.12.2022 und 13.12.2023
Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der jeweils geltenden
Fassung
- §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-

len - GO NRW - in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV NRW S. 666),

- § 53 c und 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len - Landeswassergesetz - LWG - in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926),

- der §§ 1, 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen - KAG NRW - vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712),

- § 21 der Entwässerungssatzung der Stadt Euskirchen - EWS - vom
15.10.2010

hat der Rat der Stadt Euskirchen in seiner Sitzung am 12.12.2023
folgende Satzung beschlossen:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I
§ 5 - Gebührensätze - wird wie folgt neu gefasst:
Die Benutzungsgebühr beträgt:

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.
Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es
wird ausdrücklich bestätigt, dass der beschlossene Satzungstext mit
dem bekannt gemachten Satzungstext übereinstimmt.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen
der Satzung kann nach von sechs Monaten nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Euskirchen, den 11.12.2023
Sacha Reichelt
Bürgermeister

10.10.10.10.10. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Satzung über die Entsor Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Satzung über die Entsor Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Satzung über die Entsor Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Satzung über die Entsor Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Satzung über die Entsor-----
gung der Inhalte von Grundstücksentwässerungsanlagen vomgung der Inhalte von Grundstücksentwässerungsanlagen vomgung der Inhalte von Grundstücksentwässerungsanlagen vomgung der Inhalte von Grundstücksentwässerungsanlagen vomgung der Inhalte von Grundstücksentwässerungsanlagen vom
17.12.2014 in der Fassung der Änderungssatzungen vom 16.12.2015,17.12.2014 in der Fassung der Änderungssatzungen vom 16.12.2015,17.12.2014 in der Fassung der Änderungssatzungen vom 16.12.2015,17.12.2014 in der Fassung der Änderungssatzungen vom 16.12.2015,17.12.2014 in der Fassung der Änderungssatzungen vom 16.12.2015,
14.12.2016, 15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020,14.12.2016, 15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020,14.12.2016, 15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020,14.12.2016, 15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020,14.12.2016, 15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020,
15.12.2021, 14.12.2022 und 13.12.202315.12.2021, 14.12.2022 und 13.12.202315.12.2021, 14.12.2022 und 13.12.202315.12.2021, 14.12.2022 und 13.12.202315.12.2021, 14.12.2022 und 13.12.2023
Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der jeweils geltenden
Fassung
- §§ 7, 8, 9 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV NRW S. 666),

- §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S.
2585 ff),

- §§ 2, 4 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712),

- §§ 51 ff., 53 Abs. 1 e Satz 1 des Wassergesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen - Landeswassergesetz - LWG NRW - in der
Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, S.
926),

- Selbstüberwachungsverordnung Abwasser - SüwVO Abw NRW 2013
(GV NRW 2013 S. 602 ff),

hat der Rat der Stadt Euskirchen in seiner Sitzung am 10.12.2024
folgende Satzung beschlossen:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I
1. In § 6 - Durchführung der Entsorgung - wird der Abs. 1 wie folgt neu

gefasst:
„Der Inhalt von vollbiologischen Kleinkläranlagen mit der Bauart-
zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) ist ent-
sprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik bei
Abfuhrbedarf, mindestens jedoch im zweijährigen Abstand zu ent-
sorgen, soweit auf der Grundlage des § 57 LWG keine anderen
Regelungen eingeführt worden sind. Das Nichtvorliegen eines
Abfuhrbedarfes ist durch den Grundstückseigentümer gegenüber
der Stadt durch Wartungsprotokoll mit einer integrierten
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Schlammspiegelmessung einer von ihm beauftragten Wartungsfir-
ma nachzuweisen. Vollbiologische Kleinkläranlagen ohne Bauart-
zulassung sind je nach Größe und Bedarf in kürzeren Zeitinterval-
len zu entsorgen, die von der Stadt im Einzelfall festgelegt werden.
Der Grundstückseigentümer hat die Entsorgung rechtzeitig münd-
lich oder schriftlich bei der Stadt zu beantragen.“

2. In § 7 - Anmeldung und Auskunftspflicht - wird der Abs. 2 wie folgt
neu gefasst:
„Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, über § 7 dieser Sat-
zung hinaus der Stadt alle zur Durchführung dieser Satzung erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen und das Wartungsprotokoll zur
Überprüfung eines Abfuhrbedarfs der Stadt innerhalb eines Mo-
nats nach der Anlagenwartung vorzulegen.“

3. § 12 - Gebührensätze - wird wie folgt neu gefasst:
„Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung der Inhalte von Grund-
stücksentwässerungsanlagen beträgt
a) bei Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

mit einem CSB-Wert (chemischer Sauerstoff-
bedarf) der Inhaltsstoffe von mehr als 2.000 mg/l
je cbm abgefahrener Grubeninhalts 50,05 €

b) bei Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
mit einem CSB-Wert der Inhaltsstoffe bis
2.000 mg/l je cbm abgefahrener Grubeninhalts 29,72 €

c) bei Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
mit einem CSB-Wert der Inhaltsstoffe von
mehr als 30.000 mg/l je cbm abgefahrener
Grubeninhalts 72,10 €
Nicht volle Kubikmetermengen werden anteilig berechnet.“

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.
Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es
wird ausdrücklich bestätigt, dass der beschlossene Satzungstext mit
dem bekannt gemachten Satzungstext übereinstimmt.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen
der Satzung kann nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Euskirchen, den 11.12.2024
Sacha Reichelt
Bürgermeister

19. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Satzung über die Reini-19. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Satzung über die Reini-19. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Satzung über die Reini-19. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Satzung über die Reini-19. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Satzung über die Reini-
gung der öffentlichen Straßen und die Erhebung von Straßenreini-gung der öffentlichen Straßen und die Erhebung von Straßenreini-gung der öffentlichen Straßen und die Erhebung von Straßenreini-gung der öffentlichen Straßen und die Erhebung von Straßenreini-gung der öffentlichen Straßen und die Erhebung von Straßenreini-
gungsgebühren (Straßen-reinigungs- und Gebührensatzung) vomgungsgebühren (Straßen-reinigungs- und Gebührensatzung) vomgungsgebühren (Straßen-reinigungs- und Gebührensatzung) vomgungsgebühren (Straßen-reinigungs- und Gebührensatzung) vomgungsgebühren (Straßen-reinigungs- und Gebührensatzung) vom
15.12.2006 in der Fassung der Änderungssatzungen vom 14.12.2007,15.12.2006 in der Fassung der Änderungssatzungen vom 14.12.2007,15.12.2006 in der Fassung der Änderungssatzungen vom 14.12.2007,15.12.2006 in der Fassung der Änderungssatzungen vom 14.12.2007,15.12.2006 in der Fassung der Änderungssatzungen vom 14.12.2007,
12.12.2008, 16.12.2009, 15.12.2010, 15.07.2011, 16.12.2011,12.12.2008, 16.12.2009, 15.12.2010, 15.07.2011, 16.12.2011,12.12.2008, 16.12.2009, 15.12.2010, 15.07.2011, 16.12.2011,12.12.2008, 16.12.2009, 15.12.2010, 15.07.2011, 16.12.2011,12.12.2008, 16.12.2009, 15.12.2010, 15.07.2011, 16.12.2011,
12.12.2012, 27.11.2013, 17.12.2014, 16.12.2015, 14.12.2016,12.12.2012, 27.11.2013, 17.12.2014, 16.12.2015, 14.12.2016,12.12.2012, 27.11.2013, 17.12.2014, 16.12.2015, 14.12.2016,12.12.2012, 27.11.2013, 17.12.2014, 16.12.2015, 14.12.2016,12.12.2012, 27.11.2013, 17.12.2014, 16.12.2015, 14.12.2016,
15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020, 15.12.2021,15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020, 15.12.2021,15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020, 15.12.2021,15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020, 15.12.2021,15.12.2017, 19.12.2018, 13.12.2019, 16.12.2020, 15.12.2021,
14.12.2022 und 13.12.202314.12.2022 und 13.12.202314.12.2022 und 13.12.202314.12.2022 und 13.12.202314.12.2022 und 13.12.2023
Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der jeweils geltenden
Fassung
- §§ 7, 9 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV NRW S. 666),

- §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen
(StrReinG NRW) vom 18.12.1975 (GV NRW S. 706),

- der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712),
hat der Rat der Stadt Euskirchen in seiner Sitzung am 10.12.2024
folgende Satzung beschlossen:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I
1. In § 2 - Übertragung der Reinigungspflicht auf die Grundstücksei-

gentümer - wird Abs. 1 wie folgt neu gefasst:

„(1) Die Reinigung der Gehwege, der Straßenrinnen und der im
anliegenden Straßenverzeichnis aufgeführten öffentlichen Straßen
der Straßenarten 5 und 6 wird in dem in den §§ 3 und 4 festgeleg-
ten Umfang und Zeitraum den Eigentümern der an sie angrenzen-
den und durch sie erschlossenen Grundstücke (Anlieger) auferlegt.
Sind die Anlieger beider Straßen - bzw. Gehwegseiten reinigungs-
pflichtig, so erstreckt sich die Reinigung nur bis zur Straßen- bzw.
Gehwegmitte. Ist die Straße nur einseitig bebaut oder aus ande-
ren Gründen nur auf einer Straßenseite ein reinigungspflichtiger
Anlieger vorhanden, ist die Straße in der gesamten Breite zu
reinigen. Das Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung;
Straßenumbenennungen haben keinen Einfluss auf die Reinigungs-
pflicht. Die Reinigungspflicht besteht ohne Rücksicht darauf, ob
und wie die einzelnen Wege, Straßenrinnen, Parkbuchten und
Flächen befestigt sind.“

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.
Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es
wird ausdrücklich bestätigt, dass der beschlossene Satzungstext mit
dem bekannt gemachten Satzungstext übereinstimmt.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen
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der Satzung kann nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Euskirchen, den 11.12.2024
Sacha Reichelt
Bürgermeister

2. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Friedhofssatzung vom2. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Friedhofssatzung vom2. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Friedhofssatzung vom2. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Friedhofssatzung vom2. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Friedhofssatzung vom
11.10.2017 in der Fassung der Änderungsatzung vom 17.06.202011.10.2017 in der Fassung der Änderungsatzung vom 17.06.202011.10.2017 in der Fassung der Änderungsatzung vom 17.06.202011.10.2017 in der Fassung der Änderungsatzung vom 17.06.202011.10.2017 in der Fassung der Änderungsatzung vom 17.06.2020
Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der jeweils geltenden
Fassung
- § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Be-

stattungsgesetz - Best NRW) vom 17.06.2003 - in der Fassung der
Bekanntmachung vom 01.09.2003 (GV NRW S. 313)

- § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - GO NRW -
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S.
666)
hat der Rat der Stadt Euskirchen in seiner Sitzung am 10.12.2024
folgende Satzung beschlossen:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I
1. Der § 3 - Bestattungsbezirke - Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Im Hardtwald - Gemarkung Stotzheim, Flur 9, Flurstücke 110,
111, 114 und 116 - ist nach dem Konzept FriedWald ein Begräbnis-
platz angelegt. Hierzu wird eine separate Nutzungsordnung erlas-
sen.“

2. Der § 9 - Särge und Urnen - Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Behältnisse zur Beisetzung von Aschen und zur Bestattung
von Toten (Särgen, Urnen/Aschenkapseln und Überurnen), deren
Ausstattung und Beigaben sowie Totenbekleidung müssen so be-
schaffen sein, dass die chemische, physikalische oder biologische
Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers nicht nachtei-
lig verändert wird und bei Särgen die Verwesung der Leichen
innerhalb der Ruhezeit ermöglicht wird. Die Behältnisse, die dem
Boden zugeführt werden, müssen zur Vermeidung von Umwelt-
belastungen aus leichtverrottbaren Werkstoffen hergestellt und
biologisch abbaubar sein. Sie dürfen keine PVC-, PCP-, formalde-
hydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen umwelt-
gefährdenden Lacke oder Zusätze enthalten. Die Kleidung der
Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen. Die
Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes
Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Maßnahmen,
bei denen den Toten Stoffe zugeführt werden, die die Verwesung
verhindern oder verzögern, bedürfen der Genehmigung des Fried-
hofsträgers.“

3. Der § 25 - Beachtung der Würde des Friedhofs, Allgemeine und
zusätzliche Gestaltungsvorschriften - Abs. 2 erhält folgende Fas-
sung:
„(2) Der Baumbestand auf den Friedhöfen steht unter besonderem
Schutz. Die Berechtigten haben Beeinträchtigungen durch Bäume,
Wurzeln und Anpflanzungen innerhalb der Friedhofsanlage zu dul-
den.“

4. Der § 26 - Errichtung von Grabmalen und Einfassungen - Abs. 6 h)
erhält folgende Fassung:
„h) Auf den pflegefreien Einzelreihengrabstätten (§ 14 Abs. 2 b))
und Wahlgrabstätten (§ 15 Abs. 12) sind nur stehende Grabmäler
zugelassen. Für die Maße der Grabmale gelten die Vorschriften
der Buchstaben a) bis d) entsprechend.

Der Sockel muss in der Höhe mindestens 0,12 m und maximal 0,15
m betragen und darf
- bei Einzelreihengrabstätten und einstelligen Wahlgrabstätten
maximal 1,00 m Breite und 0,30 m Tiefe
- bei 2- oder mehrstelligen Wahlgrabstätten maximal 2,30 m Breit
und 0,30 m Tiefe nicht überschreiten. Im Übrigen gelten die Absät-
ze 1 und 2 des § 31 sinngemäß.“

5. Der § 26 - Errichtung von Grabmalen und Einfassungen - Abs. 11
wird komplett gestrichen und Abs. 12 als Abs. 11 bezeichnet.

6. Der § 31 - Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften -
Abs. 2 b) erhält folgende Fassung:
„b) Die Grabmale müssen aus einem Stück hergestellt sein.“

7. Der § 38 - Ordnungswidrigkeiten - Abs. 1 c) und d) erhalten
folgende Fassung:
„c) gewerbliche Arbeiten ohne Genehmigung außerhalb der Öff-
nungszeiten ausführt - § 7 Abs. 6 -;“
„d) Werkzeuge und Materialien an nicht genehmigten Stellen
lagern, unerlaubt reinigt sowie Abraum und Abfälle auf dem Fried-
hof belässt - § 7 Abs. 7 -;“

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.
Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es
wird ausdrücklich bestätigt, dass der beschlossene Satzungstext mit
dem bekannt gemachten Satzungstext übereinstimmt.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen
der Satzung kann nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Euskirchen, den 11.12.2024
Sacha Reichelt
Bürgermeister

21. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Friedhofs-gebührensat-21. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Friedhofs-gebührensat-21. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Friedhofs-gebührensat-21. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Friedhofs-gebührensat-21. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Friedhofs-gebührensat-
zung vom 19.12.2003 in der Fassung der Änderungssatzungen vomzung vom 19.12.2003 in der Fassung der Änderungssatzungen vomzung vom 19.12.2003 in der Fassung der Änderungssatzungen vomzung vom 19.12.2003 in der Fassung der Änderungssatzungen vomzung vom 19.12.2003 in der Fassung der Änderungssatzungen vom
17.12.2004, 16.12.2005, 15.12.2006, 14.12.2007, 12.12.2008,17.12.2004, 16.12.2005, 15.12.2006, 14.12.2007, 12.12.2008,17.12.2004, 16.12.2005, 15.12.2006, 14.12.2007, 12.12.2008,17.12.2004, 16.12.2005, 15.12.2006, 14.12.2007, 12.12.2008,17.12.2004, 16.12.2005, 15.12.2006, 14.12.2007, 12.12.2008,
16.12.2009, 15.12.2010, 16.12.2011, 12.12.2012, 27.11.2013,16.12.2009, 15.12.2010, 16.12.2011, 12.12.2012, 27.11.2013,16.12.2009, 15.12.2010, 16.12.2011, 12.12.2012, 27.11.2013,16.12.2009, 15.12.2010, 16.12.2011, 12.12.2012, 27.11.2013,16.12.2009, 15.12.2010, 16.12.2011, 12.12.2012, 27.11.2013,
17.12.2014, 16.12.2015, 14.12.2016, 15.12.2017, 19.12.2018,17.12.2014, 16.12.2015, 14.12.2016, 15.12.2017, 19.12.2018,17.12.2014, 16.12.2015, 14.12.2016, 15.12.2017, 19.12.2018,17.12.2014, 16.12.2015, 14.12.2016, 15.12.2017, 19.12.2018,17.12.2014, 16.12.2015, 14.12.2016, 15.12.2017, 19.12.2018,
13.12.2019, 16.12.2020, 15.12.2021, 23.12.2022 und13.12.2019, 16.12.2020, 15.12.2021, 23.12.2022 und13.12.2019, 16.12.2020, 15.12.2021, 23.12.2022 und13.12.2019, 16.12.2020, 15.12.2021, 23.12.2022 und13.12.2019, 16.12.2020, 15.12.2021, 23.12.2022 und
13.12.202313.12.202313.12.202313.12.202313.12.2023
Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der jeweils geltenden
Fassung
- §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-

len - GO NRW - in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV NRW S. 666),

- § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungs-wesen (Be-
stattungsgesetz - BestG NRW) vom 17.06.2003 (GV NRW S. 313),

- der §§ 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen - KAG NRW - vom 21.10.1969 (GV NRW S.
712),

- § 37 der Friedhofssatzung der Stadt Euskirchen vom 11.10.2017
hat der Rat der Stadt Euskirchen in seiner Sitzung am 10.12.2024
folgende Satzung beschlossen:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I
§ 1 - Gebührenpflicht - Abs. 1 erhält folgende Fassung:
(1) Für die Inanspruchnahme der im Gebiet der Stadt Euskirchen

gelegenen, in ihrem Eigentum oder ihrer Verwaltung stehenden



Rundblick Euskirchen | 16. Jahrgang | Nr. 25 | Freitag, 20. Dezember 2024 | Kw 51/52 | Rautenberg Media 15

Friedhöfe - einschließlich der Bestattungseinrichtungen - sowie für
damit zusammen-hängende besondere Leistungen der Friedhofs-
verwal-tung werden öffentlich-rechtliche Gebühren nach dieser
Satzung in Verbindung mit dem anliegenden Gebühren-tarif erho-
ben. Der Gebührentarif ist Bestandteil dieser Satzung.

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.
Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es
wird ausdrücklich bestätigt, dass der beschlossene Satzungstext mit
dem bekannt gemachten Satzungstext übereinstimmt.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen
der Satzung kann nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Euskirchen, den 11.12.2024
Sacha Reichelt
Bürgermeister

Öffentlich-rechtlicher Gebührentarif zur FriedhofsgebührensatzungÖffentlich-rechtlicher Gebührentarif zur FriedhofsgebührensatzungÖffentlich-rechtlicher Gebührentarif zur FriedhofsgebührensatzungÖffentlich-rechtlicher Gebührentarif zur FriedhofsgebührensatzungÖffentlich-rechtlicher Gebührentarif zur Friedhofsgebührensatzung
der Stadt Euskirchender Stadt Euskirchender Stadt Euskirchender Stadt Euskirchender Stadt Euskirchen
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10. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Hundesteuersat-10. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Hundesteuersat-10. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Hundesteuersat-10. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Hundesteuersat-10. Änderungssatzung vom 11.12.2024 zur Hundesteuersat-
zung der Stadt Euskirchen vom 12.03.1997 in der Fassung derzung der Stadt Euskirchen vom 12.03.1997 in der Fassung derzung der Stadt Euskirchen vom 12.03.1997 in der Fassung derzung der Stadt Euskirchen vom 12.03.1997 in der Fassung derzung der Stadt Euskirchen vom 12.03.1997 in der Fassung der
Änderungssatzungen vom 28.06.2000, 04.05.2001,Änderungssatzungen vom 28.06.2000, 04.05.2001,Änderungssatzungen vom 28.06.2000, 04.05.2001,Änderungssatzungen vom 28.06.2000, 04.05.2001,Änderungssatzungen vom 28.06.2000, 04.05.2001,
14.02.2003, 01.07.2005, 15.07.2011, 04.10.2012,14.02.2003, 01.07.2005, 15.07.2011, 04.10.2012,14.02.2003, 01.07.2005, 15.07.2011, 04.10.2012,14.02.2003, 01.07.2005, 15.07.2011, 04.10.2012,14.02.2003, 01.07.2005, 15.07.2011, 04.10.2012,
27.11.2013, 17.12.2014 und 16.12.201527.11.2013, 17.12.2014 und 16.12.201527.11.2013, 17.12.2014 und 16.12.201527.11.2013, 17.12.2014 und 16.12.201527.11.2013, 17.12.2014 und 16.12.2015
Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der jeweils gel-
tenden Fassung
- §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen - GO NRW - in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666),

- §§ 2, 3 und 20 Abs. 2 Buchstabe b. des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom
21.10.1969 (GV NRW S. 712),
hat der Rat der Stadt Euskirchen in seiner Sitzung am
10.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I
1. Der § 4 - Steuerbefreiung auf Antrag - Abs. 1 i) wird wie folgt

neu gefasst:
„i) Hunde, die aus dem Tierschutzverein Mechernich, welches
vertraglich mit dem Kreis Euskirchen, den kreisangehörigen
Städten und Gemeinden sowie mit fünf weiteren Tierschutz-
vereinen verbunden ist, aufgenommen werden, jedoch
längstens für die Dauer eines Jahres.“

2. Der § 7 - Beginn und Ende der Steuerpflicht - wird um den Abs.
4 wie folgt ergänzt:
„(4) Soweit die Steuer bestandskräftig festgesetzt worden ist,
erfolgt eine rückwirkende Änderung nur, wenn die Abmeldung
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bis zum 31. März des Folgejahres vorgenommen wird und ein
geeigneter Nachweis vorgelegt werden kann.“

3. Der § 8 - Festsetzung und Fälligkeit der Steuer - Abs. 1 wird
wie folgt neu gefasst:
„(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die
Steuerpflicht erst während des Kalenderjahres beginnt - für
den Rest des Kalenderjahres festgesetzt. Der Hundesteuer-
bescheid gilt als Dauerbescheid auch für zukünftige Zeitab-
schnitte, solange sich die Berechnungsgrundlage und die Höhe
der festgesetzten Steuer nicht ändert.“

4. Der § 9 - Sicherung und Überwachung der Steuer - Abs. 3 wird
um folgenden Satz ergänzt:
„(3) […] Bei Nichtrückgabe wird dem Hundehalter ein Gebüh-
renbescheid gemäß der Verwaltungsgebührenordnung der
Stadt Euskirchen zugesandt.“

5. Der § 10 - Ordnungswidrigkeiten - Abs. 1 Nr. 2 u. Nr. 3 wird wie
folgt neu gefasst:
„2. als Hundehalter entgegen § 9 Abs. 1 u. 2 einen Hund nicht
oder nicht rechtzeitig an bzw. abmeldet oder seinen Ver-
pflichtungen nach § 9 Abs. 5 u. 6 nicht oder nicht ausreichend
nachkommt,
 3. als Hundehalter entgegen § 9 Abs. 3 einen Hund außer-
halb der Wohnung oder des umfriedeten Grundbesitzes ohne
sichtbar befestigte gültige Steuermarke umherlaufen lässt,
die Steuermarke auf Verlagen des Beauftragten der Stadt
nicht vorzeigt oder dem Hund andere Gegenstände, die der
Steuermarke ähnlich sehen, anlegt sowie der Stadt den Ver-
lust der Steuermarke nicht unverzüglich anzeigt.“

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.
Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Es wird ausdrücklich bestätigt, dass der beschlossene
Satzungstext mit dem bekannt gemachten Satzungstext überein-
stimmt.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustan-
dekommen der Satzung kann nach Ablauf von sechs Monaten
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-

benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-

macht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet

oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Euskirchen, den 11.12.2024
Sacha Reichelt
Bürgermeister

10. Änderungssatzung vom 11.12.2024 Satzung über die Erhe-10. Änderungssatzung vom 11.12.2024 Satzung über die Erhe-10. Änderungssatzung vom 11.12.2024 Satzung über die Erhe-10. Änderungssatzung vom 11.12.2024 Satzung über die Erhe-10. Änderungssatzung vom 11.12.2024 Satzung über die Erhe-
bung von bung von bung von bung von bung von VVVVVergnügungssteuer in der Stadt Euskirchen vomergnügungssteuer in der Stadt Euskirchen vomergnügungssteuer in der Stadt Euskirchen vomergnügungssteuer in der Stadt Euskirchen vomergnügungssteuer in der Stadt Euskirchen vom
18.12.2002 in der Fassung der Änderungssatzungen vom18.12.2002 in der Fassung der Änderungssatzungen vom18.12.2002 in der Fassung der Änderungssatzungen vom18.12.2002 in der Fassung der Änderungssatzungen vom18.12.2002 in der Fassung der Änderungssatzungen vom
22.06.2006, 27.04.2007, 23.09.2008, 16.12.2009,22.06.2006, 27.04.2007, 23.09.2008, 16.12.2009,22.06.2006, 27.04.2007, 23.09.2008, 16.12.2009,22.06.2006, 27.04.2007, 23.09.2008, 16.12.2009,22.06.2006, 27.04.2007, 23.09.2008, 16.12.2009,
04.10.2012, 29.05.2013, 14.12.2016, 16.05.2018 und04.10.2012, 29.05.2013, 14.12.2016, 16.05.2018 und04.10.2012, 29.05.2013, 14.12.2016, 16.05.2018 und04.10.2012, 29.05.2013, 14.12.2016, 16.05.2018 und04.10.2012, 29.05.2013, 14.12.2016, 16.05.2018 und
19.12.201819.12.201819.12.201819.12.201819.12.2018
Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der jeweils gel-

tenden Fassung
- §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen - GO NRW - in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666),

- §§ 1 bis 3 und 20 Abs. 2 Buchstabe b) des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom
21.10.1969 (GV NRW S. 712),
hat der Rat der Stadt Euskirchen in seiner Sitzung am
10.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I
1. Der § 1 - Steuergegenstand - wie folgt neu gefasst:

„Der Besteuerung unterliegen die im Gebiet der Stadt Euskir-
chen veranstalteten nachfolgenden Vergnügungen (Veranstal-
tungen):

1. Vorführungen von pornographischen und ähnlichen Filmen
oder Bildern - auch in Kabinen -;

2. Ausspielungen von Geld oder Gegenständen in Spielklubs,
Spielkasinos und ähnlichen Einrichtungen;

3. Das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhal-
tungs- oder ähnlichen Apparaten (einschließlich der Apparate
und Automaten zur Ausspielung von Geld und Gegenständen)
in
a. Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen,
b. Gastwirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kan-

tinen- oder ähnlichen Räumen sowie an anderen für jeden
zugänglichen Orten.

Als Spielapparate gelten insbesondere auch Personalcompu-
ter, die überwiegend zum individuellen Spielen oder gemein-
sames Spielen in Netzwerken oder über das Internet verwen-
det werden.“

2. In § 3 - Steuerschuldner - wird wie folgt neu gefasst:
„Steuerschuldner ist der Unternehmer der Veranstaltung (Ver-
anstalter). In den Fällen des § 1 Nr. 3 ist der Halter der
Apparate (Aufsteller) Veranstalter.“

3. In § 4 - Erhebungsformen - wird Abs.1 und Abs. 3 wie folgt neu
gefasst:
„(1)Die Steuer wird erhoben als

1. Kartensteuer nach §§ 5 und 6,
2. Pauschsteuer nach §§ 7 bis 10.“

„(3)Die Steuer ist für jede Veranstaltung gesondert zu berechnen.
Finden im Zeitraum eines Kalendermonats mehrere Veranstaltun-
gen gleicher Art desselben Veranstalters und am gleichen Ort
statt, so wird eine Pauschsteuer nach Absatz 1 Nr. 2 nur dann
erhoben, wenn bei Zusammenfassung aller Veranstaltungen die-
ses Zeitraums die Pauschsteuer höher ist als die Kartensteuer.“

4. In § 8 - Nach der Größe des benutzten Raumes - wird Abs. 1
wie folgt neu gefasst:
„(1) Für die Veranstaltungen nach § 1 Nr. 1 ist die Pauschsteu-
er nach der Größe des benutzten Raumes zu erheben, wenn
kein Eintrittsgeld erhoben wird. Die Größe des Raumes be-
rechnet sich nach dem Flächeninhalt der für die Veranstaltung
und die Teilnehmer bestimmten Räume einschließlich des
Schankraumes, aber ausschließlich der Küche, Toiletten und
ähnlichen Nebenräumen. Entsprechendes gilt für Veranstal-
tungen im Freien.“

5. In § 9 - Besteuerung von Apparaten - wird Abs. 1 wie folgt neu
gefasst:
„(1) Die Steuer für die Benutzung von Apparaten nach § 1 Nr.
3 mit Geld- oder Sachgewinnmöglichkeiten beträgt je Appa-
rat und angefangenem Kalendermonat



Rundblick Euskirchen | 16. Jahrgang | Nr. 25 | Freitag, 20. Dezember 2024 | Kw 51/52 | Rautenberg Media 17

��� ���>5���������� � 2 ��%�D��)���� � � � � �
� >	##��)�
�� � � � � � � >5������
�
��
�

� � ��� �����

$��

(���
��� � 2 ��%�D��)���
&�

�����H�
��� � >	##��)�
�
� � ���������������>5������
�
��
�

>5������
�
���

�)���>	##��)���%&��)���>5�������-���55���
��	��������	���)�
�>5���%��������
�
�	���$��)�
���"�
�������	��)���A���$��@�	
)�	(@����

�)��
���	�
���)�#�;	�@
�I7H'96H883HE<8�
?>;C�8�/�J���
&�)��
��	
�	$��
����

�� "�������
�%�#����
5����������
���
���
�)���>
�	���� ����	�&K�����/���	

����)�
�@�����"���(@
�(�
��	���J�

I?��� E��� >
�	��� ���� )��� "��	
�	��� %&�� �55���
��� ��(�� L� �� '��� � � ���� )����� @����@����@����@����� ���)0� &)���
>�(���$���#+���(�@��
�����

��
 �$��)���(�� )����������)����55���
�����&�����E���>
�	�����
���
� -��
�55���
�	�)��������������7����)��#&��
�����)����	�

���	���

������>5����������&)��������(����
���<�
�����#���?L���'������ � �� ����	�&�
�
��������

$��

(���
���	�)��
����>&�

�����H�
���?L���'������ �� ����	�&�
�
������>5��������� ���

$��

(���
���
����	�)����
&�

�����H�
���?L���'������
���������55���
�� �#�
�)�������$��
0�
����
�
��@��
���������3��
(����	�)��
����&)���9�����)����

���
�$��)����
����&)���)���)���/��������(�	���&)���
����/�����#�&
	���)�
�7�����
�&)���
����5&��&���5��
(���	�)�)������)��
����)�
�3��
(����%����
���)��
����;��@
�@����	#������

��)�
����������� � � ��� ����	�&J�

2�� C��L����M���#��)	���	�)�/&��	
����	���M�$��)���
����	�)���$����&��
���	�����


B�

� I?��� E���/����

��
	�������(��L���'������0���
��)�
5�
�

��
��$����&(����%&��)�����"����������)���>
�)
�
���	#��)���� "��� 	�%&������
�
��� 	�)� ��(�
� %&�����	
����)��� /����

��
	����� �

� )��� ��#��)	��� ���
)�#��	��)���/����

��
	����&����)������@
������(��	�&�����/����)��	���� �)���
�(���	��)���D+���)���
>
�	����	
$��@�� �
��)�	#�����)����	�������J�

� I?��� E���>
�)
��

�����(�
��
 ������/&��	
����	������D+���)���%&��	

�(�
��(����>
�	��
(�	�)��	�%����������
"���#����������5���
���/����

��
	�������������������
�7����)��#&��

��

�)�����
�#
��
����)��
�
�
3&��

�#�,�����)��E���/&��	
����	�����
���
��#�4�����)�
�L���'�����#��)�

��
������� ����	�&�J�

�

1�� C��L����M���


��	���)�
�>
�	����
5�	(��
�M�$��)�$����&��
���	�����


B�

� IE���/������	��


�	����
5�	(����


��
��#�4�����)����
� ;�	
(�

�	�����(��L�:�#�
�)����	�

���	���)�
��
� �55���
�
����)������L���'�����������
���H�
�� ���
&�

����
� #�
�)�#���
(��	

�)���/����

��
	���J�

�

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es
wird ausdrücklich bestätigt, dass der beschlossene Satzungstext mit
dem bekannt gemachten Satzungstext übereinstimmt.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen
der Satzung kann nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Euskirchen, den 11.12.2024
Sacha Reichelt
Bürgermeister

Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern derSatzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern derSatzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern derSatzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern derSatzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der
Stadt Euskirchen (Hebesatzsatzung) vom 11.12.2024Stadt Euskirchen (Hebesatzsatzung) vom 11.12.2024Stadt Euskirchen (Hebesatzsatzung) vom 11.12.2024Stadt Euskirchen (Hebesatzsatzung) vom 11.12.2024Stadt Euskirchen (Hebesatzsatzung) vom 11.12.2024
Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der jeweils geltenden Fas-
sung
- § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666),
- § 25 des Grundsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung

vom 07.08 1973 (BGBl. S. 965),
- § 16 des Gewerbesteuergesetzes 1999 in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167),
- § 1 des Gesetzes über die Einführung einer optionalen Festlegung

differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der

Grundsteuer Nordrhein-Westfalen vom 05. Juli 2024, in Kraft getreten
am 10. August 2024 (GV. NRW. S. 490)

hat der Rat der Stadt Euskirchen in seiner Sitzung am 10.12.2024 folgende
Satzung beschlossen:

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
ErhebungsgrundsatzErhebungsgrundsatzErhebungsgrundsatzErhebungsgrundsatzErhebungsgrundsatz

Die Stadt Euskirchen erhebt
a) von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den

Vorschriften des Grundsteuergesetzes und
b) eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuerge-

setzes.
§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2

HebesätzeHebesätzeHebesätzeHebesätzeHebesätze
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
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§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Die Satzung über die Festsetzung
der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Euskirchen vom 19.12.1997
i.d.F. vom 12.12.2012 tritt mit Ablauf des 31.12.2024 außer Kraft.
Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Es
wird ausdrücklich bestätigt, dass der beschlossene Satzungstext mit
dem bekannt gemachten Satzungstext übereinstimmt.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen
der Satzung kann nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Euskirchen, den 11.12.2024
Sacha Reichelt
Bürgermeister



Rundblick Euskirchen | 16. Jahrgang | Nr. 25 | Freitag, 20. Dezember 2024 | Kw 51/52 | rundblick-euskirchen.de/e-paper18

Nutzungsordnung für den FriedWald Euskirchen vom 11.12.2024Nutzungsordnung für den FriedWald Euskirchen vom 11.12.2024Nutzungsordnung für den FriedWald Euskirchen vom 11.12.2024Nutzungsordnung für den FriedWald Euskirchen vom 11.12.2024Nutzungsordnung für den FriedWald Euskirchen vom 11.12.2024
Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der jeweils geltenden
Fassung
- § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV
NRW S. 666),

- § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen für das
Land Nordrhein-Westfalen (Bestattungsgesetz - BestG NRW) vom
17.Juni 2003 (GV. NRW S. 313),

- Friedhofssatzung der Stadt Euskirchen vom 11.10.2017
hat der Rat der Stadt Euskirchen in seiner Sitzung am 10.12.2024
folgende Satzung beschlossen:

I.I.I.I.I. Allgemeine Allgemeine Allgemeine Allgemeine Allgemeine VVVVVorschriftenorschriftenorschriftenorschriftenorschriften
§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1

GeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereich
(1) Der Kreis Euskirchen hat mit Verfügung vom 20.09.2024 die Anle-

gung des FriedWald Euskirchen in Trägerschaft der Stadt Euskirchen
genehmigt.

(2) Neben der Friedhofssatzung der Stadt Euskirchen in der jeweils
geltenden Fassung wird zu deren Ergänzung diese Nutzungsord-
nung erlassen. Diese Nutzungsordnung gilt ausschließlich für den
FriedWald Euskirchen, dessen Verwaltung und Betrieb durch die
FriedWald GmbH, Im Leuschnerpark 3, 64347 Griesheim - nachfol-
gend bezeichnet als Betreiberin - erfolgt.

(3) Der FriedWald Euskirchen ist eine öffentliche Einrichtung in Träger-
schaft der Stadt Euskirchen.

(4) Der FriedWald Euskirchen umfasst eine grundsätzlich nicht umfrie-
dete Teilfläche von rd. 80 ha gemäß nachstehendem Kataster:

Gemar-

kung 
Flur 

Flur-

stück 

Größe  

in m² 

Flächen-

bedarf  

in m² 

Eigen-

tümer 

EU-

Stotzheim 
9 110 535.284 244.197 

Land 

NRW 

EU-

Stotzheim 
9 111 487.220 316.461 

Land 

NRW 

EU-

Stotzheim 
9 114 438.370 233.796 

Land 

NRW 

EU-

Stotzheim 
9 116 22.429 6.873 

Land 

NRW 

   1.483.303 801.535  

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
NutzungsberechtigungNutzungsberechtigungNutzungsberechtigungNutzungsberechtigungNutzungsberechtigung

(1) In dem FriedWald Euskirchen kann neben Einwohnern der Stadt
Euskirchen jeder bestattet werden, der ein Nutzungsrecht an einer
Baumgrabstätte im FriedWald Euskirchen erworben hat.

(2) Es werden folgende Grabarten unterschieden:
• Der Baum im FriedWald
• Der Platz im FriedWald

(3) Die Nutzungsrechte an den Grabstätten für „Der Baum im Fried-
Wald“ und „Der Platz im FriedWald“ werden von den jeweiligen
Vertragspartnern der FriedWald GmbH (Betreiberin) verliehen. Die
Trägerin bedient sich dabei der Hilfe der Betreiberin. Die Erwerber
benennen gegenüber der Betreiberin diejenigen Personen, die an
den Grabstellen zur Beisetzung berechtigt sind.

(4) Bei der Grabart „Der Baum im FriedWald“ werden an dem Fried-
Wald-Baum ausschließlich Personen beigesetzt, die von den Erwer-
bern oder von durch die Erwerber dazu Berechtigten bestimmt
wurden, beispielsweise Familienangehörige, Freunde oder Lebens-
partner.

(5) Bei der Grabart „Der Platz im FriedWald“ bestimmen die Erwerber
nur über die Nutzung der jeweils erworbenen einzelnen Grabstätten
an einem FriedWald-Baum. Weitere Grabstellen an diesem Baum
können von anderen Personen erworben und genutzt werden.

§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
BestattungsflächeBestattungsflächeBestattungsflächeBestattungsflächeBestattungsfläche

(1) Im FriedWald Euskirchen erfolgt eine Beisetzung der Asche aus-
schließlich an registrierten Bestattungsbäumen auf der hierfür jeweils
zur Verfügung gestellten Beisetzungsflächen.

(2) Die Bestattungsflächen mit den darauf befindlichen Bestattungsbäu-
men werden nach folgendem Konzept genutzt:
Es werden die von der Betreiberin vorab festgelegten und zugelassenen
Urnen-Typen mit der Asche der Verstorbenen an Bäumen beigesetzt.

II.II.II.II.II. OrdnungsvorschriftenOrdnungsvorschriftenOrdnungsvorschriftenOrdnungsvorschriftenOrdnungsvorschriften
§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4

ÖffnungszeitenÖffnungszeitenÖffnungszeitenÖffnungszeitenÖffnungszeiten
(1) Der FriedWald Euskirchen ist Wald im Sinne des Waldgesetzes. Dem-

nach unterliegt die Einrichtung dem allgemeinen Betretungsrecht,
das ein Betreten des Waldes ohne zeitliche Einschränkung gestattet
vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang.

(2)  Die Betreiberin und die Stadt können beim Vorliegen besonderer
Gründe das Betretungsrecht auf Teilflächen oder insgesamt einschrän-
ken oder vorübergehend untersagen.

(3) Bei Starkwind, Sturm, Gewitter, Schneebruchgefahr und anderen Na-
turkatastrophen ist der FriedWald Euskirchen geschlossen und darf
nicht betreten werden. Die Sperrung kann bis zum Ende der Beseiti-
gung von Störungen und Schäden ausgedehnt werden.

§ 5§ 5§ 5§ 5§ 5
BenutzungsregelnBenutzungsregelnBenutzungsregelnBenutzungsregelnBenutzungsregeln

(1) Jeder Besucher des FriedWald-Gebietes hat sich der Würde des Ortes
entsprechend zu verhalten. Den Anordnungen des aufsichtsbefugten
Personals der Betreiberin oder des Waldbesitzers ist Folge zu leisten.

(2) Es ist nicht gestattet, innerhalb des FriedWald Euskirchen
• Beisetzungen zu stören,
• sich in einer die Würde des Ortes verletzenden Weise zu verhal-
ten,
• zu rauchen oder Feuer zu machen,
• Hunde frei laufen zu lassen.

(3) Totengedenkfeiern und andere, nicht mit einer Bestattung zusam-
menhängende Veranstaltungen, bedürfen der vorherigen Genehmi-
gung der Betreiberin.

III.III.III.III.III. BestattungsvorschriftenBestattungsvorschriftenBestattungsvorschriftenBestattungsvorschriftenBestattungsvorschriften
§ 6§ 6§ 6§ 6§ 6

Durchführung der BeisetzungDurchführung der BeisetzungDurchführung der BeisetzungDurchführung der BeisetzungDurchführung der Beisetzung
(1) Termine für die Beisetzung sind mit der Betreiberin zu vereinbaren.
(2) Die Betreiberin oder ein von ihr beauftragter Dritter sorgt gemeinsam

mit dem Bestattungsunternehmen dafür, dass die erforderlichen Bei-
setzungsunterlagen vorliegen und die Urne zum Beisetzungstermin
im FriedWald Euskirchen ist. Die Betreiberin oder ein von ihr beauf-
tragter Dritter verantwortet das Ausfüllen der Beisetzungsbestäti-
gung sowie deren Rücksendung an das Krematorium.

(3) Die Angehörigen gestalten die Urnenbeisetzung im FriedWald Euskir-
chen in Abstimmung mit der Betreiberin. Die Beisetzung wird aus-
schließlich von der Betreiberin oder einem von ihr beauftragten Drit-
ten vorgenommen.

(4) Es können nur die von der Betreiberin vorab festgelegten und zugelas-
senen Urnen-Typen beigesetzt werden.

(5) Die Urnengräber werden von der Betreiberin oder einem von ihr
beauftragten Dritten ausgehoben und wieder verfüllt.

(6) Eine erneute Belegung nach Ablauf der Ruhezeit ist bei der Grabart
„Der Baum im FriedWald“ nicht möglich.

§ 7§ 7§ 7§ 7§ 7
Ruhezeit und UmbettungenRuhezeit und UmbettungenRuhezeit und UmbettungenRuhezeit und UmbettungenRuhezeit und Umbettungen

(1) Das Nutzungsrecht an den im FriedWald Euskirchen registrierten
Bestattungsbäumen wird für einen Zeitraum von bis zu 99 Jahren
übertragen: Die Nutzungszeit an der Grabart „Der Baum im Fried-
Wald“ endet am 31.12.2124; die Nutzungszeit an Plätzen und am
Partnerbaum endet mit Ablauf der Ruhefrist nach 15 Jahren ab dem
Tag der Beisetzung, sofern keine andere gesetzliche Regelung getrof-
fen wird. Bei verbundenen Plätzen endet die Nutzungszeit mit Ablauf
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der letzten Ruhefrist. Beisetzungen, bei denen die Ruhezeit die Nut-
zungszeit überschreiten würde, werden nicht vorgenommen.

(2) Umbettungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Trägers und
erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist der jeweilige Nutzungs-
berechtigte. Umbettungen werden durch die Betreiberin oder von ihr
beauftragte Dritte durchgeführt. Die Kosten der Umbettung sind vom
Antragsteller zu tragen.

IVIVIVIVIV..... GrabstättenGrabstättenGrabstättenGrabstättenGrabstätten
§ 8§ 8§ 8§ 8§ 8

Vorschriften zur GrabgestaltungVorschriften zur GrabgestaltungVorschriften zur GrabgestaltungVorschriften zur GrabgestaltungVorschriften zur Grabgestaltung
(1) Der gewachsene und grundsätzlich naturbelassene FriedWald Euskir-

chen darf in seinem Erscheinungsbild nicht gestört und verändert
werden. Es ist daher untersagt, die Bestattungsbäume zu bearbeiten,
zu schmücken oder in sonstiger Form zu verändern.

(2) An den Bestattungsbäumen und im bzw. auf dem Waldboden dürfen
keine Veränderungen vorgenommen werden. Insbesondere ist es
nicht gestattet:
• Gedenksteine oder Baulichkeiten zu errichten,
• Kränze, Grabschmuck oder Erinnerungsstücke niederzulegen,
• Kerzen oder Lampen aufzustellen oder
• nicht autorisierte Personen Anpflanzungen vorzunehmen oder

vornehmen zu lassen.
§ 9§ 9§ 9§ 9§ 9

MarkierungenMarkierungenMarkierungenMarkierungenMarkierungen
(1) Bestattungsbäume erhalten zum Auffinden des Baumes eine Register-

nummer (sog. Baumronde). Daneben ist noch die Anbringung maximal
einer Namenstafel pro Bestattungsbaum erlaubt. Die Namenstafeln
dürfen nur über die Betreiberin bezogen und von dieser angebracht
werden.

(2) Die Aufschriften der Namenstafeln können von den Erwerbern selbst
bestimmt werden, außer an Bäumen, an denen nur einzelne Plätze
verkauft werden. Hier werden auf der Namenstafel nur der Name
sowie der Geburts- und Sterbetag vermerkt. Aufschriften, die gegen
die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstoßen, sind nicht zulässig.

§ 10§ 10§ 10§ 10§ 10
Pflege der GrabstättenPflege der GrabstättenPflege der GrabstättenPflege der GrabstättenPflege der Grabstätten

(1) Der FriedWald Euskirchen ist ein naturnah bewirtschafteter Wald. Die
forstliche Bewirtschaftung erfolgt wie bisher im Rahmen der gelten-
den Bestimmungen unter umfassender Rücksichtnahme auf die Be-
stattungsbäume. Grabpflege im herkömmlichen Sinne ist untersagt.

(2) Die Betreiberin oder ein von ihr beauftragter Dritter kann Pflegeein-
griffe an den Bestattungsbäumen durchführen, wenn diese aus Grün-
den der Verkehrssicherungspflicht oder ihrer Erhaltung geboten sind.

(3) Pflegeeingriffe durch Angehörige von Verstorbenen oder Dritten sind
nicht zulässig.

VVVVV..... SchlussvorschriftenSchlussvorschriftenSchlussvorschriftenSchlussvorschriftenSchlussvorschriften
§ 11§ 11§ 11§ 11§ 11

HaftungHaftungHaftungHaftungHaftung
(1) Das Betreten des FriedWald-Gebietes erfolgt gemäß § 14 des Bundes-

waldgesetzes bzw. gemäß § 2 Landesforstgesetz Nordrhein-Westfa-
len auf eigene Gefahr. Für Personen- und Sachschäden, die beim
Betreten des FriedWald-Gebietes entstehen, wird bis auf den Ausnah-
mefall in Absatz 2 keine Haftung übernommen.

(2) Der Waldeigentümer und die Betreiberin haften bei Personen- und
Sachschäden nur dann, wenn diese Schäden nachweisbar durch vor-
sätzliche oder grob fahrlässige Handlungsweisen ihrer jeweiligen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des FriedWald-Gebietes verursacht
wurden.

(3) Für Schäden, die bei nicht satzungsgemäßer Betretung bzw. Benut-
zung des FriedWald-Gebietes entstehen, wird nicht gehaftet.

§ 12§ 12§ 12§ 12§ 12
DokumentationDokumentationDokumentationDokumentationDokumentation

Von der Betreiberin wird kontinuierlich sowohl ein Register der veräu-
ßerten Bäume als auch der beigesetzten Personen mit der Registrier-

nummer der FriedWald-Bäume unter Angabe des Bestattungszeit-
punktes geführt (Bestattungsbuch). In diesem Bestattungsbuch sind
Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Todestag des oder der
Verstorbenen festzuhalten. Daneben müssen der Tag der Beisetzung,
die genaue Bezeichnung des Urnengrabes, dessen genaue Lage an
dem jeweiligen Baum sowie der Ablauf der Ruhezeit angegeben sein.
Die Betreiberin stellt sicher, dass das Bestattungsbuch für die Zeit
aufbewahrt wird, während der der FriedWald Euskirchen betrieben
wird. Das Bestattungsbuch wird jährlich zum Jahresende als Nachweis
gegenüber der Trägerin vorgelegt.

§ 13§ 13§ 13§ 13§ 13
Unerlaubte Handlungen und Unerlaubte Handlungen und Unerlaubte Handlungen und Unerlaubte Handlungen und Unerlaubte Handlungen und VVVVVerweis auf Ordnungswidrigkerweis auf Ordnungswidrigkerweis auf Ordnungswidrigkerweis auf Ordnungswidrigkerweis auf Ordnungswidrigkeiteneiteneiteneiteneiten

bzwbzwbzwbzwbzw..... Str Str Str Str Straftatbeständeaftatbeständeaftatbeständeaftatbeständeaftatbestände
(1) Folgende Handlungen sind untersagt:

a) das Bearbeiten, Schmücken oder sonstige Verändern von Be-
stattungsbäumen,

b) das Errichten von Grabmalen, Gedenksteinen oder Baulich-
keiten,

c) das Niederlegen von Kränzen, Grabschmuck und Erinnerungs-
stücken und

d) das Aufstellen von Kerzen und Lampen.
(2) Im Falle der Zuwiderhandlung gegen Absatz 1 sowie gegen § 5 Abs.

2 ist die Betreiberin oder ein von ihr beauftragter Dritter berech-
tigt, die Gegenstände zu beseitigen sowie Schadstellen auf Kos-
ten des Verursachers zu bereinigen.

(3) Hinsichtlich der Störung der Totenruhe und der Störung der Be-
stattungsfeier wird auf die Straftatbestände gemäß §§ 167 a und
168 StGB hingewiesen. Außerdem wird auf die Ordnungswidrig-
keiten-Tatbestände gemäß § 19 des Gesetzes über das Friedhofs-
und Bestattungswesen für das Land Nordrhein-Westfalen (Bestat-
tungsgesetz - BestG NRW) und § 70 des Landesforstgesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen (Landesforstgesetz - LFoG) hinge-
wiesen.

(4) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) gegen die Benutzungsregeln und Gestaltungsvorschriften der

§§ 5, 8 oder § 14 Abs. 1 verstößt, oder
b) den Anordnungen des aufsichtsbefugten Personals der Betrei-

berin oder der Waldeigentümerin nicht Folge leistet.
(5) Jede der vorgenannten Ordnungswidrigkeiten kann mit einer Geld-

buße bis zu 1.000,00 € geahndet werden.
§ 14§ 14§ 14§ 14§ 14

InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten
Die Nutzungsordnung für den FriedWald Euskirchen tritt am 01.01.2025
in Kraft.
Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Nutzungsordnung wird hiermit öffentlich bekanntge-
macht. Es wird ausdrücklich bestätigt, dass der beschlossene Sat-
zungstext mit dem bekannt gemachten Satzungstext übereinstimmt.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen
der Satzung kann nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Euskirchen, den 11.12.2024
Sacha Reichelt
Bürgermeister
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Liebe Leserinnen und Leser,
die besinnliche Adventszeit ist
immer ein guter Zeitpunkt, um
ein bisschen innere Inventur zu
betreiben. Was ist dieses Jahr ge-

glückt? Wo sind wir weitergekom-
men?
Seit der Flut gibt es einige Dau-
erthemen, die uns beschäftigen.
Ich bin sehr froh, dass wir in
Kürze an eines dieser Themen
einen Haken machen können.
Das ganze Jahr hat eine große
Baustelle die Fußgängerzone
und damit die Händler vor Ort
belastet, aber nun ist das Ende
in Sicht. Bald können wir durch
eine neu gestaltete Fußgänger-
zone spazieren und die Schäden
in der Innenstadt sind so gut
wie vergessen.
Auch der Abriss des City-Forums
wurde abgeschlossen und die
Weichen für die neue Veranstal-
tungshalle gestellt. Wir konnten
uns einige interessante Vor-

schläge anschauen und haben
uns für einen davon entschie-
den, an dessen Umsetzung nun
gearbeitet wird.
Rasant ging auch der Bau des
neuen Rathauses voran. Wenn
es in diesem Tempo weitergeht,
kann die Verwaltung schon Os-
tern 2026 dort einziehen und die
Menschen in Euskirchen in ei-
nem neuen, bürgerfreundlichen
Rathaus begrüßen.
Sicherlich geht nicht alles so
schnell voran, wie wir uns das
wünschen, aber im Rückblick
zeigt sich doch, dass wir in allen
Bereichen stark vorangekom-
men sind.
In den nächsten Tagen wollen
wir für ein paar Stunden den All-
tag und all die Herausforderun-

gen hinter uns lassen und uns
ganz auf die Menschen konzen-
trieren, die uns in unserem Le-
ben wichtig sind. Familie und
Freunde, die in guten wie in
schlechten Zeiten an unserer
Seite sind.
Nutzen Sie die Feiertage, um ein
paar schöne Stunden bei gutem
Essen und guten Gesprächen mit
den Menschen zu verbringen,
die Ihnen am wichtigsten sind.
Dann können Sie mit neuem Mut
und neuer Kraft die Herausfor-
derungen des neuen Jahres
stemmen.

Ihr
Sacha Reichelt
Bürgermeister der Stadt Euskir-
chen

Weihnachtliches Konzert
in der Pfarrkirche
St. Nikolaus, Kuchenheim
Das Mandolinenorchester 1921 Kuchenheim
e.V. informiert
Mit weihnachtlichen Klängen
möchte das Mandolinenorchester
1921 Kuchenheim e. V. am Sonn-Sonn-Sonn-Sonn-Sonn-
tagtagtagtagtag, 5. Januar 20255. Januar 20255. Januar 20255. Januar 20255. Januar 2025, um 17 Uhr in
der Sankt-Nikolaus-Kirche,Sankt-Nikolaus-Kirche,Sankt-Nikolaus-Kirche,Sankt-Nikolaus-Kirche,Sankt-Nikolaus-Kirche,
53881 Kuchenheim, Schallen-53881 Kuchenheim, Schallen-53881 Kuchenheim, Schallen-53881 Kuchenheim, Schallen-53881 Kuchenheim, Schallen-
bergstraße 18bergstraße 18bergstraße 18bergstraße 18bergstraße 18, mit seinem Publi-
kum ins Jahr 2025 starten.
Den Konzertbesuchern präsen-
tiert das Orchester klassische, be-
sinnliche und weihnachtliche Me-
lodien zum Lauschen und Mitsin-
gen.

Alle Konzertbesucher sind zum
anschließenden Glühwein/Kinder-
punsch-Ausschank im Foyer des
Pfarrheim herzlich eingeladen.
Der Eintritt zum Konzert ist frei.
Spenden sind willkommen. Der
Erlös des Glühweinverkaufs wird
gespendet.
Weitere Informationen zum Man-
dolinenorchester Kuchenheim fin-
den sie auf unserer Web-Seite:
www.mando l inen-o rches te r-
kuchenheim.de

Komplet am
4. Adventssonntag
Sonntag, 22. Dezember um 22 Uhr in der
Apsis der Kirche Herz Jesu, Euskirchen
Am letzten Adventssonntag, 22.
Dezember um 22 Uhr, lädt die Pfar-
rei St. Martin Euskirchen zur Kom-
plet in die Herz Jesu-Kirche in Eus-
kirchen ein. Die Komplet ist die
letzte Gebetszeit des Tages. Sie
schließt das Tagwerk ab und soll

hinführen zu Ruhe, Stille und Frie-
den.
Gesänge für vier Stimmen und In-
strumentalmusik richten den Blick
zugleich auf das nahe Weihnachts-
fest.
Eintritt ist frei.
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Jahreshauptversammlung
von Feder e.V.

Hintere Reihe v.l.n.r: Wiltrud Altenbeck, Harald Nöttel, Marlies Rokitta-Hintere Reihe v.l.n.r: Wiltrud Altenbeck, Harald Nöttel, Marlies Rokitta-Hintere Reihe v.l.n.r: Wiltrud Altenbeck, Harald Nöttel, Marlies Rokitta-Hintere Reihe v.l.n.r: Wiltrud Altenbeck, Harald Nöttel, Marlies Rokitta-Hintere Reihe v.l.n.r: Wiltrud Altenbeck, Harald Nöttel, Marlies Rokitta-
Liedmann, Heinrich Josef Heck, Hans Schmatz, Anita Weiß, vordereLiedmann, Heinrich Josef Heck, Hans Schmatz, Anita Weiß, vordereLiedmann, Heinrich Josef Heck, Hans Schmatz, Anita Weiß, vordereLiedmann, Heinrich Josef Heck, Hans Schmatz, Anita Weiß, vordereLiedmann, Heinrich Josef Heck, Hans Schmatz, Anita Weiß, vordere
Reihe: Hildegard Schmadel, Birgit Fuchs, Gabriele EschweilerReihe: Hildegard Schmadel, Birgit Fuchs, Gabriele EschweilerReihe: Hildegard Schmadel, Birgit Fuchs, Gabriele EschweilerReihe: Hildegard Schmadel, Birgit Fuchs, Gabriele EschweilerReihe: Hildegard Schmadel, Birgit Fuchs, Gabriele Eschweiler

Am 20. November fand die Jah-
reshauptversammlung des Fo-
rum Ehrenamt (Feder e.V.)
erstmals in den neuen Räumen
in der Bischofstraße 1 statt.
Dabei waren zwei Vorstands-
ämter neu zu besetzten, da
die bisherigen Amtsinhaber
nicht mehr zur Verfügung stan-
den.
Gabriele Eschweiler wurde ein-
stimmig zur neuen Geschäfts-
führerin und Heinrich-Josef
Heck ebenfalls einstimmig zum
neuen Kassierer gewählt.
Die Wahl erfolgte zunächst
lediglich für ein Jahr, da im
nächsten Jahr turnusmäßig
ohnehin Neuwahlen anstehen
und dann der gesamte Vorstand
neu zu wählen ist.
Die Sprechzeiten des Forum
Ehrenamt in der Bischofstra-
ße 1 sind wie bisher dienstags

von 15 bis 17 Uhr und zu-
sätztlich nach Vereinbarung
unter

Telefon 02251 781517 oder der
E-Mai-Adresse
info@forum-ehrenamt-eu.de.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Aura! Yolo! Digga! Falls Sie diese Begriffe nicht kennen, sind Sie
möglicherweise entweder ein Stücklein über dreißig, oder verkeh-
ren einfach nicht in den Kreisen, in denen die Worte benutzt werden.
AurAurAurAurAuraaaaa, die Ausstrahlung, das Charisma, eine wundersame Anzie-
hungskraft, die andere Menschen sofort intuitiv bemerken. YYYYYolooloolooloolo
„you only live once“ (Du lebst nur einmal), bedeutet das Leben aus
vollem Herzen zu genießen. DiggaDiggaDiggaDiggaDigga - einfach nur „Dicker“, wobei hier
nicht unbedingt der Bodyindex, sondern der gute, verlässliche Freund
gemeint ist.
Alle Worte sind Jugendworte, der Begriff „Aura“ ist in 2024 Jugend-
wort des Jahres geworden.
Aura - das hat Klang, hat Stil, ist ein erstrebenswertes Attribut, das
man doch sehr gerne besitzen möchte. Hatte Jesus eine solche
„Aura“? Nun, er wird zumindest auf Ikonen und alten Gemälden mit
einem Heiligenschein versehen, zum einen um ihn als Person her-
auszuheben, aber sicher auch, um das Besondere um ihn irgendwie
sichtbar zu machen. Baby in der Krippe zu Bethlehem, Gelehrter
schon mit zwölf Jahren (die Eltern suchten ihn drei Tage lang und
fanden ihn im Tempel), Wunderheiler, Gestorbener, Auferstandener,
Gen-Himmel-Gefahrener - wer war dieser Jesus, der die Christen-
heit bis heute beschäftigt und dessen Geschichte immer auch Fra-
gen aufwirft. War das wirklich alles so, können/müssen wir das
glauben? Welch eigenartige Geschichte, da stirbt der Sohn Gottes
und hilft allen seinen Gläubigen damit. Sündlos über diese noch
wesentlich weniger bevölkerte Erde gegangen. Ach komm, wer
schafft denn so etwas? Jünger um sich geschart, ja gut, können
heutige Stars, Influencer, Sportler und Politiker doch auch? Aber ja,
es war schon etwas anderes, da war der Anspruch zur absoluten
Treue, Zugewandtheit und des Glaubens daran, dass es auch nach
diesem Leben weitergeht. „Yolo“ bezieht sich demnach also nicht
nur auf das „Hier und Jetzt“, sondern „eternal“ ewig, für immer,
unaufhörlich. Auch das ist so schwer zu glauben - was ist denn das
„Ewige Leben“? Immerhin gibt es diese Gedanken in jeder Weltre-

ligion und auch unsere Vorfahren legten in
die Gräber Dinge, die der geliebte Mensch
„dort“ eventuell brauchen könnte.
Christen, Juden, Muslime, sie alle sind im
Alten Testament vereint, erst bei der Ge-
burt Jesu wird der scheidende Zeitpunkt
erreicht. Wie schön, dass wir jetzt Weih-
nachten, die Geburt Jesu Christi feiern
dürfen. Vielleicht auch einmal über den
Fakt nachdenken, dass es diesen Men-
schen wirklich gegeben hat. Lesen wir in
der Bibel, kann nachempfunden werden,
welche Könige regierten und in welchen
Lebenswelten sich die Menschen bewegten.
Yolo - ist aber auch in der Bibel zu finden: „Versäume keinen
fröhlichen Tag, und lass dir die Freuden nicht entgehen, die dir
beschieden sind…“ (Lutherbibel 1984 Sirach 14, 14).
In diesem Sinn wünschen Ihnen mit allen Ihren „Digga“In diesem Sinn wünschen Ihnen mit allen Ihren „Digga“In diesem Sinn wünschen Ihnen mit allen Ihren „Digga“In diesem Sinn wünschen Ihnen mit allen Ihren „Digga“In diesem Sinn wünschen Ihnen mit allen Ihren „Digga“ (einfach-
heitshalber gibt es keinen Plural dieses Wortes) - also allen Ihren- also allen Ihren- also allen Ihren- also allen Ihren- also allen Ihren
Lieben ein wunderschönes, glückliches, fröhliches und erinnerungs-Lieben ein wunderschönes, glückliches, fröhliches und erinnerungs-Lieben ein wunderschönes, glückliches, fröhliches und erinnerungs-Lieben ein wunderschönes, glückliches, fröhliches und erinnerungs-Lieben ein wunderschönes, glückliches, fröhliches und erinnerungs-
würdiges würdiges würdiges würdiges würdiges WWWWWeihnachtsfest.eihnachtsfest.eihnachtsfest.eihnachtsfest.eihnachtsfest.
Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen 365 gute und erfüllendeFür das neue Jahr wünschen wir Ihnen 365 gute und erfüllendeFür das neue Jahr wünschen wir Ihnen 365 gute und erfüllendeFür das neue Jahr wünschen wir Ihnen 365 gute und erfüllendeFür das neue Jahr wünschen wir Ihnen 365 gute und erfüllende
TTTTTage in Gesundheit und persönlichem age in Gesundheit und persönlichem age in Gesundheit und persönlichem age in Gesundheit und persönlichem age in Gesundheit und persönlichem WWWWWohlergehen.ohlergehen.ohlergehen.ohlergehen.ohlergehen.
Frohe Festtage und sehr herzlichen Dank, dass Sie uns lesen!Frohe Festtage und sehr herzlichen Dank, dass Sie uns lesen!Frohe Festtage und sehr herzlichen Dank, dass Sie uns lesen!Frohe Festtage und sehr herzlichen Dank, dass Sie uns lesen!Frohe Festtage und sehr herzlichen Dank, dass Sie uns lesen!
Wir freuen uns auf ein grandioses Jahr 2025 mit Ihnen.Wir freuen uns auf ein grandioses Jahr 2025 mit Ihnen.Wir freuen uns auf ein grandioses Jahr 2025 mit Ihnen.Wir freuen uns auf ein grandioses Jahr 2025 mit Ihnen.Wir freuen uns auf ein grandioses Jahr 2025 mit Ihnen.

Ihre
Siri Rautenberg-Otten
Herausgeberin

Weihnachtsdorf
auf dem Alten Markt

Gruppentreffen Deutsche Ilco e.V.

Unterstützung für die Wahl
gesucht

Am dritten Adventswochenende,
vom 13. bis 15. Dezember, fin-
det auf dem Alten Markt wieder
das Weihnachtsdorf statt. Dabei
bieten Kunsthandwerkerinnen
und Kunsthandwerker ihre lie-
be-voll hergestellten Unikate in
weihnachtlich geschmückten
Hütten an.
Gastronomiebetriebe aus Eus-
kirchen und Umgebung verwöh-
nen Besucherinnen und Besu-
cher mit saisontypischen Lecke-
reien. Von deftigen Speisen über
vegetarische Angebote bis hin
zu duftenden Süßspeisen, wie
Bratapfel mit Vanillesoße und
Waffeln, wird für jeden Ge-
schmack etwas dabei sein.
Der Nikolaus verteilt Geschenke
an die Kleinen und Uwe Reetz

sorgt am Samstagnachmittag mit
seinen Kinderliedern für Unter-
haltung, Spaß und gute Laune.
Abgerundet wird das Weih-
nachtsdorf durch ein musikali-
sches Rahmenprogramm mit
Künstlern aus der Region. Mit
dabei sind unter anderem auch
Max Goedecke, die Gospel-
Company und die Eifler Alphorn-
issen. Das gesamte Bühnenpro-
gramm ist auf der Homepage der
Stadt Euskirchen unter https://
www.euskirchen.de/weihnachts-
dorf zu finden.
Das Weihnachtsdorf öffnet am
Freitag, 13. Dezember von 16
bis 20 Uhr, Samstag, 14. Dezem-
ber von 11 bis 20 Uhr und Sonn-
tag, 15. Dezember von 11 bis 19
Uhr.

Die nächste Wahl kommt voraus-
sichtlich am 23. Februar 2025 -
also nun doch schneller als ur-
sprünglich geplant. Das bedeutet
für die Verwaltungen einen gro-
ßen organisatorischen Aufwand.
Wie immer benötigt die Stadt
Euskirchen die Unterstützung der
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer,
um die Wahllokale zu betreuen
und die Stimmen auszuzählen.
Wer Interesse hat, die Verwaltung
bei der Wahl zu unterstützen, darf

sich gerne melden. Wer bereits
Erfahrungen mit Wahlen oder ge-
nerell im Verwaltungsbereich hat,
kann das gerne bei der Meldung
mit angeben. Es werden viele hel-
fende Hände benötigt, um diesen
wichtigen demokratischen Pro-
zess zu organisieren.
Interessenten können sich ganz
einfach auf dem Beteiligungspor-
tal der Stadt Euskirchen melden
https://www.euskirchen.de/wahl-
helfende

Die Selbsthilfevereinigung für
Menschen mit Darmkrebs oder
Stoma trifft sich jeden 2. Diens-
tag im Monat. Das nächste Tref-
fen findet am 14. Januar 2025 um

17 Uhr wie üblich im Cafe Insel in
Euskirchen, Frauenberger Straße
2-4 statt.
Infos unter
ilco.euskirchen@web.de
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Sturm wirbelte Weihnachtszelt umher
Kuchenheimer Schützen helfen beim Wiederaufbau

Gabi Wolff freut sich über die schnelle Hilfe der SchützenbruderschaftGabi Wolff freut sich über die schnelle Hilfe der SchützenbruderschaftGabi Wolff freut sich über die schnelle Hilfe der SchützenbruderschaftGabi Wolff freut sich über die schnelle Hilfe der SchützenbruderschaftGabi Wolff freut sich über die schnelle Hilfe der Schützenbruderschaft

In der Nacht vom 23. auf den 24.
November tobte der Sturm auch
in Kuchenheim über den Schüt-
zenplatz. Nebenan traf er auf ein
Verkaufszelt der Mieter der
Schützenbruderschaft. Dieser feg-
te er samt Weihnachtströdel weg.
Ein Großteil der teilweise selbst-
gebastelten Weihnachtsartikel
konnte zwar gerettet werden,
aber das Zelt war nicht mehr zu
gebrauchen.
Ein Hilferuf des Platzwarts Marcel
Fleischhauer an die Mitglieder in
der Schützen-WhatsApp-Gruppe
war sehr erfolgreich. Schon in kür-
zester Zeit waren Helfer vor Ort
und ein neues Zelt konnte
ebenfalls organisiert werden. In
beachtlichen zwei Stunden nach
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Zum Jahresausklang blicken wir zurück auf 

ein bewegtes Jahr voller Herausforderungen 

und wertvoller Momente, die uns geprägt 

haben. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit 

dürfen wir innehalten, zur Ruhe kommen und 

uns bewusst auf die stillen Augenblicke  

besinnen. Denn oft sind es nicht die lauten 

Ereignisse, die unser Herz berühren, son-

dern die kleinen, stillen Momente, die uns 

wirklich verbinden. 

 

Unsere christlichen Werte wie Nächsten-

liebe, Mitgefühl und Respekt sind in dieser 

Zeit ein besonderer Halt und zeigen uns  

den Weg zu einem friedlichen Miteinander. 

Sie erinnern uns daran, wie wichtig es ist,  

einander zuzuhören und füreinander da zu 

sein – in unserer Gemeinschaft, in Europa 

und darüber hinaus. Mögen wir die kommen-

den Tage nutzen, um Kraft zu schöpfen und 

den Frieden im Kleinen wie im Großen zu 

fördern. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein  

gesegnetes und besinnliches Weihnachts-

fest. Möge das neue Jahr Ihnen Freude,  

Zuversicht und viele Augenblicke der Stille 

bringen, die Sie stärken und bereichern.  

Lassen Sie uns gemeinsam an einem fried-

vollen Miteinander arbeiten, denn Frieden 

entsteht im Kleinen bei jedem Einzelnen von 

uns und kann sich nur so zu etwas Großem 

entfalten. 

 

In herzlichster Verbundenheit 

Ihre Sabine Verheyen 

 

 

Erste Vizepräsidentin  

des Europäischen Parlaments 

 

www.sabine-verheyen.de 

www.eppgroup.eu
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Die größten Ereignisse – das sind 
nicht unsere lautesten, sondern unsere 
stillsten Stunden. Friedrich Nietzsche
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© Stadtmagazin BAD AAAA CHEN

Das wünschen wir von Herzen all unseren Kunden 
und Geschäftspartnern und bedanken uns auf diesem 

Wege für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.

Frohe Weihnachten
UND EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR!

Hinter den Gärten 14 · 53894 Mechernich

dem Hilferuf, war das neue Zelt -
trotz des Sturms- sturmsicher auf-
gebaut und es konnte wieder mit
schönen weihnachtlichen Artikeln
bestückt werden.
Am Nachmittag waren dann schon
wieder zahlreiche Besucher am
Weihnachtströdelzelt und konn-
ten das ein oder andere Schmuck-
stück erstehen. Das Weihnachts-
trödelzelt ist seit dem 27. No-
vember täglich von 11 bis 16 Uhr
neben dem Kuchenheimer Schüt-
zenplatz geöffnet.

Viele fleißige Hände waren am Wiederaufbau beteiligtViele fleißige Hände waren am Wiederaufbau beteiligtViele fleißige Hände waren am Wiederaufbau beteiligtViele fleißige Hände waren am Wiederaufbau beteiligtViele fleißige Hände waren am Wiederaufbau beteiligt

Mit viel Engagement konnte dasMit viel Engagement konnte dasMit viel Engagement konnte dasMit viel Engagement konnte dasMit viel Engagement konnte das
neue Weihnachtszelt aufgebautneue Weihnachtszelt aufgebautneue Weihnachtszelt aufgebautneue Weihnachtszelt aufgebautneue Weihnachtszelt aufgebaut
werdenwerdenwerdenwerdenwerden
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Bericht zur TitelseiteBericht zur TitelseiteBericht zur TitelseiteBericht zur TitelseiteBericht zur Titelseite

Schöne Atmosphäre beim Sternenfest im Casino
Im Einsatz für den Schutz von Kindern und Frauen - Rotarier backten Waffeln für Frauen
helfen Frauen e. V. im Kreis Euskirchen
Es war das erste Adventswochen-
ende und viele Euskirchener freu-
ten sich schon seit Wochen auf
das „Sternenfest“. In den histori-
schen Räumen des Casinos in Eus-
kirchen, das auch für vielseitige
kulturelle und gesellige Veranstal-
tungen bekannt ist, veranstaltete
das Team des gemeinnützigen
Kultur- und Fördervereins CASI-
NO e. V. zum Start in den Advent
einen Indoor-Weihnachtsmarkt.
Vorweihnachtlicher Duft lud beim
Eintritt in die festlich geschmück-
ten Räumlichkeiten zu entspann-
tem Verweilen ein. In adventli-
cher Atmosphäre treffen sich dort
traditionell Aussteller und bieten
ihre Kunstwerke aus eigener

Werkstatt und Köstlichkeiten aus
eigener Herstellung an.
Ob es die besonders schöne Ad-
ventsstimmung ist, die Suche nach
besonderen Weihnachtspräsen-
ten, die wunderschönen weih-
nachtlichen Beiträge oder die vie-
len Köstlichkeiten, die die Besu-
cher jedes Jahr aufs Neue anzieht?
Von handgestrickten Socken und
Stulpen, Wunderschönes aus der
Blumenwerkstatt und aus Holz,
Honigprodukten aus der Zülpicher
Börde, Chutney aus regionalen
Früchten - für jeden Geschmack
war etwas dabei.
Nach der gelungenen Premiere
der „Waffel-Bar“ beim Sternen-
fest im letzten Jahr, war sich das

Team des Rotary Club Euskirchen
um Mariele Köhler und Mechtild
Stuchtey schnell einig. Mit fri-
schen Waffeln aus über 20 Litern
Waffelteig verwöhnten die Rota-
rier die Gäste des Sternenfes-
tes. Wahlwiese gab es heiße Kir-
schen und Sahne dazu. Auch wer
eine feine Leckerei mitnehmen
oder verschenken wollte, konnte
beherzt zugreifen: Fleißige rot-
arischen Frauen hatten im Vor-
feld Zimt- und Eiserwaffeln ge-
backen und liebevoll verpackt.
„In diesem Jahr spenden wir den
Erlös an den gemeinnützigen Ver-
ein Frauen helfen Frauen e.V. im
Kreis Euskirchen“, informierte In-
itiatorin Mariele Köhler, die al-

les perfekt organisiert und vor-
bereitet hatte. Frauen helfen
Frauen e. V. betreibt im Kreis Eus-
kirchen zwei Beratungsstellen
und das Schutzhaus für Frauen
und Kinder. „Leider wird die Ge-
walt gegen Frauen und damit der
Bedarf an Schutzmaßnahmen für
Frauen immer größer“, be-
schreibt die engagierte Rotari-
erin die Situation. Das Thema
könnte aktueller nicht sein.
Derzeit läuft die UN-Kampagne
„Orange the World“ - Vom Inter-
nationalen Tag zur Beendigung
der Gewalt gegen Frauen am 25.
November bis zum 10. Dezem-
ber, dem Tag der Menschenrech-
te. RiWi

Mehrsprachiges
Bilderbuchkino
Die Stadtbibliothek Euskirchen
lädt am Dienstag, 7. Januar
2025 um 16.30 Uhr, alle inter-
essierten Menschen ab vier
Jahren zu einem Bilderbuchki-
no ein.
Vorgelesen wird das Bilderbuch
„Normans erster Tag im Dino-
kindergarten“ von Sean Julian
in den Sprachen Deutsch, Spa-
nisch und Ukrainisch.
Die Bilder des Buches werden
auf einer großen Leinwand ge-
zeigt - wie im Kino!
Anschließend an das Bilder-
buchkino können die Teilneh-
menden bei einer bunten Mal-
und Bastelaktion mitmachen.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.
Dies ist eine Veranstaltung der
Stadtbibliothek Euskirchen in
Kooperation mit dem Kommu-
nalen Bildungs- und Integrati-
onszentrum des Kreises Euskir-
chen.
Das Bilderbuchkino in mehre-
ren Sprachen ist eine regel-
mäßige Veranstaltungsreihe
im Programm der Stadtbiblio-
thek.
Weitere Informationen unter
https://www.kulturhof.de/biblio-
thek oder 02251/65074-50

Pilgerfreunde spenden
für Schutzhaus für Frauen und Kinder
Sand- und Matschtische für das Spielzimmer geplant

von links: Paula Nolden, Marika Gerdes, Jürgen Sauer, Susanne Zaun, Betina Glück (Vorständin) und Aleshavon links: Paula Nolden, Marika Gerdes, Jürgen Sauer, Susanne Zaun, Betina Glück (Vorständin) und Aleshavon links: Paula Nolden, Marika Gerdes, Jürgen Sauer, Susanne Zaun, Betina Glück (Vorständin) und Aleshavon links: Paula Nolden, Marika Gerdes, Jürgen Sauer, Susanne Zaun, Betina Glück (Vorständin) und Aleshavon links: Paula Nolden, Marika Gerdes, Jürgen Sauer, Susanne Zaun, Betina Glück (Vorständin) und Alesha
Gasior. Foto: privat/Jakobusfreunde -Gasior. Foto: privat/Jakobusfreunde -Gasior. Foto: privat/Jakobusfreunde -Gasior. Foto: privat/Jakobusfreunde -Gasior. Foto: privat/Jakobusfreunde -

Nicht mit leeren Händen kamen
Jürgen Sauer, Sprecher der Jako-
busfreunde, und Susanne Zaun
aus dem Betreuerteam um Her-
bergsvater Gerd Weinand von der
Pilgerherberge St. Martin zum
diesjährigen Herbstfest im Vorfeld
des zweiten Advent in das Schutz-
haus für Frauen und Kinder in Eus-
kirchen. Bei ihrem Besuch über-

reichten sie einen Scheck in Höhe
von 1.000 Euro an die Betreuer-
innen und Erzieherinnen der Ein-
richtung. Gleichzeitig lobten sie
das beispielhafte Engagement für
die aufgenommenen Frauen und
Kinder.
Bei der Spende handelte es sich
um Einnahmen von Pilgern, die in
diesem Jahr auf ihrem Weg von

Köln nach Trier und weiter in der
Pilgerherberge Am Kahlenturm in
Euskirchen übernachtet haben.
„Von der Spende, über die wir
uns sehr gefreut haben, planen
wir“ so Marika Gerdes, „unter
anderem die Anschaffung die An-
schaffung von Sand- und Matscht-
ischen für drinnen im Spielzim-
mer des Schutzhauses.“
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Eine Schule – alle Möglichkeiten

• Erster Schulabschluss 
Hauptschulabschluss

• Erweiterter Erster Schulabschluss 
Hauptschulabschluss nach Klasse 10

• Mittlerer Schulabschluss 
Realschulabschluss

• Fachabitur

• Abitur

• Bachelor Professional in Wirtschaft

… Deine Zukunft  
beginnt bei uns!

www.bkeifel.de
 bkeifel

Jetzt Termin  
vereinbaren: 

0 24 41 / 77 97 - 0 
info@bkeifel.de

Anmelde- und Beratungstag 
Samstag, 08.02.2025

830 - 1330 Uhr

Höherer Schulabschluss,
Ausbildung oder Studium
Berufskolleg Eifel - Eine Schule,
alle Möglichkeiten!
Das Berufskol leg EifelBerufskol leg EifelBerufskol leg EifelBerufskol leg EifelBerufskol leg Eifel bietet
allen Schülerinnen und Schü-
lern
• individuelle Beratungindividuelle Beratungindividuelle Beratungindividuelle Beratungindividuelle Beratung
• passgenaue Orient ierungpassgenaue Orient ierungpassgenaue Orient ierungpassgenaue Orient ierungpassgenaue Orient ierung

und
• optimale optimale optimale optimale optimale VVVVVorbereitungorbereitungorbereitungorbereitungorbereitung
auf dem Weg zum höheren
Schulabschluss, in Ausbildung
oder Studium.
In den zukunftsträchtigen Be-zukunftsträchtigen Be-zukunftsträchtigen Be-zukunftsträchtigen Be-zukunftsträchtigen Be-
reichenreichenreichenreichenreichen
• Wirtschaft, Verwaltung und

Tourismus
• Gesundheitsmanagement
• Ernährungs- und Versor-

gungsmanagement
ermöglichen wir modernesmodernesmodernesmodernesmodernes,,,,, er er er er er-----
folgreiches Lernenfolgreiches Lernenfolgreiches Lernenfolgreiches Lernenfolgreiches Lernen mit digita-
ler Ausstattung.
Unsere neuen Unsere neuen Unsere neuen Unsere neuen Unsere neuen AngeboteAngeboteAngeboteAngeboteAngebote
Ziel: Erweiterter Erster Schul-Ziel: Erweiterter Erster Schul-Ziel: Erweiterter Erster Schul-Ziel: Erweiterter Erster Schul-Ziel: Erweiterter Erster Schul-
abschlussabschlussabschlussabschlussabschluss
• Berufsfachschule Ernäh-

rungs- und Versorgungsma-
nagement

• Berufsfachschule Wirtschaft
und Verwaltung

• Kinderpf leger /K inderpf le-
gerin (Praxisintegrierte Aus-
bildung)

Ziel: Mittlerer SchulabschlussZiel: Mittlerer SchulabschlussZiel: Mittlerer SchulabschlussZiel: Mittlerer SchulabschlussZiel: Mittlerer Schulabschluss
• Berufsfachschule Ernäh-

rungs- und Versorgungsma-
nagement

• Kinderpf leger /K inderpf le-
gerin (Praxisintegrierte Aus-
bildung)

Ziel:Ziel:Ziel:Ziel:Ziel: Duale  Duale  Duale  Duale  Duale AusbildungAusbildungAusbildungAusbildungAusbildung
• Verwaltungsfachangestellte

Jetzt anmeldenJetzt anmeldenJetzt anmeldenJetzt anmeldenJetzt anmelden.
Informationen zu allen Bil-
dungsgängen und Angeboten
unter www.bkeifel.de oder ver-
einbaren Sie jederzeit direkt ei-
nen BeratungsterminBeratungsterminBeratungsterminBeratungsterminBeratungstermin
info@bkeifel.de,
Tel. 02441-77970).
Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!

15 Jahre Regionales Bildungsnetzwerk
Gemeinsam für ein vielfältiges Bildungsangebot

Ausstellung von Projektergebnissen prämierter KiTas und Schulen imAusstellung von Projektergebnissen prämierter KiTas und Schulen imAusstellung von Projektergebnissen prämierter KiTas und Schulen imAusstellung von Projektergebnissen prämierter KiTas und Schulen imAusstellung von Projektergebnissen prämierter KiTas und Schulen im
Rahmen von Kultureller Bildung an der Gesamtschule Weilerswist. Foto:Rahmen von Kultureller Bildung an der Gesamtschule Weilerswist. Foto:Rahmen von Kultureller Bildung an der Gesamtschule Weilerswist. Foto:Rahmen von Kultureller Bildung an der Gesamtschule Weilerswist. Foto:Rahmen von Kultureller Bildung an der Gesamtschule Weilerswist. Foto:
Kreis Euskirchen/ Bettina IsmarKreis Euskirchen/ Bettina IsmarKreis Euskirchen/ Bettina IsmarKreis Euskirchen/ Bettina IsmarKreis Euskirchen/ Bettina Ismar

Kitas, Schulen, Berufskollegs und
viele weitere Bildungseinrichtun-
gen: der Kreis Euskirchen hat eine
ausgesprochen vielfältige Bil-
dungslandschaft. Nur: Wie soll
man da den Überblick behalten?
Wie lässt sich Transparenz si-
chern? Wie kann die Zukunft jun-
ger Menschen - unabhängig von
der Herkunft - mit einem passge-
nauen Bildungsangebot gesichert
werden? Und wer hat die aktuel-
len Themen für Kinder und Jugend-
liche, für ihre Eltern und Erzie-
hungsberechtigten und selbstver-
ständlich auch für das pädagogi-
sche Personal in Kita und Schule
im Blick?
Diese Fragen werden seit 15 Jah-
ren im Regionalen Bildungsbüro
bearbeitet: 2009 entschließen
sich der Kreis Euskirchen und das
Land NRW dazu, gemeinsam ein
Regionales Bildungsnetzwerk
(RBN) zu gründen. Mit der Koope-

ration entsteht das Regionale Bil-
dungsbüro als Geschäftsstelle für
das Netzwerk. Bereits fünf Jahre
später wird das Netzwerk um die
Bereiche Übergang Schule - Beruf
und Integration erweitert: Das
Kommunale Bildungs- und Inte-
grationszentrum (KoBIZ) entsteht.
Heute spielen außerdem im Regi-
onalen Bildungsnetzwerk die The-
men Außerschulisches Lernen,
Kulturelle Bildung, Bildung für
nachhaltige Entwicklung und Me-
dienkompetenz eine große Rolle.
Das KoBIZ hat alle Menschen im
Kreis Euskirchen im Blick. Hier
werden gemeinsame Projekte ge-
plant und alle Kooperationspart-
ner bringen sich mit ihren Ideen
ein.
Von besonderer Bedeutung ist
auch die Mitarbeit von Jugendli-
chen im Regionalen Bildungsnetz-
werk. Dafür wurden im KoBIZ zwei
Stellen Freiwilliges Soziales Jahr

im politischen Leben geschaffen.
Diesen jungen Menschen gelingt
es vor vier Jahren, Schülerinnen
und Schüler aus dem Kreis dazu
zu motivieren, eine Bezirksschü-
lerinnen- und -schülervertretung
zu gründen. Zusammen kümmern
sie sich um Interessen, Fragestel-

lungen und aktuelle Themen der
kreisweiten Schülerschaft und
werden nun u.a. im Thema Über-
gang Schule - Beruf aktiv: Ange-
bote im Übergang werden von ih-
nen mitentwickelt - wir sprechen
nicht über, sondern mit der Ziel-
gruppe!
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GEMEINSAME ZEIT SCHENKEN
Entspanne unter echten Südseepalmen, tauche ein in türkisfarbene Lagunen, 
genieße Cocktails an der Poolbar und entdecke unsere  thematischen Saunawelten.
Neu: Erlebe den IMMERSIVE SKY und tauche tief in die Welt des Amazonas ein. 

Paradiesische Geschenkgutscheine und Ticketbuchung
über die neue BLUPHORIA-App oder unter www.badewelt-euskirchen.de

Anzeige

Wohlfühlzeit in der Therme Euskirchen
Paradiesische Geschenkideen
Wertvolle Zeit gemeinsam ge-Wertvolle Zeit gemeinsam ge-Wertvolle Zeit gemeinsam ge-Wertvolle Zeit gemeinsam ge-Wertvolle Zeit gemeinsam ge-
nießen, Kraft tanken und aus-nießen, Kraft tanken und aus-nießen, Kraft tanken und aus-nießen, Kraft tanken und aus-nießen, Kraft tanken und aus-
spannen. Entdecken Sie die 10spannen. Entdecken Sie die 10spannen. Entdecken Sie die 10spannen. Entdecken Sie die 10spannen. Entdecken Sie die 10
Themensaunen und lassen SieThemensaunen und lassen SieThemensaunen und lassen SieThemensaunen und lassen SieThemensaunen und lassen Sie
sich einheizen.sich einheizen.sich einheizen.sich einheizen.sich einheizen.     TTTTTauchen Sie einauchen Sie einauchen Sie einauchen Sie einauchen Sie ein
in die kristallklaren funkelndenin die kristallklaren funkelndenin die kristallklaren funkelndenin die kristallklaren funkelndenin die kristallklaren funkelnden
Lagunen. Freuen Sie sich auf le-Lagunen. Freuen Sie sich auf le-Lagunen. Freuen Sie sich auf le-Lagunen. Freuen Sie sich auf le-Lagunen. Freuen Sie sich auf le-
ckckckckckere Cocktails an der Pere Cocktails an der Pere Cocktails an der Pere Cocktails an der Pere Cocktails an der Poolbaroolbaroolbaroolbaroolbar.....
Das ist Ihre Das ist Ihre Das ist Ihre Das ist Ihre Das ist Ihre WWWWWohlfühlzeit undohlfühlzeit undohlfühlzeit undohlfühlzeit undohlfühlzeit und
eine gelungene Geschenkideeeine gelungene Geschenkideeeine gelungene Geschenkideeeine gelungene Geschenkideeeine gelungene Geschenkidee
für Ihre Lieblingsmenschen.für Ihre Lieblingsmenschen.für Ihre Lieblingsmenschen.für Ihre Lieblingsmenschen.für Ihre Lieblingsmenschen.
Jetzt ist die perfekte Zeit für
Wohlfühlmomente in der Ther-
me. Das 33 Grad warme Wasser
im Außenbecken zaubert magi-
sche Nebelimpressionen, die
vielen Wellnessangebote ent-
spannen und lassen die Seele
baumeln. Im Palmenparadies
entspannen Sie unter echten
Südseepalmen auf einer der vie-
len Sprudelliegen und tun sich
Gutes in den Quellen der Ge-
sundheit. In der Vitaltherme &
Sauna gehen Sie auf eine Sin-
nesreise um die Welt. Fühlen Sie
die Wärme auf Ihrer Haut, lau-

schen Sie den Klängen, riechen
Sie die Düfte. Mit dem Blick auf
den Thermengarten schmecken
Sie frisch gepresste Säfte und
wohltuende Tees. Loslassen und
ankommen.
Entspannung schenkenEntspannung schenkenEntspannung schenkenEntspannung schenkenEntspannung schenken
Schenken Sie wertvolle gemein-
same Zeit! Die Wohlfühlzeit in der
Therme ist Urlaub für Körper, Geist
und Seele - und somit ein wunder-
bares Geschenk, um anderen eine
wahre Freude zu bereiten.
Schenken Sie in der Adventszeit
oder zum Weihnachtsfest Vorfreu-
de auf die türkis funkelnde Lagu-
ne, auf Massagestrudel im Whirl-
pool, auf fruchtige Drinks an den
Poolbars. Machen Sie Ihren Liebs-
ten und sich eine Freude, indem
Sie wertvolle Wellness-Zeit ver-
schenken. Und das Beste daran:
Mit der neuen BLUPHORIA-App
sammeln Sie bei jedem App-Kauf
Palmen, die für attraktive Prämien
eingelöst werden können. So
macht das Schenken doppelt

Spaß: Sie bereiten große Freude
und sichern sich gleichzeitig ex-
klusive Vorteile für Ihren Ther-
menbesuch.
Events im DezemberEvents im DezemberEvents im DezemberEvents im DezemberEvents im Dezember
„After „After „After „After „After WWWWWork unter Pork unter Pork unter Pork unter Pork unter Palmen“almen“almen“almen“almen“ bie-
tet Ihnen jeden Donnerstagabend
im Dezember (bis 19.12.) die per-
fekte Gelegenheit, Ihren Feiera-
bend auf besondere Art zu genie-
ßen.
Beim „Winterkino unter Palmen“„Winterkino unter Palmen“„Winterkino unter Palmen“„Winterkino unter Palmen“„Winterkino unter Palmen“
präsentiert die Therme ein ein-

zigartiges Filmerlebnis. Vom 13.
bis zum 15.12. können Sie sich
auf die große LED-Wand inmit-
ten echter Südseepalmen, lecke-
re Cocktails an der Poolbar und
dazu echte Weihnachts-Film-
highlights freuen - ein außerge-
wöhnliches Kinoabenteuer in pa-
radiesischer Atmosphäre.
Alle Infos und Gutscheine fin-
den Sie in der BLUPHORIA-App
und auf
www.badewelt-euskirchen.de.
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Struktur der Malteser Fluthilfe wird verkleinert
Fluthilfebüro an der Hauptstraße schließt zum Jahresende

Das neue Malteser Fluthilfebüro war im Juni 2022 von seinem erstenDas neue Malteser Fluthilfebüro war im Juni 2022 von seinem erstenDas neue Malteser Fluthilfebüro war im Juni 2022 von seinem erstenDas neue Malteser Fluthilfebüro war im Juni 2022 von seinem erstenDas neue Malteser Fluthilfebüro war im Juni 2022 von seinem ersten
Standort in der Malteser Stadtgeschäftsstelle am Schwalbenweg in dieStandort in der Malteser Stadtgeschäftsstelle am Schwalbenweg in dieStandort in der Malteser Stadtgeschäftsstelle am Schwalbenweg in dieStandort in der Malteser Stadtgeschäftsstelle am Schwalbenweg in dieStandort in der Malteser Stadtgeschäftsstelle am Schwalbenweg in die
Hochstraße 55 umgezogen, um fußläufig gut erreichbar zu sein. ZumHochstraße 55 umgezogen, um fußläufig gut erreichbar zu sein. ZumHochstraße 55 umgezogen, um fußläufig gut erreichbar zu sein. ZumHochstraße 55 umgezogen, um fußläufig gut erreichbar zu sein. ZumHochstraße 55 umgezogen, um fußläufig gut erreichbar zu sein. Zum
Ende dieses Jahres schließt die Anlaufstelle für Flutbetroffene. FotoEnde dieses Jahres schließt die Anlaufstelle für Flutbetroffene. FotoEnde dieses Jahres schließt die Anlaufstelle für Flutbetroffene. FotoEnde dieses Jahres schließt die Anlaufstelle für Flutbetroffene. FotoEnde dieses Jahres schließt die Anlaufstelle für Flutbetroffene. Foto
Egger/MHDEgger/MHDEgger/MHDEgger/MHDEgger/MHD

Euskirchen/Bad Münstereifel. Mit
Ablauf dieses Jahres werden sich
die Strukturen der Malteser Flut-
hilfe 2021 deutlich verändern. Un-
ter anderem schließen dann auch
die Fluthilfebüros der Hilfsorgani-
sation an der Hochstraße 55 in Eus-
kirchen sowie in der Bad Münste-
reifeler Kurverwaltung an der Köl-
ner Straße 13. Nach wie vor wer-
den die Malteser aber auch
weiterhin für flutbetroffene Men-
schen da sein. Die bundesweite
Koordinierungsstelle verbleibt
auch künftig im rheinland-pfälzi-
schen Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Malteser von Malteser von Malteser von Malteser von Malteser von Anfang an im Hilf-Anfang an im Hilf-Anfang an im Hilf-Anfang an im Hilf-Anfang an im Hilf-
seinsatzseinsatzseinsatzseinsatzseinsatz
Nach den dramatischen Ereignis-
sen vom 14. auf den 15. Juli 2021,
als die sogenannte Jahrhundert-
flut neben dem rheinland-pfälzi-
schen Ahrtal auch katastrophale
Auswirkungen auf verschiedene
Gebiete innerhalb Nordrhein-
Westfalens gehabt hat, leisteten
die Malteser unverzüglich Hilfe.
Neben rettungsdienstlichen und
Katastrophenschutz-Einsätzen un-
terstützte die Hilfsorganisation die
Bevölkerung zu Beginn der Lage
mancherorts auch mittels Akuthil-
fe im Rahmen psychosozialer Not-
fallversorgung (PSNV).
Soforthilfen für erste Überbrü-Soforthilfen für erste Überbrü-Soforthilfen für erste Überbrü-Soforthilfen für erste Überbrü-Soforthilfen für erste Überbrü-
ckungckungckungckungckung
Bereits wenige Wochen später schu-
fen die Malteser eine Struktur, die
dafür sorgte, dass Menschen finan-
zielle und materielle Hilfe sowie
psychosoziale Unterstützung (PSU)
erhielten. Beantragt werden konn-
ten beispielsweise Soforthilfen von
bis zu 2500 Euro, die Geschädigten
unverzüglich Überbrückungskapa-
zitäten verschafften sowie später
die sogenannte Einzelfallhilfe.
Hiermit wurde finanziell beim Ei-
genanteil rund um die Wiederbe-
schaffung von Hausrat oder der Wie-
derinstandsetzung von Gebäuden
unterstützt, nachdem staatliche
Wiederaufbauhilfe 80 Prozent des
entstandenen Schadens abdeckte.
Fluthilfebüros bis Ende 2024 ein-Fluthilfebüros bis Ende 2024 ein-Fluthilfebüros bis Ende 2024 ein-Fluthilfebüros bis Ende 2024 ein-Fluthilfebüros bis Ende 2024 ein-
gerichtetgerichtetgerichtetgerichtetgerichtet
In eigens von den Maltesern hierfür
eingerichteten Fluthilfebüros er-
hielten Betroffene Unterstützung
bei der Beantragung entsprechen-
der spendenfinanzierter Leistun-

gen. Außerdem konnten dort bei
Bedarf auch psychosoziale Unter-
stützung vermittelt sowie Projek-
te des Gemeinwesens identifiziert
und deren finanzielle Unterstüt-
zung angefragt werden. Beabsich-
tigt war damit bis zum Ende des
Jahres 2024 an sechs Standorten
in NRW sowie an vier innerhalb
Rheinland-Pfalz Anlaufstellen zu
schaffen, um die Malteser-Hilfs-
leistungen vor Ort zu bündeln. In-
nerhalb dieses Zeitraums sollte es
dem Gros der Betroffenen, die Hil-
feleistungen in Anspruch genom-
men haben, wieder möglich ge-
worden sein, weitgehend eigen-
ständig zurechtzukommen.
Bis Ende 2023 über 1050 Einzel-Bis Ende 2023 über 1050 Einzel-Bis Ende 2023 über 1050 Einzel-Bis Ende 2023 über 1050 Einzel-Bis Ende 2023 über 1050 Einzel-
fallhilfe-Anträge in beiden Bun-fallhilfe-Anträge in beiden Bun-fallhilfe-Anträge in beiden Bun-fallhilfe-Anträge in beiden Bun-fallhilfe-Anträge in beiden Bun-
desländern bearbeitetdesländern bearbeitetdesländern bearbeitetdesländern bearbeitetdesländern bearbeitet
Allein bis zum Ende des vergange-
nen Jahres gelang es den Malte-
sern unter Leitung ihres Beauftrag-
ten für die Fluthilfe, Wolfgang Hei-
dinger, sowie dessen Vorgänger,
Ingo Radtke, in NRW und Rhein-
land-Pfalz über 1.050 Einzelfallhil-
fe-Anträge zu bearbeiten. Darüber
hinaus wurden zahlreiche unter-
schiedliche Gemeinwesen-Projek-
te in flutbetroffenen Gebieten ge-
fördert. Dazu zählten beispielsweise
die Errichtung einer Schul-Freiluft-
sporthalle sowie einer Boulderwand
oder die Umsetzung eines Zirkus-
projekts einer Grundschule in Eus-
kirchen. Des Weiteren auch der Bau
eines Kleinspielfelds in Arloff und
die Finanzierung von Schwimmkur-
sen für flutbetroffene Kinder in Ko-
operation mit der DLRG in Bad
Münstereifel sowie die Einrichtung
einer Übergangs-Stadtbibliothek in
Schleiden. Für finanzielle und ma-
terielle Hilfe Flutbetroffener sowie
Gemeinwesen-Projektförderung
und psychosoziale Unterstützung
verausgabte die Hilfsorganisation
bis Ende 2023 über 43.300.000
Euro. Die Mittel für die Hilfsmaß-
nahmen stammten dabei von ADH
(Aktion Deutschland hilft), NRW hilft
sowie Eigenmitteln der Malteser.
Fluthilfe geht in gestraffter Struk-Fluthilfe geht in gestraffter Struk-Fluthilfe geht in gestraffter Struk-Fluthilfe geht in gestraffter Struk-Fluthilfe geht in gestraffter Struk-
tur weitertur weitertur weitertur weitertur weiter
Nachdem die spendenfinanzier-
ten Unterstützungsmöglichkei-
ten von Anbeginn auf einen be-
stimmten Zeitraum begrenzt wa-
ren, endet zwar das Gesamtpro-

jekt der Malteser Fluthilfe noch
nicht, die Struktur wird jedoch
verkleinert. Ab dem kommenden
Jahr, 2025, können Betroffene
des Hochwassers vom Juli 2021
aus NRW noch finanzielle Hilfe
beantragen. Dies erfolgt dann
jedoch nicht mehr im Fluthilfe-
büro, sondern schriftlich. Infos
können erfragt werden unter
Fluthilfe2021@malteser.org.
Sonderprojekte, wie mögliche

weitere kleinere Förderungen
von Gemeinwesen-Projekten in
flutbetroffenen Gegenden, die
abschließend bearbeitet werden,
betreut dann Niklas Schmitz
(Niklas.Schmitz@malteser.org). Die
Bundesgeschäftsstelle der Malte-
ser Fluthilfe im rheinland-pfälzi-
schen Bad Neuenahr-Ahrweiler ko-
ordiniert dann auch entsprechen-
de Anliegen aus NRW. Infos unter
Tel.: 02641 90697697.
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LKGS - Na und?!
Gerne möchten wir uns einmal vorstellen

Wir sind eine Elterninitiative, die
sich für die Unterstützung von Fa-
milien einsetzt, die ein Kind mit
einer Lippen-Kiefer-Gaumenspal-
te erwarten oder haben.
Dabei unterstützen wir ab Diag-
nose und begleiten die Familien
bei Ihren Herausforderungen, hel-
fen bei Antragsstellungen und be-
treiben Öffentlichkeitsarbeit.
Viel zu wenig ist das Thema in der

Gesellschaft bekannt. Ich selbst
habe nach der Diagnose Abtrei-
bung angeboten bekommen. Hil-
festellungen oder Anlaufstellen
haben wir nicht mit an die Hand
bekommen.
So fing ich an anderen Familien
zu helfen, damit sie nicht das glei-
che erleben müssen.
Neben der psychischen Heraus-
forderung nach der Diagnose
kommen auch noch weitere Her-
ausforderungen dazu. So wird das
Kind Probleme mit der Ernährung,
dem Spracherwerb, des Hörens
haben, sowie bereits die ersten
schweren Operationen im Alter
von drei bis zwölf Monaten ha-
ben. Die Ernährung ist im ersten
Lebensjahr eine sehr große Her-
ausforderung, weil vielfach nicht
gestillt oder mit normalen Fla-
schen gefüttert werden kann. Oft
kommen Spezialflaschen und/oder
-sauger zum Einsatz.
Doch der Weg geht bis ins Erwach-
senenalter und immer wieder hat
man mit neuen Herausforderun-

gen zu kämpfen. Nicht selten ha-
ben betroffene eine Vielzahl von
Operationen zu bewältigen.
Wir sind hauptsächlich bei Face-
book (bundesweit) aktiv, möchten
aber auch gerne unsere regionale
Präsenz ausweiten. Ich bin aus
Euskirchen und freue mich, wenn
wir auf diesem Wege noch mehr
Familien erreichen und unterstüt-
zen können.

Für unser Arbeit durfte ich bereits
Auszeichnungen entgegenneh-
men. So bin ich 2016 mit dem DM
Helferherzen Preis und 2021 mit
dem „Ehrenamt des Monats“ der
Ehrenamtsagentur Ehrensache
Kreis Euskirchen ausgezeichnet
worden.
Wenn sie Interesse haben, spre-
chen sie uns gerne an.
Homepage: www.lkgs-naund.org

„Keiner kann es allein - niemand darf verloren gehen“
Neue Wege in der Psychiatrie:
Gemeindepsychiatrischer Verbund im Kreis Euskirchen nimmt Arbeit auf
Vor 50 Jahren markierte die Psy-
chiatrie-Enquete den Beginn ei-
ner umfassenden Reform der psy-
chiatrischen Versorgung in
Deutschland. Ihr Ziel: Die Abkehr
von isolierenden Anstalten hin zu
einer wohnortnahen Betreuung,
die Betroffenen ein selbstbe-
stimmtes Leben ermöglicht. Im
Kreis Euskirchen wird diese Visi-
on nun Realität: Vor wenigen Ta-
gen fand die konstituierende Sit-
zung des Gemeindepsychiatri-
schen Verbunds (GPV) statt. „Das
ist ein Meilenstein für die regio-
nale Versorgung psychisch er-
krankter Menschen“, sagt Silke
Toennes, die das Projekt beim
Kreis-Gesundheitsamt federfüh-
rend koordiniert hat.
Seit seiner Gründung am 24. Juni
2024 verfolgt der Gemeindepsy-
chiatrische Verbund im Kreis Eus-
kirchen ein klares Ziel: Psychische
Gesundheit darf weder vom Wohn-

ort noch von Zufällen abhängen.
Im GPV arbeiten die wesentlichen
Leistungserbringer und Leistungs-
träger, PsychiaterInnen, Psycho-
logenInnen, SozialarbeiterInnen,
Angehörigenvertretungen sowie
Kommunen eng zusammen. Ihr
Anspruch: Gemeinsam mit den
Betroffenen individuelle und pass-
genaue Hilfsangebote entwickeln,
die diese in ihrem Alltag unter-
stützen.
Die konstituierende Sitzung am
28. November 2024 legte nun die
formalen Rahmenbedingungen
fest, die die Zusammenarbeit al-
ler Akteure noch verbindlicher ge-
stalten. „Besonders ist der ganz-
heitliche Ansatz: Ambulante The-
rapien, soziale Unterstützung und
berufliche Perspektiven werden
miteinander verzahnt, sodass Be-
troffene in ihrer gewohnten Um-
gebung umfassend begleitet wer-
den können“, so Silke Toennes.

VVVVVorteile für Bürgerinnen und Bürorteile für Bürgerinnen und Bürorteile für Bürgerinnen und Bürorteile für Bürgerinnen und Bürorteile für Bürgerinnen und Bür-----
gerngerngerngerngern
Der GPV bringt alle relevanten Ak-
teure an einen Tisch: Betroffene,
Angehörige, Fachleute und Insti-
tutionen des Kreises. In sogenann-
ten Fallkonferenzen können sich
Menschen mit psychischen - oder
Suchterkrankungen beraten lassen
und konkrete Hilfestellungen er-
halten.
Wenn in Einzelfällen keine schnel-
le Lösung möglich ist, wird das
Steuerungsgremium eingebunden.
Hier entwickeln die Entscheidungs-
träger der beteiligten Institutio-
nen gemeinsam Lösungen, um Ver-
sorgungslücken zu schließen. Der
GPV geht dabei über die reine Un-
terstützung hinaus. Er trägt auch
dazu bei, Vorurteile gegenüber psy-
chisch Erkrankten abzubauen und
den gesellschaftlichen Zusammen-
halt zu stärken. Ganz nach dem
Motto: „Keiner kann es allein -

niemand darf verloren gehen“.
Modell mit ZukunftModell mit ZukunftModell mit ZukunftModell mit ZukunftModell mit Zukunft
Silke Toennes: „Der Gemeindepsy-
chiatrische Verbund zeigt damit ein-
drucksvoll, was möglich ist, wenn
Politik, Verwaltung und soziale Trä-
ger an einem Strang ziehen.“ In nur
zwei Jahren sei ein System entstan-
den, das moderne psychiatrische
Versorgung lebendig mache - ganz
im Sinne der Psychiatrie-Enquete.
Der Gemeindepsychiatrische Ver-
bund sei ein starkes Signal für eine
zukunftsweisende psychiatrische
Versorgung. „Mit seinem ganzheit-
lichen Ansatz und der engen Zu-
sammenarbeit aller Akteure steht
er für eine moderne, verlässliche
Unterstützung für Betroffene - ein
Projekt, das für den Kreis Euskir-
chen und darüber hinaus wegwei-
send ist.“
Die schnelle Realisierung dieses
Projekts wurde gefördert durch das
Land Nordrhein-Westfalen.



Rundblick Euskirchen | 16. Jahrgang | Nr. 25 | Freitag, 20. Dezember 2024 | Kw 51/52 | Rautenberg Media 31

Das E-Bike
sorgenfreier abstellen
Digitaler Diebstahlschutz für das Pedelec
Fahrräder sind ein beliebtes Die-
besgut. Allein im Jahr 2021 wur-
den über 233.000 Fälle in
Deutschland polizeilich erfasst -
die Dunkelziffer dürfte um ein Viel-
faches höher sein. Einen wach-
senden Anteil daran machen E-
Bikes aus: Sie sind teurer als her-
kömmliche Fahrräder und daher
bei Langfingern besonders be-
liebt.
Umso wichtiger ist es, Schutzmaß-
nahmen zu ergreifen, die einen
Diebstahl erschweren.

Wichtige Grundlage: Fahrrad-Wichtige Grundlage: Fahrrad-Wichtige Grundlage: Fahrrad-Wichtige Grundlage: Fahrrad-Wichtige Grundlage: Fahrrad-
schloss und schloss und schloss und schloss und schloss und AbstellortAbstellortAbstellortAbstellortAbstellort
E-Bikes sollten grundsätzlich
immer mit einem robusten Fahr-
radschloss abgeschlossen werden.
Damit Diebe kein leichtes Spiel
haben, empfiehlt es sich, das E-
Bike an einem fest verankerten
Fahrradständer oder einem Later-
nenpfahl anzuschließen. Außer-
dem spielt auch der Abstellort des
E-Bikes eine Rolle: Tagsüber eig-
nen sich Plätze, die belebt und
von allen Seiten einsehbar sind.
Nachts sollten E-Bikes in der Ga-
rage oder im Keller abgestellt
werden. Ist das nicht möglich, gilt
es, einen Ort zu wählen, der gut
beleuchtet und im Optimalfall be-
lebt ist.

Das E-BikDas E-BikDas E-BikDas E-BikDas E-Bike schlägt selbst e schlägt selbst e schlägt selbst e schlägt selbst e schlägt selbst AlarmAlarmAlarmAlarmAlarm
Daneben sind zusätzliche digitale
Schutzfunktionen wie „eBike
Alarm“ von Bosch sinnvoll. Diese
lässt sich über die „eBike Flow
App“ aktivieren und sorgt für noch
mehr Sicherheit und besseren
Schutz. Wird das E-Bike abgestellt
und ausgeschaltet, aktiviert sich
das Alarm-Feature automatisch.
Das Smartphone dient dabei als
digitaler Schlüssel. Macht sich
jemand ohne diesen am E-Bike zu
schaffen, reagiert das System mit
einem zweistufigen Alarm. Bei ei-
ner leichten Bewegung schreckt
die Funktion den Dieb mit kurzen
Ton- und Lichtsignalen ab. Wird
das E-Bike stärker bewegt oder
gar entwendet, alarmiert das Fea-
ture die Umgebung mit einem
deutlich wahrnehmbaren Warn-
ton. Gleichzeitig wird eine Benach-
richtigung an das Smartphone des
Besitzers gesendet und die Tra-
cking-Funktion startet. Somit

lässt sich die Position des E-Bikes
nachverfolgen und an die Polizei
weitergeben - wichtig ist das vor
allem in den ersten beiden Stun-
den, um die Chance zu vergrö-
ßern, das Rad wiederzufinden.

Das E-Bike jederzeit im BlickDas E-Bike jederzeit im BlickDas E-Bike jederzeit im BlickDas E-Bike jederzeit im BlickDas E-Bike jederzeit im Blick
Für ein sorgenfreieres Abstellen
sorgt zusätzlich die Möglichkeit,
jederzeit den Standort und den
Sicherheitsstatus des E-Bikes zu
überprüfen. Zusätzlich dient ein
Sicherheitsfeature zum Deaktivie-
ren der Motorunterstützung. Ob
es aktiv und damit die Motorun-
terstützung deaktiviert ist, signa-
lisieren kurze Töne, Lichter und
Symbole auf der Bedieneinheit
LED Remote, dem Display oder
Smartphone. Unter www.bosch-
ebike.com/de/produkte/ebike-
protect gibt es weitere Tipps für
einen wirksamen Diebstahlschutz
fürs E-Bike. (DJD)
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Anzeige

Welthits Schlag auf Schlag
A Night Of Queen by The Bohemians
Die international bekannte
Queen-Tribute-Show „The Bohe-
mians“ nimmt in ihrer Show „A
Night Of Queen“das Publikum mit
auf eine energiegeladene Achter-
bahnfahrt mit den großen Hits des
weltweit beliebtesten und kultigs-
ten Rock-Acts aller Zeiten, Queen.
Beim Limburger Publikum ist die
Band mit ihrer hinreißenden Show
in bester Erinnerung. Nun prä-
sentiert sie ihre neue Show mit
noch mehr Hits.
So viele fabelhafte Ohrwürmer
hat das britische Quartett um
den charismatischen und viel zu
früh verstorbenen Frontmann
Freddy Mercury aufgenommen.
Und sie sind alle hier in dieser
Show, von den frühen Klavier-

und Harmonie-lastigen Meister-
werken bis hin zum späteren ein-
gängigen Pop der 1980er Jahre
und Rockhymnen der frühen
1990er. Ob „Killer Queen“,
„Crazy Little Thing Called Love“
oder „The Show Must Go On“,
„Bohemian Rhapsody“ oder
„We Will Rock You / We Are The
Champions“. The Bohemians
halten ihre Zuhörer auf den Bei-
nen, lassen sie singen, tanzen
und mitklatschen in einer wirk-
lich denkwürdigen Live-Inszenie-
rung der größten Rockband der
Welt. „Eine brillante Show“, war
Spike Edney nach einem Besuch
begeistert. Er sollte es wissen,
immerhin war Edney und ist bis
heute Queens Keyboard-Spieler.

Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien CDU Euskirchenarteien CDU Euskirchenarteien CDU Euskirchenarteien CDU Euskirchenarteien CDU Euskirchen

Klaus Voussem im Amt
bestätigt
Voussem bleibt stellv. Vorsitzender der CDU
Landtagsfraktion NRW

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien CDU Euskirchenarteien CDU Euskirchenarteien CDU Euskirchenarteien CDU Euskirchenarteien CDU Euskirchen

In der jüngsten Sitzung der CDU-
Landtagsfraktion NRW ist Klaus
Voussem erneut zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden gewählt wor-
den. Unter den sechs stellvertre-
tenden Vorsitzenden erhielt er von
den 72 wahlberechtigten Abge-
ordneten das beste Ergebnis. „Mit
großer Dankbarkeit und Demut
freue ich mich über meine Wie-
derwahl als stellvertretender Frak-
tionsvorsitzender der CDU Land-
tagsfraktion NRW“, so Voussem.
„Das überwältigende Vertrauen
bestärkt mich, weiterhin mit gan-
zer Kraft für die Anliegen unserer
Bürgerinnen und Bürger zu arbei-
ten. Gemeinsam gestalten wir die

Zukunft unseres Landes. Vielen
Dank für diesen Rückenwind!“
Erstmals wurde Klaus Voussem im
Jahr 2022 zum Stellvertreter des
Fraktionsvorsitzenden Thorsten
Schick gewählt, zur Halbzeit der
Legislaturperiode erfolgte nun die
Wiederwahl in geheimer Abstim-
mung. Als stellvertretender Vor-
sitzender kümmert sich Voussem
innerhalb der Landtagsfraktion um
die Bereiche Haushalt, Verkehr,
Hauptausschuss und die Untersu-
chungsausschüsse. Voussem ver-
tritt seit 2010 den Wahlkreis 8
Euskirchen I als direkt gewählter
Abgeordneter im Landtag.

Klaus M. Voussem
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Baufinanzierung mit Weitblick
So schätzen Bauherren richtig ein, was sie stemmen können

Die Finanzierung eines Hausprojekts muss gut geplant und auf dieDie Finanzierung eines Hausprojekts muss gut geplant und auf dieDie Finanzierung eines Hausprojekts muss gut geplant und auf dieDie Finanzierung eines Hausprojekts muss gut geplant und auf dieDie Finanzierung eines Hausprojekts muss gut geplant und auf die
eigene Lebenssituation abgestimmt sein. Foto: DJD/Bauherren-Schutz-eigene Lebenssituation abgestimmt sein. Foto: DJD/Bauherren-Schutz-eigene Lebenssituation abgestimmt sein. Foto: DJD/Bauherren-Schutz-eigene Lebenssituation abgestimmt sein. Foto: DJD/Bauherren-Schutz-eigene Lebenssituation abgestimmt sein. Foto: DJD/Bauherren-Schutz-
bund/Getty Images/Joseffsonbund/Getty Images/Joseffsonbund/Getty Images/Joseffsonbund/Getty Images/Joseffsonbund/Getty Images/Joseffson

Sinkende Leitzinsen bei der Euro-
päischen Zentralbank lassen vie-
le Bauwillige hoffen, dass sie den
Bau eines Eigenheims wieder et-
was leichter stemmen können.
„Bei der Baufinanzierung gibt es
aber auf jeden Fall einige Grund-
regeln zu beachten, um sich güns-
tige Konditionen zu sichern und
kein Geld zu verschenken“, sagt
Erik Stange vom Verbraucher-
schutzverein Bauherren-Schutz-
bund e. V. (BSB). Er fasst die wich-
tigsten Punkte für Bauherren zu-
sammen.
Finanzierungskonzept an die ei-Finanzierungskonzept an die ei-Finanzierungskonzept an die ei-Finanzierungskonzept an die ei-Finanzierungskonzept an die ei-
gene Lebensplanung anpassengene Lebensplanung anpassengene Lebensplanung anpassengene Lebensplanung anpassengene Lebensplanung anpassen
Viele Bauträger, Architekten oder
Makler bringen zu den Objektun-
terlagen für ein Haus gleich ein
Finanzierungskonzept mit. Doch
oft ist die Finanzierung für eine
möglichst hohe Bausumme über
viele Jahre gestreckt. Eine lang-
same Rückzahlung nutzt aber vor
allem den Verkäufern und den
Banken. Wichtige Eckdaten für die
Finanzierungsplanung sind das
Lebensalter und der Zeitpunkt, zu
dem man schuldenfrei sein möch-
te, in der Regel spätestens zum
Renteneintritt, wenn das monat-
liche Einkommen deutlich niedri-
ger ausfällt. Unter www.bsb-ev.de
gibt es viele weitere Infos rund
ums Bauen und die Adressen un-
abhängiger Berater, die Bauher-
ren bei der Planung, Finanzierung
und Durchführung ihres Hauspro-
jekts begleiten.

Monatsbudget abwägen,Monatsbudget abwägen,Monatsbudget abwägen,Monatsbudget abwägen,Monatsbudget abwägen, Einspar Einspar Einspar Einspar Einspar-----
möglichkeiten nutzenmöglichkeiten nutzenmöglichkeiten nutzenmöglichkeiten nutzenmöglichkeiten nutzen
Eine genaue Aufstellung der Ein-
nahmen und Ausgaben bildet die
Basis für die Festlegung der maxi-
malen Monatsrate, die Bauher-
ren stemmen können. Diese soll-
te nicht über-, sondern eher un-
terschritten werden.
Schafft man es, monatlich weni-
ger auszugeben, kann das Geld
für Sondertilgungen genutzt wer-
den, um die Rückzahlung zu be-
schleunigen.
BankBankBankBankBankenwerbung kritisch hinterenwerbung kritisch hinterenwerbung kritisch hinterenwerbung kritisch hinterenwerbung kritisch hinter-----
frfrfrfrfragen und agen und agen und agen und agen und VVVVVergleiche anstellenergleiche anstellenergleiche anstellenergleiche anstellenergleiche anstellen
Geldinstitute locken häufig mit
beeindruckend niedrigen Zinsen.
In den dazugehörenden Erläute-
rungen stehen dann oft Bedingun-
gen, die wenig realitätsnah sind
und zum Beispiel nur für Kunden
gelten, die höchsten 60 Prozent
des Immobilienwerts als Kredit
benötigen und zusätzlich Neben-
kosten wie Grunderwerbsteuer,
Notar- und Maklerkosten als Ei-
genkapital mitbringen. Es lohnt
sich daher, konkrete Angebote auf
Basis von Einkommen, Vermögen,
Alter, beruflicher Situation und fi-
nanziellen Verpflichtungen bei
mehreren Anbietern einzuholen.
Registrierte Vermittler können
hierbei unterstützen.
Bereitstellungszinsen beachtenBereitstellungszinsen beachtenBereitstellungszinsen beachtenBereitstellungszinsen beachtenBereitstellungszinsen beachten
Banken gehen davon aus, dass
Baudarlehen möglichst schnell
abgerufen werden, da sie den Dar-
lehensbetrag zur Auszahlung be-

reithalten. Verzögert sich der Bau-
beginn oder der Projektablauf,
verlangt die Bank nach einigen
Monaten Bereitstellungszinsen.

Der Zeitraum, ab wann solche Zin-
sen fällig werden, lässt sich bei
manchen Geldinstituten verhan-
deln. (DJD)
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Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien SPD Euskirchenarteien SPD Euskirchenarteien SPD Euskirchenarteien SPD Euskirchenarteien SPD Euskirchen

MITMACHEN STATT ZUSCHAUEN! - POLITIK ERLEBEN
Wir suchen die nächste Bundeskanzlerin, den nächsten Bundeskanzler, den nächsten
Bildungsminister, die nächste Finanzministerin - Und zwar hier im Kreis Euskirchen!

Richtfest beim Rathausneubau
Der Rohbau des neuen Rathauses ist zwei Monate früher fertig als geplant. Die
Fertigstellung soll im Frühjahr 2026 erfolgen. Kosten im Budget. SPD-Vertreter*innen haben
die Baustelle an der Ecke Roitzheimer Straße/An der Vogelrute besichtigt.

Du brauchst weder politische Er-Du brauchst weder politische Er-Du brauchst weder politische Er-Du brauchst weder politische Er-Du brauchst weder politische Er-
fahrung noch ein Parteibuch, umfahrung noch ein Parteibuch, umfahrung noch ein Parteibuch, umfahrung noch ein Parteibuch, umfahrung noch ein Parteibuch, um
bei uns mitzumachen, nur das Inte-bei uns mitzumachen, nur das Inte-bei uns mitzumachen, nur das Inte-bei uns mitzumachen, nur das Inte-bei uns mitzumachen, nur das Inte-
resse etwas zu verändern. Scanneresse etwas zu verändern. Scanneresse etwas zu verändern. Scanneresse etwas zu verändern. Scanneresse etwas zu verändern. Scanne
einfach diesen QR-Code und ma-einfach diesen QR-Code und ma-einfach diesen QR-Code und ma-einfach diesen QR-Code und ma-einfach diesen QR-Code und ma-
che mit.che mit.che mit.che mit.che mit.

Politik wird von alten Männern und
Frauen gemacht? Wir finden das
muss so nicht sein und suchen des-
halb nach motivierten jungen Men-
schen zwischen 14 und 18 Jahren,
die Lust auf Politik haben.
Wir wollen euch in unserem Pro-
jekt zum einen mitnehmen und
einen ersten Überblick über die
Kommunalpolitik verschaffen, zum
anderen ist uns aber auch wichtig
euren Input wahr- und ernstzu-
nehmen, denn junge Perspekti-
ven fehlen allzu oft in der Politik!
Ihr habt ein Thema? Sei es der
Mangel an Fahrradwegen, eine
schlechte Zuganbindung, marode

Schulgebäude oder der Ausbau von
Erneuerbaren Energien; mit uns
könnt ihr was Bewegen!
Ihr wollt Mitmachen? Dann mel-
det euch doch bei unserem Pro-
jekt „Mitmachen statt zuschau-
en! - Politik erleben“ an und wer-
det aktiv!
Wie läuft das Projekt ab?
Zunächst wollen wir uns zu einem
ersten gemeinsamen Austausch zu
Pizza und Kaltgetränken treffen.
Hier können wir uns kennenler-
nen und uns einen ersten Eindruck
von euren persönlichen Anliegen
machen.
In einer Einführungsveranstaltung

geben wir euch einen ersten Über-
blick über das kommunalpolitische
Geschehen und über unsere Mög-
lichkeiten zur Mitwirkung.
Danach wollen wir euch drei Mo-
nate lang mitnehmen in die Kom-
munalpolitik. Ihr werdet den Ab-
lauf von Sitzungen und die Arbeit
in der Fraktion kennenlernen.
Zum Abschluss fahren wir dann
gemeinsam in den Landtag nach
Düsseldorf.
Und? Interesse geweckt? Scanne
einfach diesen QR-Code und ma-
che mit, statt zuzuschauen!
www.spd-euskirchen.de.

Michael Höllmann

Auch das Stadtarchiv zieht um.Auch das Stadtarchiv zieht um.Auch das Stadtarchiv zieht um.Auch das Stadtarchiv zieht um.Auch das Stadtarchiv zieht um.
Hier sieht man die Schienen für dieHier sieht man die Schienen für dieHier sieht man die Schienen für dieHier sieht man die Schienen für dieHier sieht man die Schienen für die
Archivschränke für die Dokumen-Archivschränke für die Dokumen-Archivschränke für die Dokumen-Archivschränke für die Dokumen-Archivschränke für die Dokumen-
te von über 700 Jahren Stadtge-te von über 700 Jahren Stadtge-te von über 700 Jahren Stadtge-te von über 700 Jahren Stadtge-te von über 700 Jahren Stadtge-
schichte.schichte.schichte.schichte.schichte.

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien SPD Euskirchenarteien SPD Euskirchenarteien SPD Euskirchenarteien SPD Euskirchenarteien SPD Euskirchen

SPD-Stadtverordnete im Foyer desSPD-Stadtverordnete im Foyer desSPD-Stadtverordnete im Foyer desSPD-Stadtverordnete im Foyer desSPD-Stadtverordnete im Foyer des
neuen Rathauses bei der Besichti-neuen Rathauses bei der Besichti-neuen Rathauses bei der Besichti-neuen Rathauses bei der Besichti-neuen Rathauses bei der Besichti-
gung des Rohhbaus.gung des Rohhbaus.gung des Rohhbaus.gung des Rohhbaus.gung des Rohhbaus.

LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE VVVVVORBEREITUNGSPHASEORBEREITUNGSPHASEORBEREITUNGSPHASEORBEREITUNGSPHASEORBEREITUNGSPHASE
Von Anfang an waren die Politi-
ker des städtischen Liegen-
schaftsausschusses mit dabei.
Bevor im August 2023 die Grund-
steinlegung erfolgte, wurde fünf
Jahre beraten, geplant und aus-
geschrieben. Corona und die Flut-

katastrophe haben die Vorberei-
tung des Großprojektes aufge-
halten.
WIRWIRWIRWIRWIRTSCHAFTLICHKEITSUNTER-TSCHAFTLICHKEITSUNTER-TSCHAFTLICHKEITSUNTER-TSCHAFTLICHKEITSUNTER-TSCHAFTLICHKEITSUNTER-
SUCHUNG: RENOVIERUNGSUCHUNG: RENOVIERUNGSUCHUNG: RENOVIERUNGSUCHUNG: RENOVIERUNGSUCHUNG: RENOVIERUNG
ODER NEUBAUODER NEUBAUODER NEUBAUODER NEUBAUODER NEUBAU
Bereits 2018 wurde überlegt, das
alte Verwaltungsgebäude, des-
sen ältesten Gebäudeteile aus
dem Jahre 1952 stammen,
grundlegend zu sanieren und er-
heblich zu erweitern. Schnell kam
auch der Plan eines Neubaus auf
den Tisch. Die SPD-Fraktion hat-
te sich seinerzeit dafür stark ge-
macht, dass eine unabhängige
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
ermitteln soll, ob sich ein Neu-
bau gegenüber der Sanierungs-
variante rechnet. Das Ergebnis
der Untersuchung: Bereits in den
ersten 25 Jahren verbraucht ein
Neubau erheblich weniger Res-
sourcen als die ertüchtigten Alt-
bauten. Ein weiterer Vorteil des
Neubaus: Sanierungen hätten im
laufenden Betrieb erfolgen müs-
sen. Viele Fachbereiche hätten
im Altbau hin- und herziehen
müssen.

PLAPLAPLAPLAPLATZ FÜR GESAMTE TZ FÜR GESAMTE TZ FÜR GESAMTE TZ FÜR GESAMTE TZ FÜR GESAMTE VERWVERWVERWVERWVERWAL-AL-AL-AL-AL-
TUNG UND NATUNG UND NATUNG UND NATUNG UND NATUNG UND NACHHALCHHALCHHALCHHALCHHALTIGKEITTIGKEITTIGKEITTIGKEITTIGKEIT
Alle 365 städtischen Verwaltungs-
angestellten finden Platz im neu-
en Rathaus. Bisher ist etwa ein
Drittel davon in z. T. angemiete-
ten Außenstellen untergebracht.
Auch Home-Office-Arbeitsplätze
wurden berücksichtigt. Das neue
Rathaus wird bürgerfreundlicher,
weil sich der Service deutlich ver-
bessern wird. Das neue Gebäude
erfüllt außerdem die Energieeffi-
zienzklasse 40 und bekommt eine
PV-Anlage auf dem Dach und eine
Begrünung von Innenhof und Fas-
sade. Die Beheizung erfolgt über
ein Nahwärmenetz.
NEUBANEUBANEUBANEUBANEUBAU U U U U WIRD NICHT WIRD NICHT WIRD NICHT WIRD NICHT WIRD NICHT TEURERTEURERTEURERTEURERTEURER
Das Budget für die bisherige Pla-
nung in Höhe von 58 Mio. Euro
wird eingehalten. Eine Steigerung
von 1,5% ist einer besseren tech-
nischen Ausstattung geschuldet.
Nach dem Richtfest konnten die
Stadtverordneten den Rohbau
besichtigen. „Wir haben uns über
Baufortschritt und Ausführung in-
formiert. Wir haben uns von der
guten Qualität der Bauleistungen

überzeugt. Wir werden auch Innen-
ausbau und Umzug soweit es geht
begleiten und prüfen, ob die Mit-
tel sachgemäß und sparsam ein-
gesetzt werden,“ sagte Michael
Höllmann, SPD-Fraktionsvorsit-
zender. www.spd-euskirchen.de.

Michael Höllmann
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Tel. 0 24 41 - 91 10 10 

Inh. Dennis Paes Meisterbetrieb Inh. Dennis Paes Meisterbetrieb

Bahnhofstraße 22 • Kaller Straße 39 • 53925 Kall / Sistig 

www.bestattungen-becker.de 

Kein Abschied auf der Welt fällt  
schwerer als der von einem  
geliebten Menschen.  
                Wir begleiten Sie. 

Bestattungsvorsorge für
Menschen ohne
Angehörige in Deutschland
Eine oft übersehene Notwendigkeit
Die Statistik meldet für das Jahr
2023 über eine Million Sterbe-
fälle in Deutschland. Besonders
besorgniserregend ist, dass die-
se Zahl bereits das zweite Jahr
in Folge so hoch ist. Hier wird
ein Thema deutlich, das oft ver-
nachlässigt wird: die Bestat-
tungsvorsorge für alleinstehen-
de Menschen ohne Angehörige.
Personen ohne Familie oder
enge Freunde stehen vor der He-
rausforderung, Vorsorge für ihre
eigene Bestattung zu treffen.
Und in einer Gesellschaft, in der
der Tod oft ein Tabuthema ist,
kann dies besonders schwierig
sein. Doch die Notwendigkeit
einer solchen Vorsorge ist un-
umgänglich, insbesondere ange-
sichts der Tatsache, dass eine
Bestattung in Deutschland
durchschnittlich mindestens
5.000 Euro kostet und in der
Regel mit einem erheblichen
Planungsaufwand verbunden ist.
Bestattungsunternehmen spie-
len eine entscheidende Rolle bei
der Unterstützung dieser Perso-
nengruppe. Sie bieten nicht nur
die notwendigen Dienstleistun-
gen an, sondern fungieren auch
als fachkundige Ratgeber in ei-
nem Bereich, in dem sich viele
Menschen unsicher fühlen. Be-
statter bieten individuelle Be-
ratungsgespräche an, um Per-
sonen ohne Angehörige bei der
Bestattungsvorsorge zu unter-
stützen. Denn Menschen, die ein
selbstbestimmtes Leben geführt
haben, möchten in der Regel
auch ihre letzte Abschiedsfeier

spielsweise die Einrichtung ei-
ner Treuhandeinlage oder der
Abschluss einer Sterbegeldver-
sicherung. Diese Gelder sind
zweckgebunden und so vor dem
Zugriff Dritter geschützt. Dies ist
besonders wichtig, da zuneh-
mend steigende Pflegekosten
persönliche Ersparnisse immer
schneller aufzehren.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist
die rechtliche Vorsorge. Bestat-
ter können dabei unterstützen,
einen Bestattungsvorsorgever-
trag aufzusetzen. Dieser Vertrag
regelt nicht nur die Art der Be-
stattung, ob Feuerbestattung
oder klassische Erdbestattung,
sondern auch spezielle Wünsche
bezüglich der Zeremonie, des
Beisetzungsortes, oder der Grab-
pflege.
Elke Herrnberger, Pressespre-
cherin beim Bundesverband
Deutscher Bestatter, rät Men-
schen ohne Angehörige, sich
frühzeitig mit dem Thema Be-
stattungsvorsorge auseinander-
zusetzen. „Die Unterstützung
durch einen Bestatter kann
dabei eine wertvolle Hilfe sein,
um die eigenen Wünsche fest-
zuhalten und für eine angemes-
sene finanzielle Rücklage zu sor-
gen. So kann auch in Abwesen-
heit von Angehörigen ein wür-
devoller Abschied gewährleistet
werden.“
Weitere hilfreiche Informationen
und einen qualifizierten Bestat-
ter, der Sie persönlich und in
Ruhe berät, finden Sie auf
www.bestatter.de (akz-o)

Fotos: Bundesverband Deutscher Bestatter e.V./Fotos: Bundesverband Deutscher Bestatter e.V./Fotos: Bundesverband Deutscher Bestatter e.V./Fotos: Bundesverband Deutscher Bestatter e.V./Fotos: Bundesverband Deutscher Bestatter e.V./
akz-oakz-oakz-oakz-oakz-o

nach eigenen Vor-
stellungen gestal-
tet wissen.
Bestatter überneh-
men nicht nur die
Organisation von
Beisetzungen, son-
dern beraten auch
bei finanziellen
Vorsorgemaßnah-
men, um die Kos-
ten einer Bestat-
tung abzudecken.
Dazu gehört bei-
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Belgische Spezialitäten - in großer Auswahl
In Belgien gibt es einfach andere
Produkte.
Die Oma fuhr nach Belgien, um
den Ardenner Schinken zu kau-
fen, der Opa holte dort seine But-
ter und die Tochter fragte: „Denkt
ihr bitte an die gute Soße; wie

heißt die nochmal? Andalouse ja,
bitte die Andalouse.“ Der Enkel,
rief hinterher: „Und denkt bitte
an die gute Schokolade mit dem
Elefanten drauf, die ist so lecker.“
Ja, Belgien ist seit je her bekanntJa, Belgien ist seit je her bekanntJa, Belgien ist seit je her bekanntJa, Belgien ist seit je her bekanntJa, Belgien ist seit je her bekannt
für seine Spezialitäten.für seine Spezialitäten.für seine Spezialitäten.für seine Spezialitäten.für seine Spezialitäten.

Ob der original belgische Reisfla-
den, belgische Schokolade oder
Pralinen oder eben die ausgefal-
lenen Soßen. Ein wahres Schla-
raffenland für den Genießer.
Einkaufen ist in Belgien einfach
anders. Die Belgier legen Wert
auf Vielfalt, auf Genuss und dies
spiegelt sich in ihren Produkten
wieder.
Die herrliche belgische Frikandel-
le, also die länglichen Frikadel-
len, schnell und einfach zuberei-
tet lassen nicht nur Kinderaugen
leuchten. Dann die herrlichen bel-
gischen Chips; jeder, der sie mal
probiert, der weiß: Die sind ein-
fach besser.
Oder die Spezialbiere, neben der
Schokolade ist dies ein Muss für
jeden Belgien-Besucher.
Es gibt hunderte von Sorten in
unglaublich vielen Geschmacks-
richtungen.
Man muss sich einfach mal durch-
probieren. Auch als Geschenkpa-

ckungen hervorragend geeignet,
mit Originalgläsern und in Los-
heim im GrenzGenuss gibt es eine
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Vielzahl davon. Und nicht zu verUnd nicht zu verUnd nicht zu verUnd nicht zu verUnd nicht zu ver-----
gessen die belgischen Soßen.gessen die belgischen Soßen.gessen die belgischen Soßen.gessen die belgischen Soßen.gessen die belgischen Soßen.
Die orange-rote Andalouse ist da
sicherlich die bekannteste. aber
auch die belgische Mayonnaise
schmeckt einfach besser. Selbst
die ehemalige Kanzlerin Angela
Merkel ließ sich bei ihren Brüs-
sel-Besuchen immer von ihren
Bodyguards zu einer echten bel-
gischen Frittenbude führen und
war eine Liebhaberin der belgi-
schen Soßen.
Eine Kundin bemerkte neulich, ge-
nau diese Soßen muss ich immer
meiner Bekannten mitbringen,
wenn sie weiß, dass ich nach Bel-

gien fahre.
Und natürlich, Kaffee. Der istUnd natürlich, Kaffee. Der istUnd natürlich, Kaffee. Der istUnd natürlich, Kaffee. Der istUnd natürlich, Kaffee. Der ist
bekanntlich in Belgien günstigerbekanntlich in Belgien günstigerbekanntlich in Belgien günstigerbekanntlich in Belgien günstigerbekanntlich in Belgien günstiger
und im GrenzGenuss in Losheimund im GrenzGenuss in Losheimund im GrenzGenuss in Losheimund im GrenzGenuss in Losheimund im GrenzGenuss in Losheim
gibt es hunderte von Sorten zugibt es hunderte von Sorten zugibt es hunderte von Sorten zugibt es hunderte von Sorten zugibt es hunderte von Sorten zu
unschlagbaren Preisen.unschlagbaren Preisen.unschlagbaren Preisen.unschlagbaren Preisen.unschlagbaren Preisen.
Kleiner Tipp: Direkt im GrenzGe-
nuss finden Sie auch das Café -
Bistro Old Smuggler, hier können
Sie den belgischen Kuchen auch
vor Ort genießen und nebenan
dann der große Geschenkeladen:
ArsMineralis und die Ausstellun-
gen ArsKrippana und ArsFigura.
Die Die Die Die Die ArsKRIPPArsKRIPPArsKRIPPArsKRIPPArsKRIPPANA ist,ANA ist,ANA ist,ANA ist,ANA ist, mit mehr mit mehr mit mehr mit mehr mit mehr
als 2500 m² eine der größten undals 2500 m² eine der größten undals 2500 m² eine der größten undals 2500 m² eine der größten undals 2500 m² eine der größten und
beeindruckbeeindruckbeeindruckbeeindruckbeeindruckendsten endsten endsten endsten endsten WWWWWeihnachts-eihnachts-eihnachts-eihnachts-eihnachts-

krippen-Sammlungen Europas.krippen-Sammlungen Europas.krippen-Sammlungen Europas.krippen-Sammlungen Europas.krippen-Sammlungen Europas.
Eignet sich alles für einen schö-
nen Tagesausflug.
Und wer Möbel sucht, findet die-
se auch an der Grenze. Im Möbel
Outlet Ludwig gibt es aktuell
wieder zahlreiche Angebote für
jeden Geldbeutel.
Infos:
www.losheimermöbeloutlet.com
Also, warum nicht mal einen klei-
nen Abstecher nach Belgien ma-
chen?
Fürs Navi am besten die deutsche
Adresse eingeben: Prümer Str. 55
- 53940 Losheim/Eifel
Infos: www.grenzgenuss.net -
Direkt an der deutsch-belgischen
Grenze.
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Kölner  Weihnacht sCircu s99..9.Kölner  Weihnacht sCircu s

Gemeinsam lachen, staunen & geniessen
  Hotline

0221
2801  PALASTZELT A/D ZOOBRÜCKEPALASTZELT A/D ZOOBRÜCKE  

VomVom 29.11.  29.11. bisbis 31.12. 31.12.20242024
EINMALIGE VERLÄNGERUNG BIS

5. JANUAR ’25

9. Kölner Weihnachtscircus -
das kulturelle Highlight in Köln bis zum 05.01.2025

Anzeige

Ein so hochkarätiges Pro-
gramm gab es noch nie im Köl-
ner Weihnachtscircus - aus-
gezeichnete Artisten (im
wahrsten Sinne des Wortes -
denn hier treten 60 internati-
onal preisgekrönte Künstler
auf!), bezaubernde Kostüme
und auf die Darbietungen ab-
gestimmte Musik - der Kölner
Weihnachtscircus übertrifft
sich wieder einmal selbst. Die
Produzenten Katja und Ilja
Smitt - seit 30 Jahren im Zir-
kusgeschäft tätig, haben ein
klares Konzept, das die Besu-
cher in eine Welt voller Magie
eintauchen lässt.
Alles wird miteinander ver-
bunden und so ergibt sich eine
Show der Spitzenklasse und
Kultur wird erlebbar.
Top-Acts aus insgesamt 26
Nationen schaffen ein unver-
gleichliches Ambiente im Pa-
lastzelt an der Zoobrücke in
Köln und sorgen für glückli-
che Gesichter.
Einer der gefragtesten Künst-

ler derzeit ist der französische
Illusionist Vincent Vignaud, er
kehrt diesen Winter zum Köl-
ner Weihnachtscircus zurück,
um das Publikum erneut zu ver-
zaubern. Er lässt Menschen
schweben und zeigt weitere
spektakuläre Illusionen.
Kreativdirektorin Katja Smitt
reist jedes Jahr um die Welt,
um außergewöhnliche Talente
zu finden. Dank der langjähri-
gen Beziehung zur Chinesischen
Nationalen Zirkusorganisation
ist es ihr gelungen, eine beein-
druckende Auswahl an Künst-
lern nach Köln zu holen: „Chi-
na ist weltweit bekannt für das
höchste Niveau in Akrobatik und
Körperkunst“, erklärt Smitt.
„Aus Shenyang kommen die
weltberühmten Hoop-Diver in
unseren Weihnachtscircus, eine
Truppe, die für ihre Geschwin-
digkeit, Präzision und Kühnheit
bekannt ist. Ihre Choreografi-
en kombinieren Tradition mit
modernen Techniken und sor-
gen so für ein universell mitrei-

ßendes Erlebnis.“ Auch die Lia-
ocheng Acrobatic Group hat
unzählige internationale Prei-
se gewonnen und wird nach
Köln beim Zirkusfestival von
Monte Carlo auftreten. Die Tai
An Acrobatic Diabolo Troupe
besteht aus einem Team grazi-
öser Akrobatinnen, die das Di-
abolo-Spiel auf ein in Europa
noch nie gesehenes Niveau he-
ben.
Eine weitere Besonderheit wird
es (leider) geben - die legendä-
ren „Fumagalli“-Clowns wer-
den Ihre Weltkarriere beenden
und haben sich bewusst den
Kölner Weihnachtscircus ausge-
sucht, um sich von ihrem Publi-
kum zu verabschieden.
Glücklicherweise konnte Pro-
duzent Ilja Smitt eine Verlän-
gerung der Spielzeit bis zum
05.01.2025 erreichen - somit
wird es noch mehr als 10 Shows
mehr geben, als ursprünglich
geplant.
Informieren Sie sich auf der
Website www.koelner-weih

nachtscircus.de und buchen
Sie noch heute Ihre Plätze,
nutzen Sie die einzigartige
Gelegenheit, Zirkusgeschich-
te zu erleben. Sichern Sie sich
jetzt Ihre Tickets auf koelner-
weihnachtscircus.de und re-
servieren Sie sich die besten
Plätze.
Das Team des Kölner Weih-
nachtscircus freut sich darauf,
auch Sie in Weihnachtliche
Stimmung zu versetzen.
(rm)
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Pflichten und Strafen
Erste Hilfe, Rettungsgasse, Warndreieck:
Was Verkehrsteilnehmer wissen sollten
Die Fahrschulzeit ist bei den meis-
ten Menschen lange her. Erste
Hilfe leisten, Rettungsgasse bil-
den, Warndreieck mitführen: Die-
se Begriffe sind bekannt, doch was
bedeuten sie konkret und was
passiert, wenn man gegen Regeln
verstößt?
Erste Hilfe kann Leben rettenErste Hilfe kann Leben rettenErste Hilfe kann Leben rettenErste Hilfe kann Leben rettenErste Hilfe kann Leben retten
Wie es einem Unfallopfer ergeht,
hängt ganz wesentlich davon ab,
ob ihm frühzeitig und durchgehend
geholfen wird. Ersthelfer können
also Leben retten. Gleichzeitig ist
Erste Hilfe eine gesetzlich gere-
gelte Pflicht. „Jeder Mensch in
Deutschland ist dazu verpflichtet,
sämtliche Maßnahmen, die ohne
weitreichende medizinische Fach-
kenntnisse zur Rettung eines Ver-
unfallten beitragen können, zu er-
greifen“, erklärt Frank Preidel,
Fachanwalt für Verkehrsrecht in der
Kanzlei Preidel.Burmester in Han-
nover und Partneranwalt von Ro-
land Rechtsschutz. Dazu zähle in
erster Linie, einen Notruf abzuset-
zen - darüber hinaus etwa auch
die Unfallstelle abzusichern, Blu-
tungen zu stillen oder die Opfer in
die stabile Seitenlage zu bringen.
„Bei den Maßnahmen darf sich die
helfende Person natürlich nicht
selbst in Lebensgefahr bringen“,
so Preidel. Wer in Notsituationen
Hilfe unterlasse, obwohl dies er-
forderlich und auch möglich sei,
werde mit drei Punkten in Flens-
burg, einer Geldstrafe oder mit ei-
ner Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr bestraft: „Zudem drohen ein
Fahrverbot oder die Entziehung der
Fahrerlaubnis.“

Schnelle medizinische Schnelle medizinische Schnelle medizinische Schnelle medizinische Schnelle medizinische VVVVVersorgungersorgungersorgungersorgungersorgung
dank Rettungsgassedank Rettungsgassedank Rettungsgassedank Rettungsgassedank Rettungsgasse
Die Bildung einer Rettungsgasse
ist Pflicht, wenn der außerörtli-
che Verkehr zu stocken beginnt
oder ein Stau entstanden ist. „Als
Rettungsgasse versteht man eine
freie Gasse, die auf zweispurigen
Fahrbahnen in der Mitte der bei-
den Fahrstreifen gebildet wird.
Bei drei oder mehr Fahrstreifen
gibt die Rechtsordnung in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz vor, diese zwischen dem
am weitesten links gelegenen und
dem rechts daneben liegenden
Fahrstreifen zu bilden“, erläutert
Frank Preidel. Die Rettungsgasse
dürfe fast ausschließlich von Poli-
zei, Feuerwehr, Rettungsdienst,
Notarzt oder Abschleppunterneh-
men befahren werden. „Andere
Fahrzeuge dürfen sie in keinem
Fall befahren. Wer sich nicht an
die Regeln hält, bekommt ein ein-
monatiges Fahrverbot sowie zwei
Punkte in Flensburg und zwischen
200 und 320 Euro Bußgeld“, so
Preidel.
Mitführen von Erste-Hilfe-Equip-Mitführen von Erste-Hilfe-Equip-Mitführen von Erste-Hilfe-Equip-Mitführen von Erste-Hilfe-Equip-Mitführen von Erste-Hilfe-Equip-
ment gesetzlich vorgeschriebenment gesetzlich vorgeschriebenment gesetzlich vorgeschriebenment gesetzlich vorgeschriebenment gesetzlich vorgeschrieben
Warndreieck, Warnweste und Ver-
bandskasten müssen im Auto
immer mitgeführt werden. „Bei
fehlender Ausstattung müssen
Fahrzeughalter ein Verwarngeld
von fünf bis 15 Euro zahlen“, er-
klärt Frank Preidel. Gesetzlich
vorgeschrieben sei zwar nur eine
Warnweste pro Pkw - es empfeh-
le sich jedoch eine Weste pro Mit-
fahrer, um bestmöglich abgesi-
chert zu sein. (djd)
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Treppenlifte & Aufzüge

Tel. 02443 - 90 27 830

treppenlifte.de

• Kompetente Beratung

3.400 € 
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Treppenlifte
 neu & gebraucht

Plattformlifte

Senkrechtaufzüge
(vereinfacht)

Fliesen in offenen
Wohnkonzepten
Flexibilität, Eleganz und Beständigkeit für
grenzenlose Einrichtungsfreiheit

Die Verbindung verschiedener Wohn- und Lebensbereiche durch Fliesen erweitert den Grundriss optisch undDie Verbindung verschiedener Wohn- und Lebensbereiche durch Fliesen erweitert den Grundriss optisch undDie Verbindung verschiedener Wohn- und Lebensbereiche durch Fliesen erweitert den Grundriss optisch undDie Verbindung verschiedener Wohn- und Lebensbereiche durch Fliesen erweitert den Grundriss optisch undDie Verbindung verschiedener Wohn- und Lebensbereiche durch Fliesen erweitert den Grundriss optisch und
lässt ihn großzügiger wirken. Foto: DJD/Deutsche-Fliese.de/Engerslässt ihn großzügiger wirken. Foto: DJD/Deutsche-Fliese.de/Engerslässt ihn großzügiger wirken. Foto: DJD/Deutsche-Fliese.de/Engerslässt ihn großzügiger wirken. Foto: DJD/Deutsche-Fliese.de/Engerslässt ihn großzügiger wirken. Foto: DJD/Deutsche-Fliese.de/Engers

Offene Wohnkonzepte entspre-
chen unserer modernen Lebens-
weise. Kochen und Essen, Ent-
spannung oder das Treffen mit
guten Freunden finden nicht mehr
in getrennten Räumen statt. Ge-
meinschaft ist gefragt und Räu-
me, die dies ermöglichen. Perfek-
te Begleiter für diesen Lifestyle
sind Bodenbeläge aus kerami-
schen Fliesen. Warum? Sie bieten
eine Vielfalt praktischer und äs-
thetischer Vorteile für offen ge-
staltete Raumkonzepte.
„Fliesende“ Übergänge schaffen„Fliesende“ Übergänge schaffen„Fliesende“ Übergänge schaffen„Fliesende“ Übergänge schaffen„Fliesende“ Übergänge schaffen
Mit modernen Bodenfliesen aus
Feinsteinzeug lassen sich die Bo-
denflächen verschiedener Wohn-
bereiche durchgängig in einem
Guss gestalten. Denn Fliesen er-
füllen die Anforderungen verschie-
dener Wohnräume und lassen sich
schwellenlos über Zimmergrenzen
hinweg verlegen. Auch die Gren-

ze zwischen Innenräumen und
Außenflächen ist für Keramik kei-
ne - denn Fliesen eignen sich ide-
al, um den Wohnzimmerboden
optisch nahtlos auf die Terrasse
zu führen. So schaffen z. B. de-
signstarke XXL-Fliesen oder auch
Holzdekore im Dielen- oder Par-
kettlook großzügige Übergänge.
Unter www.deutsche-fliese.de fin-
den Interessierte dazu eine Viel-
zahl von Einrichtungsideen und -
anregungen.
Keramik - belastbar und langle-Keramik - belastbar und langle-Keramik - belastbar und langle-Keramik - belastbar und langle-Keramik - belastbar und langle-
bigbigbigbigbig
Keine Angst vor ausgelassenen
Parties: Keramische Bodenbelä-
ge sind äußerst strapazierfähig.
Wenn beim geselligen Zusam-
mensein ein Glas Rotwein um-
kippt oder beim Kochen Fettsprit-
zer danebengehen - kein Pro-
blem, denn beides lässt sich mit
etwas Wasser und einem Neutral-
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Grenzenlos wohnen: Mit keramischen Fliesen lassen sich verschiedeneGrenzenlos wohnen: Mit keramischen Fliesen lassen sich verschiedeneGrenzenlos wohnen: Mit keramischen Fliesen lassen sich verschiedeneGrenzenlos wohnen: Mit keramischen Fliesen lassen sich verschiedeneGrenzenlos wohnen: Mit keramischen Fliesen lassen sich verschiedene
Lebensbereiche schwellenlos und optisch aus einem Guss verbinden.Lebensbereiche schwellenlos und optisch aus einem Guss verbinden.Lebensbereiche schwellenlos und optisch aus einem Guss verbinden.Lebensbereiche schwellenlos und optisch aus einem Guss verbinden.Lebensbereiche schwellenlos und optisch aus einem Guss verbinden.
Foto: DJD/Deutsche-Fliese.de/Villeroy & Boch FliesenFoto: DJD/Deutsche-Fliese.de/Villeroy & Boch FliesenFoto: DJD/Deutsche-Fliese.de/Villeroy & Boch FliesenFoto: DJD/Deutsche-Fliese.de/Villeroy & Boch FliesenFoto: DJD/Deutsche-Fliese.de/Villeroy & Boch Fliesen

XXL-Fliesen im trendigen Estrich-XXL-Fliesen im trendigen Estrich-XXL-Fliesen im trendigen Estrich-XXL-Fliesen im trendigen Estrich-XXL-Fliesen im trendigen Estrich-
Look schaffen Großzügigkeit in of-Look schaffen Großzügigkeit in of-Look schaffen Großzügigkeit in of-Look schaffen Großzügigkeit in of-Look schaffen Großzügigkeit in of-
fenen Wohnkonzepten. Foto: DJD/fenen Wohnkonzepten. Foto: DJD/fenen Wohnkonzepten. Foto: DJD/fenen Wohnkonzepten. Foto: DJD/fenen Wohnkonzepten. Foto: DJD/
Deutsche-Fliese.de/GepadiDeutsche-Fliese.de/GepadiDeutsche-Fliese.de/GepadiDeutsche-Fliese.de/GepadiDeutsche-Fliese.de/Gepadi

reiniger spurlos beseitigen. Selbst
ausgelassene Tänzer, tobende
Kinder oder die Krallen von Hund
oder Katze hinterlassen auf ro-
busten keramischen Oberflächen
keine bleibenden Spuren. Kaum
ein Bodenbelag übersteht meh-
rere Jahrzehnte ohne Renovie-
rungsbedarf. Anders bei Fliesen -
so lässt sich zum Beispiel ein ge-
fliestes Kinderzimmer auch nach
vielen Jahren intensiver Nutzung
nach Auszug der Kinder problem-

los und ohne Bodensanierung als
Hobby- oder Gästezimmer nutzen.
Passendes Fliesendesign für je-Passendes Fliesendesign für je-Passendes Fliesendesign für je-Passendes Fliesendesign für je-Passendes Fliesendesign für je-
den den den den den WWWWWohnstilohnstilohnstilohnstilohnstil
Matt, glänzend, strukturiert oder
glatt - keramische Fliesen kön-
nen passend zum persönlichen
Wohnstil ganz unterschiedliche
Wirkungen entfalten. Neben ei-
ner coolen Beton- oder Estrich-
anmutung liegen wohnliche Ober-
flächendekore wie Natursteinin-
terpretationen oder authentische
Holzanmutungen im Trend. Muti-
ge können offenen Räumen auch
mit kräftigen Farben und Kontras-
ten Charakter und Persönlichkeit
verleihen - zum Beispiel mit his-
torischen Dekoren in Look von
Zementfliesen. (DJD)
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Die große Freiheit - und ihre Grenzen
Mobiles Arbeiten wird immer beliebter: Welche Regelungen gelten dafür?
Homeoffice, hybrides und mobiles
Arbeiten: Die Varianten zum klas-
sischen Fünf-Tage-Bürojob gibt es
schon länger, während der Pan-
demie sind sie aber immer mehr
Menschen geläufig geworden. Bei
jüngeren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern mit hoher digitaler
Affinität hat vor allem das mobile
Arbeiten stark an Beliebtheit ge-
wonnen. Welche rechtlichen As-
pekte sind hier zu beachten?
Die wichtigsten Fragen und Ant-
worten:
Wie unterscheiden sich mobilesWie unterscheiden sich mobilesWie unterscheiden sich mobilesWie unterscheiden sich mobilesWie unterscheiden sich mobiles
Arbeiten und Homeoffice?Arbeiten und Homeoffice?Arbeiten und Homeoffice?Arbeiten und Homeoffice?Arbeiten und Homeoffice?
„Mobiles Arbeiten ist im Gegen-

Mobiles Arbeiten kann bequem,Mobiles Arbeiten kann bequem,Mobiles Arbeiten kann bequem,Mobiles Arbeiten kann bequem,Mobiles Arbeiten kann bequem,
aber gleichzeitig auch belastendaber gleichzeitig auch belastendaber gleichzeitig auch belastendaber gleichzeitig auch belastendaber gleichzeitig auch belastend
sein. Foto: djd/Roland-Rechts-sein. Foto: djd/Roland-Rechts-sein. Foto: djd/Roland-Rechts-sein. Foto: djd/Roland-Rechts-sein. Foto: djd/Roland-Rechts-
schutzversicherung/Przemek Klosschutzversicherung/Przemek Klosschutzversicherung/Przemek Klosschutzversicherung/Przemek Klosschutzversicherung/Przemek Klos
- stock.adobe.com- stock.adobe.com- stock.adobe.com- stock.adobe.com- stock.adobe.com

satz zum klassischen Homeoffice
ortsunabhängig. Das bedeutet
konkret, dass Angestellte ihren
Arbeitsplatz theoretisch jeden Tag
aufs Neue frei wählen können“,
erklärt Roland-Partneranwalt
Frank Preidel aus der Hannovera-
ner Kanzlei Preidel.Burmester. Die
Menschen könnten im Park, im
Café um die Ecke oder sogar in
einer anderen Stadt arbeiten.
WWWWWas sind die as sind die as sind die as sind die as sind die VVVVVorteile von mobi-orteile von mobi-orteile von mobi-orteile von mobi-orteile von mobi-
lem lem lem lem lem Arbeiten?Arbeiten?Arbeiten?Arbeiten?Arbeiten?
Dienstvereinbarungen dieser Art
ermöglichen in erster Linie eine
selbstbestimmte Arbeitsgestal-
tung. Zusätzlich können Freiräu-

me für die Angestellten geschaf-
fen werden, indem etwa lange
Wege zur Arbeitsstätte entfallen
oder die Vereinbarung von Fami-
lie und Beruf nachhaltig positiv
gefördert wird. „Arbeitgeber
wiederum erhöhen durch das An-
gebot von flexibel vereinbarten
Modellen ihre Attraktivität gegen-
über den Beschäftigten und de-
ren Bindung zum Unternehmen“,
erläutert Frank Preidel. Dazu kä-
men wirtschaftliche Aspekte wie
die Einsparung von Büroflächen.
Welche Bedingungen sind an dasWelche Bedingungen sind an dasWelche Bedingungen sind an dasWelche Bedingungen sind an dasWelche Bedingungen sind an das
mobile mobile mobile mobile mobile Arbeiten geknüpft?Arbeiten geknüpft?Arbeiten geknüpft?Arbeiten geknüpft?Arbeiten geknüpft?
Die Bedingungen sind in den meis-

ten Unternehmen in sogenannten
Zusatzvereinbarungen einver-
nehmlich zwischen Firma und Mit-
arbeitern festgeschrieben und
verbindlich geregelt. Beispiel 1:
Die Arbeit darf nur an bestimmten
Wochentagen mobil erledigt wer-
den. Beispiel 2: Der Angestellte
muss während der Arbeitszeit
jederzeit über die zur Verfügung
gestellten Kommunikationsmittel
erreichbar sein.
Bin ich verpflichtet,Bin ich verpflichtet,Bin ich verpflichtet,Bin ich verpflichtet,Bin ich verpflichtet, mobil zu ar mobil zu ar mobil zu ar mobil zu ar mobil zu ar-----
beiten,beiten,beiten,beiten,beiten, wenn mein  wenn mein  wenn mein  wenn mein  wenn mein ArbeitgeberArbeitgeberArbeitgeberArbeitgeberArbeitgeber
dies möchte?dies möchte?dies möchte?dies möchte?dies möchte?
„Im Infektionsschutzgesetz ist
festgelegt, dass Beschäftigte im
Regelfall das Angebot des Arbeit-
gebers annehmen und zu Hause
bleiben müssen“, berichtet Frank
Preidel. Diese gesetzlichen Rege-
lungen beträfen aber nur das Ho-
meoffice - beim mobilen Arbeiten
seien weiterhin individuelle Ab-
sprachen zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer notwendig.
Gesundheitsstandards geltenGesundheitsstandards geltenGesundheitsstandards geltenGesundheitsstandards geltenGesundheitsstandards gelten
auch beim mobilen auch beim mobilen auch beim mobilen auch beim mobilen auch beim mobilen ArbeitenArbeitenArbeitenArbeitenArbeiten
Auch im mobilen Office muss ein
gewisser Gesundheitsstandard
eingehalten werden. „Der Arbeit-
nehmer darf auch hier weder phy-
sischen noch psychischen Gefah-
ren ausgesetzt werden“, so Frank
Preidel. Doch dies zu gewährleis-
ten sei nicht immer leicht - etwa
wenn das Office auf die Wiese im
Park verlegt wurde. (djd)



Rundblick Euskirchen | 16. Jahrgang | Nr. 25 | Freitag, 20. Dezember 2024 | Kw 51/52 | Rautenberg Media 43



Rundblick Euskirchen | 16. Jahrgang | Nr. 25 | Freitag, 20. Dezember 2024 | Kw 51/52 | rundblick-euskirchen.de/e-paper44

Das Deutsche
Sportabzeichen ist begehrt
Abschlußveranstaltung der DSA-Saison 2024

Erfolgreiche Familienkader beim DSA 2024 Foto: LossinErfolgreiche Familienkader beim DSA 2024 Foto: LossinErfolgreiche Familienkader beim DSA 2024 Foto: LossinErfolgreiche Familienkader beim DSA 2024 Foto: LossinErfolgreiche Familienkader beim DSA 2024 Foto: Lossin

Wer etwas später kam fand kaum
noch einen Platz in der Schützen-
halle in Kuchenheim, die mit jun-
gen und alten Hobbyathleten und
ihrer Begleitung voll besetzt war.
Die Kuchenheimer Schützen hat-
ten den SSV Euskirchen bei der
Ausrichtung seiner DSA-Ab-
schlußveranstaltung erneut unter-
stützt.. 224 Sportler*innen aller
Altersgruppen hatten sich 2024
der Herausforderung gestellt, an
218 durfte der SSV nun das Abzei-
chen überreichen, 74 davon an
Kinder und Jugendliche unter 18
Jahren. 14 Familien hatten die
Aufgaben gemeinschaftlich ge-
meistert, was auch dazu führte,
dass der 4-jährige Fabian schon
erfolgreich teilgenommen hatte,
obwohl das Mindestalter bei 6
Jahren liegt. Jupp Arenz (SSV)
moderierte die Veranstaltung mit
angenehmen Ansagen. Alle Absol-
venten erhielten ihre Urkunden
und Abzeichen aus der Hand von
Bürgermeister Sacha Reichelt. Für
hervorragende sportliche Leistun-
gen wurde Ilona Schaffrath aus
Kuchenheim als Ehrengast von
Holger Lossin, dem 1. Vorsitzen-
den des SSV, mit der Ehrenme-
daille des SSV ausgezeichnet. Wie
immer gefiel das kurzweilige Un-
terhaltungsprogramm. Diesmal
war ein Zauberkünstler der Star,
der besonders die Aufmerksam-
keit der anwesenden Kinder er-

haschen konnte. Traditionell gab
es zum Abschluß eine Tombola,
mit der die Spenden der sport-
freundlichen Euskirchener Ge-
schäftswelt per Fortuna verteilt
wurden.
Eine erfolgreiche DSA Saison 2024
ging zu Ende.
Der SSV dankt allen Helfern und
Mitwirkenden ganz herzlich für ihr
großes Engagement.
Die DSA-Saison 2025 beginnt am
7. Mai.
Der SSV sucht junge Menschen
ab 16 Jahren die bereit sind, DSA-
Prüfer zu werden. Ohne Vorberei-
tung keine erfolgreiche Prüfung:
Überall bei den Sportvereinen
fehlt es an Übungsleiterinnen und
Übungsleitern. Bitte melden! SSV
und Kreissportbund beraten dies-
bezüglich gerne die Vereine und
interessierte Personen.
Heinrich Schmitz, Generationen
und Presse im SSV EU
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Freitag, 20. DezemberFreitag, 20. DezemberFreitag, 20. DezemberFreitag, 20. DezemberFreitag, 20. Dezember
Post-ApothekePost-ApothekePost-ApothekePost-ApothekePost-Apotheke
Oststraße 1-5, 53879 Euskirchen, 02251/779660

Samstag, 21. DezemberSamstag, 21. DezemberSamstag, 21. DezemberSamstag, 21. DezemberSamstag, 21. Dezember
Apotheke am BahnhofApotheke am BahnhofApotheke am BahnhofApotheke am BahnhofApotheke am Bahnhof
Veybachstraße 18, 53879 Euskirchen, 02251/2019

Sonntag, 22. DezemberSonntag, 22. DezemberSonntag, 22. DezemberSonntag, 22. DezemberSonntag, 22. Dezember
Mühlen-ApothekeMühlen-ApothekeMühlen-ApothekeMühlen-ApothekeMühlen-Apotheke
Raiffeisenplatz 10, 53881 Euskirchen, 0225163443

Montag, 23. DezemberMontag, 23. DezemberMontag, 23. DezemberMontag, 23. DezemberMontag, 23. Dezember
Adler Adler Adler Adler Adler ApothekApothekApothekApothekApotheke am Campuse am Campuse am Campuse am Campuse am Campus
Christian-Schäfer-Straße 10, 53881 Euskirchen,
02255/1209

Dienstag, 24. DezemberDienstag, 24. DezemberDienstag, 24. DezemberDienstag, 24. DezemberDienstag, 24. Dezember
Chlodwig-ApothekeChlodwig-ApothekeChlodwig-ApothekeChlodwig-ApothekeChlodwig-Apotheke
Schumacherstraße 10-12, 53909 Zülpich, 02252/3642

Mittwoch, 25. DezemberMittwoch, 25. DezemberMittwoch, 25. DezemberMittwoch, 25. DezemberMittwoch, 25. Dezember
Behring Behring Behring Behring Behring ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Essiger Straße 1-3, 53913 Swisttal, 02255/94400

Donnerstag, 26. DezemberDonnerstag, 26. DezemberDonnerstag, 26. DezemberDonnerstag, 26. DezemberDonnerstag, 26. Dezember
Erft-ApothekeErft-ApothekeErft-ApothekeErft-ApothekeErft-Apotheke
Kölner Straße 108, 53919 Weilerswist, 02254/2888

Freitag, 27. DezemberFreitag, 27. DezemberFreitag, 27. DezemberFreitag, 27. DezemberFreitag, 27. Dezember
Annaturm Annaturm Annaturm Annaturm Annaturm ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Kirchstraße 11-13, 53879 Euskirchen, 02251/4311

Samstag, 28. DezemberSamstag, 28. DezemberSamstag, 28. DezemberSamstag, 28. DezemberSamstag, 28. Dezember
Citrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-Apotheke
Gerberstraße 43, 53879 Euskirchen, 02251/7845800

Sonntag, 29. DezemberSonntag, 29. DezemberSonntag, 29. DezemberSonntag, 29. DezemberSonntag, 29. Dezember
Millennium Millennium Millennium Millennium Millennium ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Roitzheimer Straße 117, 53879 Euskirchen, 02251/124950

Montag, 30. DezemberMontag, 30. DezemberMontag, 30. DezemberMontag, 30. DezemberMontag, 30. Dezember
Bollwerk-ApothekeBollwerk-ApothekeBollwerk-ApothekeBollwerk-ApothekeBollwerk-Apotheke
Kälkstraße 22-24, 53879 Euskirchen, 02251/51285

Dienstag, 31. DezemberDienstag, 31. DezemberDienstag, 31. DezemberDienstag, 31. DezemberDienstag, 31. Dezember
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Münsterstraße 17, 53909 Zülpich, 02252/2348

Mittwoch, 1. Januar 2025Mittwoch, 1. Januar 2025Mittwoch, 1. Januar 2025Mittwoch, 1. Januar 2025Mittwoch, 1. Januar 2025
Lambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-Apotheke
Kuchenheimer Straße 117, 53881 Euskirchen, 02251/3286

Donnerstag, 2. Januar 2025Donnerstag, 2. Januar 2025Donnerstag, 2. Januar 2025Donnerstag, 2. Januar 2025Donnerstag, 2. Januar 2025
Bären-ApothekeBären-ApothekeBären-ApothekeBären-ApothekeBären-Apotheke
Schweinemarkt 2, 53919 Weilerswist, 0225174422

Freitag, 3. Januar 2025Freitag, 3. Januar 2025Freitag, 3. Januar 2025Freitag, 3. Januar 2025Freitag, 3. Januar 2025
Behring Behring Behring Behring Behring ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Essiger Straße 1-3, 53913 Swisttal, 02255/94400

Samstag, 4. Januar 2025Samstag, 4. Januar 2025Samstag, 4. Januar 2025Samstag, 4. Januar 2025Samstag, 4. Januar 2025
Kolping-ApothekeKolping-ApothekeKolping-ApothekeKolping-ApothekeKolping-Apotheke
Kolpingstraße 3, 53894 Mechernich, 02443/2454

Sonntag, 5. Januar 2025Sonntag, 5. Januar 2025Sonntag, 5. Januar 2025Sonntag, 5. Januar 2025Sonntag, 5. Januar 2025
Südstadt-Apotheke am MarienhospitalSüdstadt-Apotheke am MarienhospitalSüdstadt-Apotheke am MarienhospitalSüdstadt-Apotheke am MarienhospitalSüdstadt-Apotheke am Marienhospital
Gottfried-Disse-Straße 48, 53879 Euskirchen, 02251/1293880

Montag, 6. Januar 2025Montag, 6. Januar 2025Montag, 6. Januar 2025Montag, 6. Januar 2025Montag, 6. Januar 2025
Citrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-Apotheke
Gerberstraße 43, 53879 Euskirchen, 02251/7845800

Dienstag, 7. Januar 2025Dienstag, 7. Januar 2025Dienstag, 7. Januar 2025Dienstag, 7. Januar 2025Dienstag, 7. Januar 2025
Post-ApothekePost-ApothekePost-ApothekePost-ApothekePost-Apotheke
Oststraße 1-5, 53879 Euskirchen, 02251/779660

Mittwoch, 8. Januar 2025Mittwoch, 8. Januar 2025Mittwoch, 8. Januar 2025Mittwoch, 8. Januar 2025Mittwoch, 8. Januar 2025
Bollwerk-ApothekeBollwerk-ApothekeBollwerk-ApothekeBollwerk-ApothekeBollwerk-Apotheke
Kälkstraße 22-24, 53879 Euskirchen, 02251/51285

Donnerstag, 9. Januar 2025Donnerstag, 9. Januar 2025Donnerstag, 9. Januar 2025Donnerstag, 9. Januar 2025Donnerstag, 9. Januar 2025
ApothekApothekApothekApothekApotheke am e am e am e am e am WinkWinkWinkWinkWinkelpfadelpfadelpfadelpfadelpfad
Rüdesheimer Ring 145, 53879 Euskirchen, 02251/2696

Freitag, 10. Januar 2025Freitag, 10. Januar 2025Freitag, 10. Januar 2025Freitag, 10. Januar 2025Freitag, 10. Januar 2025
Lambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-Apotheke
Kuchenheimer Straße 117, 53881 Euskirchen, 02251/3286

Samstag, 11. Januar 2025Samstag, 11. Januar 2025Samstag, 11. Januar 2025Samstag, 11. Januar 2025Samstag, 11. Januar 2025
Bären-ApothekeBären-ApothekeBären-ApothekeBären-ApothekeBären-Apotheke
Schweinemarkt 2, 53919 Weilerswist, 0225174422

Sonntag, 12. Januar 2025Sonntag, 12. Januar 2025Sonntag, 12. Januar 2025Sonntag, 12. Januar 2025Sonntag, 12. Januar 2025
Apotheke am BahnhofApotheke am BahnhofApotheke am BahnhofApotheke am BahnhofApotheke am Bahnhof
Veybachstraße 18, 53879 Euskirchen, 02251/2019

Jeweils ab 9 Uhr bis 9 Uhr Folgetag
Alle Angaben ohne Gewähr

Zahnärztlicher NotfalldienstZahnärztlicher NotfalldienstZahnärztlicher NotfalldienstZahnärztlicher NotfalldienstZahnärztlicher Notfalldienst
0180/5986700

Notfalldienstpraxis Kranken-Notfalldienstpraxis Kranken-Notfalldienstpraxis Kranken-Notfalldienstpraxis Kranken-Notfalldienstpraxis Kranken-
häuserhäuserhäuserhäuserhäuser

Kreiskrankenhaus MechernichKreiskrankenhaus MechernichKreiskrankenhaus MechernichKreiskrankenhaus MechernichKreiskrankenhaus Mechernich
02443/17-0
Marien-Hospital EuskirchenMarien-Hospital EuskirchenMarien-Hospital EuskirchenMarien-Hospital EuskirchenMarien-Hospital Euskirchen
02251/90-0

Neue Rufnummer des Stadt-Neue Rufnummer des Stadt-Neue Rufnummer des Stadt-Neue Rufnummer des Stadt-Neue Rufnummer des Stadt-
betriebes Euskirchen „Tbetriebes Euskirchen „Tbetriebes Euskirchen „Tbetriebes Euskirchen „Tbetriebes Euskirchen „Techni-echni-echni-echni-echni-
sche Dienste“sche Dienste“sche Dienste“sche Dienste“sche Dienste“

Die Zentrale des Stadtbe-
triebs Technische Dienste ist
ab dem 1. Januar 2019 unter
der neuen Rufnummer 02251/
14570 zu erreichen. Auch die
einzelnen Durchwahlen haben
sich geändert. Bei Bedarf sind
diese auf der städtischen Ho-

Tierarzt-Notdienst (Kreis Euskirchen)
Samstag, 21. DezemberSamstag, 21. DezemberSamstag, 21. DezemberSamstag, 21. DezemberSamstag, 21. Dezember

PrPrPrPrPraxis Draxis Draxis Draxis Draxis Dr..... P P P P Pankatzankatzankatzankatzankatz
Gemünd, 02444/3125

Sonntag, 22. DezemberSonntag, 22. DezemberSonntag, 22. DezemberSonntag, 22. DezemberSonntag, 22. Dezember
Praxis KanzlerPraxis KanzlerPraxis KanzlerPraxis KanzlerPraxis Kanzler
Schleiden, 0177 8682489

Dienstag, 24. DezemberDienstag, 24. DezemberDienstag, 24. DezemberDienstag, 24. DezemberDienstag, 24. Dezember
(Heiligabend)(Heiligabend)(Heiligabend)(Heiligabend)(Heiligabend)

PrPrPrPrPraxis Braxis Braxis Braxis Braxis Braßeleraßeleraßeleraßeleraßeler-Lahsberg-Lahsberg-Lahsberg-Lahsberg-Lahsberg
Mechernich,
02484/9186793

Mittwoch, 25. Dezember (1.Mittwoch, 25. Dezember (1.Mittwoch, 25. Dezember (1.Mittwoch, 25. Dezember (1.Mittwoch, 25. Dezember (1.
Weihnachtsfeiertag)Weihnachtsfeiertag)Weihnachtsfeiertag)Weihnachtsfeiertag)Weihnachtsfeiertag)

Praxis KannengießerPraxis KannengießerPraxis KannengießerPraxis KannengießerPraxis Kannengießer

Kall, 02441/1793
Donnerstag, 26. Dezember (2.Donnerstag, 26. Dezember (2.Donnerstag, 26. Dezember (2.Donnerstag, 26. Dezember (2.Donnerstag, 26. Dezember (2.
Weihnachtsfeiertag)Weihnachtsfeiertag)Weihnachtsfeiertag)Weihnachtsfeiertag)Weihnachtsfeiertag)

PrPrPrPrPraxis axis axis axis axis WWWWWeimbseimbseimbseimbseimbs
Hellenthal, 02482/6390701

Samstag, 28. DezemberSamstag, 28. DezemberSamstag, 28. DezemberSamstag, 28. DezemberSamstag, 28. Dezember
Praxis KannengießerPraxis KannengießerPraxis KannengießerPraxis KannengießerPraxis Kannengießer
Kall, 02441/1793

Dienstag, 31. Dezember (Silves-Dienstag, 31. Dezember (Silves-Dienstag, 31. Dezember (Silves-Dienstag, 31. Dezember (Silves-Dienstag, 31. Dezember (Silves-
ter)ter)ter)ter)ter)

PrPrPrPrPraxis Draxis Draxis Draxis Draxis Dr..... Rüsing Rüsing Rüsing Rüsing Rüsing
Zülpich, 02252/81955

Notdienste ab Januar:
https://www.tieraerzte-kreis-
euskirchen.de/alle-notdienste/
Alle Angaben ohne Gewähr

mepage www.euskirchen.de
im Bereich Service/Ansprech-
partner zu finden.

Notruf- bzwNotruf- bzwNotruf- bzwNotruf- bzwNotruf- bzw..... Bereitschafts- Bereitschafts- Bereitschafts- Bereitschafts- Bereitschafts-
nummernnummernnummernnummernnummern

VVVVVerbandswerbandswerbandswerbandswerbandswasserwerk Euskirasserwerk Euskirasserwerk Euskirasserwerk Euskirasserwerk Euskir-----
chen chen chen chen chen WWWWWasserversorgungasserversorgungasserversorgungasserversorgungasserversorgung
02251/79150
Entstördienstnummern GasEntstördienstnummern GasEntstördienstnummern GasEntstördienstnummern GasEntstördienstnummern Gas
und und und und und WWWWWasserasserasserasserasser
0800 322 3222
Entstördienstnummern StromEntstördienstnummern StromEntstördienstnummern StromEntstördienstnummern StromEntstördienstnummern Strom
0800 708 7878
WestnetzWestnetzWestnetzWestnetzWestnetz
01802/112244

Kreispolizeibehörde EuskirchenKreispolizeibehörde EuskirchenKreispolizeibehörde EuskirchenKreispolizeibehörde EuskirchenKreispolizeibehörde Euskirchen
02251/799-0

Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme AlkAlkAlkAlkAlkoholikoholikoholikoholikoholikererererer
0176/50087394
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 10. Januar 2025Freitag, 10. Januar 2025Freitag, 10. Januar 2025Freitag, 10. Januar 2025Freitag, 10. Januar 2025
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
03.01.2025 um 10 Uhr03.01.2025 um 10 Uhr03.01.2025 um 10 Uhr03.01.2025 um 10 Uhr03.01.2025 um 10 Uhr

AngeboteAngeboteAngeboteAngeboteAngebote
MalerMalerMalerMalerMaler

MalerMalerMalerMalerMaler-,-,- ,- ,- ,     Wärmedämm-,Wärmedämm-,Wärmedämm-,Wärmedämm-,Wärmedämm-,     TTTTTrockrockrockrockrockenbauenbauenbauenbauenbau
und Bodenverlegearbeiten, günstige
Festpreise, saubere Ausführung,
Termine frei. Tel. 02429/908144 od.
0170/7555363

VVVVVermietungenermietungenermietungenermietungenermietungen
Haus/HäuserHaus/HäuserHaus/HäuserHaus/HäuserHaus/Häuser

Haus in Haus in Haus in Haus in Haus in Arloff ca.Arloff ca.Arloff ca.Arloff ca.Arloff ca. 98 qm zu 98 qm zu 98 qm zu 98 qm zu 98 qm zu
vermietenvermietenvermietenvermietenvermieten

für 900,-€, dreifache Kaution, SCHUFA-
Auskunft, Arbeitgebernachweis. Rück-
meldungen unter Angabe der Chiffre-
Nr. 12592 an Rautenberg Media,
Kasinostr. 28-30, 53840 Troisdorf oder
service@rautenberg.media

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
An- und An- und An- und An- und An- und VVVVVerkauferkauferkauferkauferkauf

Privat kaufePrivat kaufePrivat kaufePrivat kaufePrivat kaufe
 Hörgeräte, Rollatoren, Porzellan, Glä-
ser, Modeschmuck, kann auch was
echtes sein, Instrumente etc. seriöse
Abwicklung. Tel: 0151/229684235

KaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuch
Achtung!Achtung!Achtung!Achtung!Achtung!

Kaufe Pelze, Handtaschen, alte Bibeln
und Gebetsbücher, Porzellan, Bilder,
Teppiche, gepflegte Garderobe, Trach-
ten, Fotoapparate, Kristall, Näh-/
Schreibmaschinen, Modeschmuck,
Goldschmuck, Zahngold, Uhren, Zinn.
Seriöse Abwicklung, gerne gegen Vor-
lage meines Personalausweises.
Tel. 0177/9673461

Suche Pelzmäntel/JackenSuche Pelzmäntel/JackenSuche Pelzmäntel/JackenSuche Pelzmäntel/JackenSuche Pelzmäntel/Jacken
z.B. Nerz, Ozelot, Luchs, Persianer,
Stolas, Broschen. Bitte alles anbieten.
Tel. 0163/1950485

SammlerSammlerSammlerSammlerSammler
Sammler suchtSammler suchtSammler suchtSammler suchtSammler sucht

MÄRKLIN, TRIX, FlEISCHMANN Mo-
delleisenbahn, alt und neu,ferner WI-
KING, SIKU-Plastik und PRÄMETA
Modellautos und altes Blechspielzeug.
Tel. 02253/6545 o. 0175/5950110

Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:
alten Militärsachen, Papiere, Auswei-
se, Urkunden, Soldatenfotos oder Al-
ben, Helme, Orden, Dolche, Säbel,
Dekowaffen etc. Einfach alles anbie-
ten unter: Tel. 0177/8695521
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Frohe

Weihnachten
   und ein glückliches neues Jahr!

Das schönste Geschenk ist Ihre Zeit!

Erleben Sie kostbare Momente 

mit Ihren Liebsten.
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CDU-Kreisgeschäftsstelle

Tel: 02251 65701

e-mail: info@cdu-kreis-euskirchen.de
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www.g-w-immobilien.de 

www.buero-weiermann.de 

www g w immobilien de
Wir wünschen eine friedvolle 

Adventszeit und ein schönes 

Weihnachtsfest!

Frohes Fest!


